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Zusammenfassung 

 Ausgangslage  

Seit dem Jahr 2008 wird in der Schweiz eine CO2-Abgabe auf fossile Brenn-
stoffe erhoben. Als Lenkungsabgabe soll sie Haushalte und Unternehmen 
zur Senkung der CO2-Emissionen bewegen. Die CO2-Abgabe betrug zu-
nächst 12 CHF pro Tonne CO2 und wurde in drei Stufen erhöht, da die kli-
mapolitischen Zwischenziele nicht erreicht wurden: zum 1.1.2010 auf 
36 CHF, zum 1.1.2014 auf 60 CHF und zum 1.1.2016 auf 84 CHF pro Tonne 
CO2. Der Ertrag aus der CO2-Abgabe fliesst zu rund einem Drittel in die För-
derung von Energieeinsparungen in Gebäuden. Rund zwei Drittel werden an 
die Unternehmen proportional zu ihrer Lohnsumme zurückverteilt, derzeit 
an alle Unternehmen, 2008 bis 2012 nur an die Abgabe zahlenden Unter-
nehmen. Somit werden emissionsintensive Unternehmen tendenziell stärker 
durch die CO2-Abgabe belastet als arbeitsintensive Unternehmen. Im Sinne 
einer flankierenden Massnahme können sich Unternehmen von der Abgabe 
befreien lassen, wenn sie sich zu einer verbindlichen Emissionsreduktion 
verpflichten (Verminderungsverpflichtung). Seit 2013 nehmen ausserdem 
grosse, CO2-intensive Unternehmen automatisch am Emissionshandelssys-
tem (EHS) teil und sind damit auch von der CO2-Abgabe befreit. 

Ziel der Studie und methodisches Vorgehen 

Das Ziel der vorliegenden Studie ist es, die Wirkung der CO2-Abgabe und 
ihrer flankierenden Massnahmen auf die Unternehmen zu untersuchen. Da-
zu wurde analysiert, wie die Abgabe emissionsrelevante Entscheidungen 
der Unternehmen beeinflusst hat, in welchem Umfang sie emissionsmin-
dernde Massnahmen durchgeführt haben und was diese motiviert hat. Zu-
dem wurde untersucht, ob und in welchem Umfang die Abgabe zu einer 
Verringerung der CO2-Emissionen der Unternehmen geführt hat.  

Bei der Untersuchung wurde zwischen Abgabe zahlenden und Abgabe be-
freiten Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung unterschieden, um 
bei der Wirkung zwischen der CO2–Abgabe und der flankierenden Mass-
nahme (Verminderungsverpflichtung und Befreiung von der Abgabe) zu un-
terscheiden. Zudem wurde zwischen der ersten Verpflichtungsperiode 2008 
bis 2012 und der zweiten Verpflichtungsperiode ab 2013 unterschieden, da 
in diesen beiden Zeiträumen unterschiedliche Rahmenbedingungen galten. 

Diese Wirkungen der CO2–Abgabe wurden mittels einer umfassenden Un-
ternehmensbefragung eruiert. Damit konnten die Erkenntnisse einer paral-
lel laufenden unabhängigen Untersuchung (Ecoplan, EPFL, FHNW 2015) mit 
aggregierten Daten ergänzt und vertieft werden. 

Wirkungsmodell 

Der Wirkungsanalyse wird ein zweistufiges Entscheidungsmodell der Unter-
nehmen zugrunde gelegt. Im ersten Schritt entscheiden sie sich entweder 
für das Zahlen der CO2-Abgabe oder für den Abschluss einer Verminde-
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rungsverpflichtung mit Abgabebefreiung. Im zweiten Schritt treffen sie we-
gen der durch die CO2–Abgabe höheren Energiekosten bzw. wegen der ein-
gegangenen Verminderungsverpflichtung bestimmte unternehmerische Ent-
scheidungen. Diese können darin bestehen, 

 gezielte emissionsmindernde Massnahmen durchzuführen (z. B. Einsatz 
von weniger emissionsintensiven Energieträgern, Durchführen von 
Energieeffizienzmassnahmen, Anpassen der Abläufe), 

 sonstige betriebliche Entscheidungen zu treffen, die sich auf die Emissi-
onen auswirken (z. B. Anpassung des Produktangebots, Stilllegung von 
Produktionsstätten oder deren Verlagerung ins Ausland) oder 

 keine spezifischen Massnahmen zu treffen. 

Für die Wirkungsanalyse ist auch zu berücksichtigen, ob die Unternehmen 
von der CO2-Abgabe Kenntnis hatten und wie ausgeprägt ihre Handlungs-
möglichkeiten waren. Unternehmen, die in einem Gebäude eingemietet 
sind, und weder bei der Wahl des Heizungssystems noch bei Energieein-
sparmassnahmen mit entscheiden können, sind anders zu beurteilen als 
Unternehmen, die hier die volle Entscheidungsbefugnis haben. 

Unternehmensbefragung 

Um die Reaktionen der Unternehmen auf die Einführung der CO2-Abgabe zu 
untersuchen, wurde zwischen Juli und September 2015 eine Online-
Befragung bei 4'365 Unternehmen durchgeführt. Dabei wurden vier Unter-
nehmenskategorien unterschieden, wobei sich diese Kategorisierung auf 
den heutigen Zustand bezieht: 

 Abgabe zahlende Unternehmen ohne Zielvereinbarung (AoZV),  

 Abgabe zahlende Unternehmen mit freiwilliger Zielvereinbarung 
(AmZV),  

 Abgabe befreite Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung (VV)  

 Abgabe befreite Unternehmen im Emissionshandelssystem (EHS). 

Bei den drei letztgenannten Kategorien wurde eine Vollerhebung durchge-
führt. Die Abgabe zahlenden Unternehmen ohne freiwillige Zielvereinbarung 
wurden mittels einer repräsentativen Stichprobe aus dem Betriebs- und Un-
ternehmensregister (BUR) des Bundesamtes für Statistik (BFS) ausgewählt. 
Mit dem Fragebogen wurden nebst qualitativen Informationen auch quanti-
tative Daten zu CO2-Emissionen und emissionsbeeinflussenden Faktoren er-
fasst, um die Wirkung der CO2-Abgabe auf die Emissionen der Unterneh-
men quantitativ zu analysieren.  

Von den angeschriebenen Unternehmen haben 37 % den Fragebogen ange-
sehen und mindestens teilweise ausgefüllt (Response rate). 20 % der ange-
schriebenen Unternehmen haben den Fragebogen bis zum Ende beantwor-
tet (relative Completion rate 54 %). Ein Teil der Unternehmen beantwortete 
einzelne Fragen nicht oder gab keine Energie- und CO2–Emissionen an. 
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Die erhobenen Daten wurden mittels verschiedener statistischer und öko-
nometrischer Ansätze ausgewertet. 

Wichtigste Ergebnisse 

Im Folgenden werden die wichtigsten Ergebnisse der Unternehmensbefra-
gung zusammengefasst, strukturiert nach den vier Themenfeldern: 

1. Informationsstand der Unternehmen bezüglich Abgabe und Befreiungs-
möglichkeit.  

2. Motive, Einflussfaktoren, Handlungsmöglichkeiten und Gründe der Un-
ternehmen für die Entscheidung pro/kontra Abgabebefreiung.  

3. Reaktion der Unternehmen auf die Einführung der CO2-Abgabe, emissi-
onsrelevante Entscheidungen und emissionsmindernde Massnahmen. 

4. Wirkung der CO2-Abgabe auf die Emissionen der Unternehmen. 

Bei den Auswertungen interessieren dabei insbesondere die Unterschiede 
zwischen den vier oben genannten Unternehmenskategorien, zwischen 
energieintensiven und weniger energieintensiven Unternehmen sowie zwi-
schen kleinen, mittleren und grossen Unternehmen. 

1. Informationsstand  

Die CO2-Abgabe auf Brennstoffe ist bei den befragten Unternehmen allge-
mein sehr gut bekannt (80-100% aus allen Kategorien haben Kenntnis von 
der Abgabe).  

Zum Teil deutlich tiefer ist der Anteil der Unternehmen, der die jeweiligen 
Erhöhungen des Abgabesatzes wahrgenommen hat. Bei den Abgabe befrei-
ten Unternehmen wurde mit knapp 80 % die Erhöhung der CO2-Abgabe 
zum grössten Teil wahrgenommen. Bei den Abgabe zahlenden Unterneh-
men hingegen trifft dies nur auf gut die Hälfte zu. Dies deutet auf eine ver-
gleichsweise tiefe Relevanz der Abgabe für die Abgabe zahlenden Unter-
nehmen hin. Dafür spricht auch, dass sich rund ein Drittel dieser Unter-
nehmen (bei den kleinen Unternehmen über 80 %) nicht über allfällige Be-
freiungsmöglichkeiten informiert haben. Ein wesentlicher Grund dürfte sein, 
dass die Energiekosten und umso mehr die CO2-Abgabe auf Brennstoffe bei 
den meisten dieser Unternehmen nur einen geringen Teil ihrer Gesamtkos-
ten ausmachen. 

2. Entscheidung für oder gegen die Abgabebefreiung 

Bei der Analyse der Entscheidung für oder gegen die Abgabebefreiung mit 
Verminderungsverpflichtung (VV) bzw. für oder gegen den Abschluss einer 
freiwilligen Zielvereinbarung (fZV) in der Periode 2008-2012 untersucht, 
wie sich bestimmte Unternehmenseigenschaften ausgewirkt haben. Folgen-
de Unternehmenseigenschaften haben sich statistisch signifikant als ent-
scheidungsrelevant erwiesen, dies jeweils unabhängig von den anderen 
aufgeführten Faktoren: 

 Branche: Die Branchen des Dienstleistungssektors sowie einige Bran-
chen des Industriesektors schlossen im Vergleich zu den übrigen Bran-
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chen des Industriesektors mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit ei-
ne fZV oder eine VV ab. Dies entspricht der Absicht bei der Einführung 
der flankierenden Massnahme der Abgabebefreiung für besonders ener-
gieintensive Unternehmen und war daher zu erwarten. 

 Emissionshöhe: Das Kriterium der Emissionen pro Unternehmen wur-
de zusätzlich zum Branchenkriterium einbezogen, um die Belastung der 
Unternehmen mit der CO2-Abgabe zu berücksichtigen. Je höher die be-
rechneten CO2-Emissionen, desto eher wurde eine Zielvereinbarung 
(fZV oder VV) abgeschlossen – wie mit den Abfederungsmassnahmen 
beabsichtigt. Auf den Entscheid Abgabe zahlen (ohne oder mit fZV) vs. 
Verminderungsverpflichtung hat die Emissionshöhe für sich genommen 
jedoch keinen statistisch signifikanten Einfluss. D. h. die Emissionshöhe 
entscheidet über das Abschliessen einer Zielvereinbarung (sei dies eine 
VV oder eine fZV) und weniger über den Entscheid für oder gegen eine 
Abgabebefreiung (der Effekt der CO2-Intensität wird besser über die 
Branchenzugehörigkeit berücksichtigt).  

 Unternehmensgrösse: Hier wird untersucht, ob die Wahrscheinlich-
keit, eine fZV oder VV abzuschliessen, nebst der Emissionshöhe auch 
von der Unternehmensgrösse (gemessen an der Anzahl Mitarbeitenden) 
abhängt, z. B. weil die mit dem Abschluss verbundenen Transaktions-
kosten mit der Unternehmensgrösse relativ gesehen sinken. Die Analy-
se der Unternehmensantworten zeigt, dass die Unternehmensgrösse 
beim Entscheid, eine Zielvereinbarung (fZV oder VV) abzuschliessen, 
relevant ist: Kleine Unternehmen mit weniger als 20 Vollzeitstellen ent-
scheiden sich vergleichsweise seltener für den Abschluss einer ZV als 
ansonsten vergleichbare, grössere Unternehmen. Auf den Grundsatz-
entscheid zwischen Abgabezahlung (ohne oder mit fZV) vs. Befreiung 
mit VV hat die Unternehmensgrösse hingegen keinen signifikanten Ein-
fluss (analog zur Emissionshöhe, siehe oben stehender Punkt).  

 Handlungsfähigkeit in Bezug auf Wärmeenergie: Die Handlungsfä-
higkeit bezüglich der Wärmeenergie ist wichtig im Hinblick auf die Um-
setzung von Massnahmen. Dies bestätigt auch die Analyse: Unterneh-
men mit stark eingeschränkter Handlungsfähigkeit, also beispielsweise 
Unternehmen in einer Mietsituation (mit z. T. pauschalen Heizkostenab-
rechnungen), schliessen eine fZV oder eine VV mit einer nur halb so 
grossen Wahrscheinlichkeit ab wie Unternehmen mit grösserer Hand-
lungsfähigkeit. Ob die Energie verbrauchenden Anlagen selbst oder von 
Dritten betrieben werden, spielt jedoch keine statistisch signifikante 
Rolle.  

 Stellenwert des Umweltthemas im Unternehmen: Je höher der 
Stellenwert des Themas Umwelt im Unternehmen (gemessen am Vor-
handensein einer Umweltstrategie oder an der Mitgliedschaft in einer 
Umweltorganisation), desto eher entscheidet es sich für den Abschluss 
einer fZV oder VV.  

Hinsichtlich der Frage nach den Gründen und Motiven für oder gegen die 
Abgabebefreiung mit VV ergeben sich die folgenden Erkenntnisse für die 
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verschiedenen Unternehmenskategorien, gültig für die erste Verpflich-
tungsperiode 2008 bis 2012, auf welche sich die Frage bezieht: 

 Abgabe zahlende Unternehmen: Diese nannten am häufigsten zu 
hohe Kosten und/oder einen zu hohen Aufwand als Gründe gegen den 
Abschluss einer VV. Zudem seien die mit der CO2-Abgabe verbundenen 
Kosten geringer gewesen als der Ertrag aus der Rückverteilung der Ab-
gabe, oder sie waren in dem Sinne wirtschaftlich tragbar, dass die Kos-
ten der Abgabe an die Kunden hätten weitergegeben werden können. 
Rund 40 % der antwortenden Abgabe zahlenden Unternehmen fanden 
die Umsetzungsmodelle zum Abschluss einer VV oder einer fZV nicht 
überzeugend, und ein knappes Drittel der Antwortenden hat sich mit 
der Möglichkeit der Befreiung nicht befasst. 

 Abgabe zahlende Unternehmen mit fZV: Unternehmen, die im Un-
tersuchungszeitraum eine freiwillige Zielvereinbarung abgeschlossen 
haben, taten dies vor allem zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen 
(namentlich des Grossverbraucherartikels der Kantone) und aufgrund 
der wirtschaftlichen Tragfähigkeit der Emissionsminderungsmassnah-
men. Als wesentliche Gründe dafür, auf eine Abgabebefreiung zu ver-
zichten, gaben sie an, die fZV bereits vor 2008 abgeschlossen und dann 
ohne Abschluss einer VV weitergeführt zu haben und dass die Kosten 
für den Abschluss einer VV zu hoch seien. Weiter gaben sie an, sich 
nicht mit der Befreiungsmöglichkeit befasst zu haben und dass sich ihre 
Zielvereinbarung vor allem auf die Reduktion ihres Stromverbrauchs 
und nicht der Brennstoffe beziehe (bei diesen Unternehmen hat Strom 
im Vergleich zu den Brennstoffen eine höhere Bedeutung).  

 Unternehmen mit VV: Für den Abschluss einer Verminderungsver-
pflichtung waren die Vermeidung der CO2-Abgabe und der Umstand am 
wichtigsten, dass die Befreiung mit VV wirtschaftlicher war als die Ab-
gabezahlung, dies, obwohl erstere im Zeitraum 2008-2012 nicht an der 
Rückverteilung partizipieren konnten. Wichtig waren auch die Überfüh-
rungsmöglichkeit einer bestehenden fZV in eine VV, die aus Sicht der 
Unternehmen überzeugenden Befreiungsmodelle, Empfehlungen von 
Externen (z. B. EnAW-Moderatoren, Energieberater) sowie und die Mög-
lichkeit, ohnehin geplante Massnahmen durchführen zu können. Der 
letzte Punkt lässt darauf schliessen, dass auch (im Rahmen dieser Stu-
die nicht weiter untersuchte) Mitnahmeeffekte vorliegen.  

Unternehmensentscheidungen und Massnahmen 

Bei der Wirkung der CO2-Abgabe ist zwischen allgemeinen emissionsrele-
vanten Veränderungen (z. B. Standortzusammenlegungen oder –verlage-
rungen, Anpassungen des Produkt- oder Dienstleistungsangebots), allge-
meinen Reaktionen (wie z. B. Einbezug der Abgabe bei operativen Entschei-
den, Abschluss einer Zielvereinbarung) und spezifischen Massnahmen zur 
Emissionsminderung zu unterscheiden: 

 Einfluss der CO2-Abgabe bei emissionsrelevanten Unterneh-
mensveränderungen: Einleitend ist festzuhalten, dass die befragten 
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Unternehmen seit 2004 relativ wenig markante emissionsrelevante Ver-
änderungen wie z. B. Produktionsausbau und -verlagerungen, Anpas-
sungen beim Produkt- und Dienstleistungsangebot, Flächenaus- 
der -rückbau durchgeführt haben. Am häufigsten wurden Anpassungen 
von Abläufen, Prozess- und Produktionsweisen, Angeboten und Verän-
derungen der beheizten Flächen durch die CO2-Abgabe ausgelöst. Hin-
gegen spielte die CO2-Abgabe bei grundlegenden strategischen Unter-
nehmensentscheidungen wie Umsatz- und Produktionsveränderungen, 
Standortbereinigungen, Unternehmens(ver-)käufen und Personalanpas-
sungen nur in seltenen Fällen eine Rolle. Bei diesem Punkt sind kaum 
Unterschiede zwischen den Unternehmenskategorien (ohne oder mit 
VV, fZV) festzustellen. 

 Reaktion der Unternehmen auf die Ankündigung und Einführung 
der CO2-Abgabe: Im Zeitablauf seit 2004 ist ein deutlicher Anstieg der 
Reaktionen auf die CO2-Abgabe bzw. deren Ankündigung im Vorfeld 
feststellbar. Im Zeitablauf seit 2004 ist ein deutlicher Anstieg der Reak-
tionen auf die CO2-Abgabe bzw. auf deren Ankündigung im Vorfeld fest-
stellbar. Dies gilt besonders für die Unternehmen mit einer Zielverein-
barung (fZV oder VV). Dies kann auf u.a. die Erhöhung der Energieprei-
se (mit einem Rückgang im Jahr 2009), die Erhöhung der CO2-Abgabe, 
und die Tätigkeit der Umsetzungsorganisationen zurückgeführt werden. 
Ab 2013 wurde zudem der Weg über VV und Befreiung attraktiver, weil 
darüber neu auch an der Rückverteilung der Abgabeerträge partizipiert 
werden konnte.  
Die Bandbreite der Reaktionen auf die CO2-Abgabe ist relativ gross; 
nebst dem Abschliessen einer freiwilligen ZV oder VV wurden gezielte 
emissionsminderende Massnahmen (s. u.) getroffen, und die CO2-
Abgabe wurde bei operativen und strategischen Entscheiden mit einbe-
zogen (z. B. bei Anlagenerneuerungen oder Prozessanpassungen). 

 Massnahmentätigkeit: Die Massnahmentätigkeit ist ein wichtiger In-
dikator der Wirkung der CO2-Abgabe. Hierbei sind drei Aspekte rele-
vant: die zeitliche Entwicklung, die Art und Häufigkeit der Massnahmen-
tätigkeit und die Differenzierung nach Unternehmenskategorien: 

o Im Zeitverlauf wurden seit Einführung der Abgabe im Jahr 2008 
mehr und vor allem spezifischere Massnahmen wie z. B. vorzeitiger 
Ersatz von energierelevanten Anlagen, umfassende Erneuerungen, 
Nachrüstungen sowie betriebliche und organisatorische Massnahmen 
umgesetzt, was auf eine zunehmende Relevanz der CO2-Abgabe für 
die Unternehmen schliessen lässt.  

o Im Wesentlichen wurden vor allen in drei Bereichen Massnahmen 
umgesetzt: Wahl CO2-armer Energieträger, Heizung und Prozess-
wärme. Häufig angeführt wurde, dass für den Entscheid zur Umset-
zung von Massnahmen die Reduktion der Energiekosten und CO2-
Emissionen ausschlaggebend waren, oft auch im Zusammenhang 
mit Image-Faktoren.  
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o Unternehmen mit fZV oder mit VV haben im Betrachtungszeitraum 
weit häufiger analysierende spezifische emissionsmindernde Unter-
nehmensentscheide getroffen oder konkrete Massnahmen durchge-
führt als Abgabe zahlende Unternehmen. Dies betrifft sowohl die 
Zeit vor der Einführung der CO2-Abgabe als auch die beiden Ver-
pflichtungsperioden. Der Abschluss einer Zielvereinbarung (fZV oder 
VV) hat also tatsächlich zu mehr emissionsreduzierende Massnah-
men geführt, dies im Vergleich zu Unternehmen ohne eine Vereinba-
rung. 

Ausgehend von der Hypothese, dass eine Reduktion der CO2-Emissionen die 
Umsetzung von Massnahmen bedingt, kann aus den Ergebnissen der Un-
ternehmensbefragung gefolgert werden, dass Unternehmen mit hohen CO2-
Emissionen und damit hohen Energiekosten in Bezug auf die Gesamtkosten 
in der ersten Verpflichtungsperiode mehr Massnahmen zur Emissionsreduk-
tion umgesetzt haben. Energieintensive Unternehmen haben sich – wie mit 
den flankierenden Massnahmen beabsichtigt - eher zu einer Verminderung 
verpflichtet (mit Abgabebefreiung) oder eine fZV unterzeichnet (zusätzlich 
zur CO2-Abgabe). Unternehmen mit einer Zielvereinbarung (fZV oder VV) 
haben noch häufiger Massnahmen durchgeführt als vergleichbare Unter-
nehmen ohne Zielvereinbarung gleicher Grösse und gleichen Emissionen. 
Hierzu ist anzumerken, dass der Abschluss einer fZV oder einer VV nicht al-
lein durch die dadurch mögliche Befreiung von der CO2-Abgabe motiviert 
war, sondern auch durch andere Gründe wie Empfehlungen von Externen 
sowie die wirtschaftlichen Aspekte. 

Fazit 

Die Auswertungen zu diversen Themenfeldern haben gezeigt, dass Kennt-
nisstand, Reaktion, Einfluss der CO2-Abgabe auf Entscheidungen und Mass-
nahmentätigkeit zum Teil deutlich davon abhängen, ob ein Unternehmen 
hohe CO2-Emissionen hat oder nicht. Unternehmen mit hohen Emissionen 
haben viel häufiger eine VV – wie mit der flankierenden Massnahme beab-
sichtigt – oder eine freiwillige Zielvereinbarung (fZV) abgeschlossen. Unter-
nehmen mit einer Zielvereinbarung (sowohl VV als auch fZV) oder im EHS 
und grössere Unternehmen verfügen über einen höheren Kenntnisstand 
und haben früher und häufiger auf die CO2-Abgabe reagiert. Sie haben in 
verstärktem Mass die CO2-Abgabe in ihre strategischen und operativen Ent-
scheidungen einbezogen und haben früher und häufiger Massnahmen zur 
Reduktion der CO2-Emissionen (und zur Steigerung der Energieeffizienz) 
umgesetzt. So gesehen ist bezüglich des Wirkungsmasses „erhöhte Mass-
nahmentätigkeit“ ein Teil der beobachteten Wirkung auch auf das zielfüh-
rende Umsetzungsmodell mit Zielvereinbarungen (und die intrinsische Moti-
vation der Unternehmen) zurückzuführen. Die festgestellte Wirkung der 
CO2-Abgabe und der flankierenden Massnahme kann für diese Kategorie 
der Unternehmen also als gelungenes Beispiel staatlichen und privatwirt-
schaftlichen Handelns bezeichnet werden. 
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Zudem kann festgehalten werden, dass die CO2-Abgabe gemäss den Er-
gebnissen der Befragung mehrheitlich nicht zu Standortnachteilen für die 
betroffenen Unternehmen geführt hat (bezogen auf die Periode 2008 bis 
Mitte 2015, während der die Abgabe meistens 12 CHF bzw. 36 CHF betrug). 
Die Einführung der Abgabe war für praktisch kein Unternehmen ein Grund, 
Teile der Produktion auszulagern. Sie führte im Gegenteil eher dazu, dass 
die Unternehmen gewisse Abläufe angepasst haben, was positiv zu werten 
ist.  

Für emissionsärmere Unternehmen scheint sich die Hypothese zu bestäti-
gen, dass die tiefen Abgabesätze von 12 CHF bzw. 36 CHF im Untersu-
chungszeitraum und die verfügbaren Umsetzungsinstrumente noch keinen 
genügend grossen Anreiz für die Umsetzung von emissionsmindernden 
Massnahmen boten. Mit steigenden Abgabesätzen, evtl. kombiniert mit an-
gepassten Umsetzungsinstrumenten, können diese Anreize auch für Unter-
nehmen, für die die Abgabe bislang kaum relevant war, zunehmen. Damit 
können künftig weitere Reduktionspotenziale erschlossen werden. 

Ausblick und Empfehlungen 

Aus den Ergebnissen der Befragung kann abgeleitet werden, dass die be-
stehenden Instrumente weiter aktiv genutzt werden sollten und sich die 
Kombination aus CO2-Abgabe, freiwilligen Zielvereinbarungen als Ergän-
zung sowie die Befreiungsmöglichkeit mit Verminderungsverpflichtung als 
flankierende Massnahme durchaus als zielführend herausgestellt hat. Die 
Zielvereinbarungen werden wie vom Gesetzgeber beabsichtigt in erster Li-
nie von grösseren, emissionsintensiven Unternehmen genutzt. Kleinere, 
wenig emissionsintensive Unternehmen haben in sichtbar geringerem Um-
fang auf die Abgabe reagiert. Dies kann einerseits daran liegen, dass die 
Abgabe aufgrund der vor allem am Anfang noch geringen Höhe bei diesen 
Unternehmen und der wenig angepassten Umsetzungsinstrumente erst we-
nig Anreize zur Emissionsreduktion setzen konnte. Dies könnte sich mit den 
gemäss CO2-Gesetz künftig möglichen Erhöhungsschritten für die Abgabe 
ändern. Unterstützend dazu könnten eine Vereinfachung der bestehenden 
Instrumente für kleine und mittlere Unternehmen und/oder gezielte Umset-
zungsinstrumente helfen, bestehende Hemmnisse abzubauen und damit die 
Wirkung der Abgabe zu erhöhen. Das Programm Energieeffizienz in KMU 
(PEIK) des Bundesamts für Energie und weitere Programme von Energie-
Schweiz, die Unterstützung von Betriebsoptimierungen und der Effizienz-
markt des EWZ sind Beispiele für solche Instrumente aus anderen Berei-
chen. Ähnliche Instrumente wären im Kontext der CO2-Abgabe dann sinn-
voll, wenn sie auf die Situation kleinerer, wenig emissionsintensiven Unter-
nehmen angepasst und entsprechend einfach sind. Im Rahmen der Umfra-
ge wurden aber keine Informationen zu allenfalls bestehenden Hemmnissen 
eingeholt; die Empfehlung stützt sich auf entsprechende Erkenntnisse aus 
der Literatur ab (Hamer 2015, Eymann und Räber 2013, Schläpfer 2013, 
Thamling et al. 2010, Ott et al. 2005).   
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1 Ausgangslage und Ziel der Studie 

1.1 Einleitung 

Gemäss CO2-Gesetz sind die Emissionen von Treibhausgasen (THG) in der 
Schweiz bis zum Jahr 2020 um 20 % gegenüber 1990 zu reduzieren. Einen 
namhaften Beitrag zur Erreichung dieses Ziels soll die CO2-Abgabe leisten, 
die seit 2008 auf fossile Brennstoffe (Öl, Kohle, Gas) erhoben wird und im 
Gebäudebereich sowie bei den Unternehmen Anreize zur Senkung der 
Emissionen schaffen soll. Nachdem die Abgabe bei der Einführung noch 
12 CHF pro Tonne CO2 betrug, liegt sie nach dreimaliger Erhöhung seit dem 
1. Januar 2016 bei 84 CHF pro Tonne CO2.  

Gemäss CO2-Gesetz sollen die einzelnen Instrumente periodisch auf ihre 
Wirksamkeit überprüft werden (Art. 40). Auf Grundlage dieses Gesetzesauf-
trags lässt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) die bisherige Wirkung der 
CO2-Abgabe umfassend evaluieren.  

Zur Wirkungsermittlung der Abgabe auf Unternehmensstufe hat das BAFU 
eine Studie in Auftrag gegeben, mit der anhand von Direktbefragungen bei 
betroffenen Unternehmen die Wirkung der CO2-Abgabe abgeschätzt werden 
soll. Damit soll aufgezeigt werden, welchen Einfluss die Abgabe auf den 
Einsatz fossiler Brennstoffe und die Entwicklung der THG-Emissionen in den 
betrachteten Unternehmen hatte, und in welchem Verhältnis diese Redukti-
onen zu den Einsparungen stehen, die in von der Abgabe befreiten Unter-
nehmen mit Verminderungsverpflichtungen (VV) erzielt wurden. Private 
Haushalte sind nicht Teil dieser Untersuchung. 

1.2 CO2-Abgabe und Abgabebefreiung mit Verminderungsverpflich-
tung (VV)  

Die CO2-Abgabe ist ein Instrument des CO2-Gesetzes, welches die Redukti-
on des Ausstosses von Treibhausgasemissionen in der Schweiz bewirken 
soll. In der Schweiz wurde die CO2-Abgabe seit den 1980er-Jahren disku-
tiert. Das CO2-Gesetz trat im Jahr 2000 in Kraft und setzte in Einklang mit 
dem Kyoto-Protokoll Reduktionsziele für den Zeitraum 2008 bis 2012 ge-
genüber 1990 fest. Der Bundesrat erkannte 2005, dass die Abweichung 
vom avisierten Reduktionspfad zunahm und entschied, im Jahr 2008 eine 
CO2-Abgabe einzuführen.  

Die CO2-Abgabe ist eine Lenkungsabgabe auf den Einsatz fossiler Brenn-
stoffe, die zum Ziel hat, deren Verbrauch und damit den Ausstoss von CO2-
Emissionen zu senken1. Sie wurde auf den 1. Januar 2008 eingeführt.  

                                                 

1  Die folgenden Erläuterungen stützen sich auf die Erläuterungen zur Verordnung über die CO2-
Abgabe, wobei nicht alle Detailregelungen wiedergegeben werden. 
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Im Zeitverlauf hat sich die Höhe der CO2-Abgabe wie folgt entwickelt: 

 ab 1.1.2008: 12 CHF/t CO2 

 ab 1.1.2010: 36 CHF/t CO2  

 ab 1.1.2014: 60 CHF/t CO2 

 ab 1.1.2016: 84 CHF/t CO2 

Im Folgenden werden die wesentlichen Bestimmungen zur CO2-Abgabe in-
soweit erläutert, als sie für das Verständnis ihres Einflusses auf Unterneh-
mensentscheidungen nötig sind. Dabei unterscheiden wir zwischen dem 
Zeitraum 2008 bis 2012 (erste Verpflichtungsperiode, Kap. 1.2.1) und dem 
Zeitraum ab 2013 (zweite Verpflichtungsperiode, Kap. 1.2.2). Nachfolgend 
wird auf die konkrete Umsetzung und die Rolle der Agenturen, namentlich 
der EnAW, eingegangen, wobei auch die vorbereitende Periode vor 2008 
einbezogen wird (Kap. 1.2.3, 1.2.4).  

1.2.1 Die CO2-Abgabe 2008 bis 2012 

Erhebung der CO2-Abgabe 

Die Erhebung der Abgabe orientiert sich im Prinzip an den Verfahrensbe-
stimmungen der Mineralölsteuergesetzgebung. Gegenstand der Abgabe 
sind fossile Brennstoffe, die energetisch genutzt werden, d. h. zur Wärme-
gewinnung, in thermischen Anlagen zur Stromerzeugung oder in Wärme-
Kraft-Kopplungsanlagen. In Anlehnung an die Mineralölsteuergesetzgebung 
entsteht die Abgabeforderung mit der Überführung der Brennstoffe in den 
steuerrechtlich freien Verkehr. Erhoben wird die Abgabe von der Eidgenös-
sischen Zollverwaltung (EZV) bei den Produzenten und Importeuren der 
Brennstoffe, die sie mit dem Brennstoffpreis auf ihre Kunden überwälzen. 
Die Abgabe wird also nicht bei den Endverbrauchern erhoben, sondern ist 
Teil des Brennstoffpreises. Sie ist als Abgabe insofern sichtbar, als sie auf 
der Rechnung der Brennstofflieferanten separat aufgeführt ist.  

Befreiung von der CO2-Abgabe und Verminderungsverpflichtung 

Unternehmen hatten die Möglichkeit, sich von der CO2-Abgabe befreien zu 
lassen, wenn sie eine rechtlich bindende Verpflichtung eingingen, ihre CO2-
Emissionen zu begrenzen. Dazu mussten sie dem BAFU einen Vorschlag zur 
Emissionsbegrenzung einreichen. Grosse und kleine Unternehmen wurden 
unterschiedlich behandelt: 

 grosse Unternehmen erhielten ein individuelles CO2-Frachtziel und ein 
CO2-Intensitätsziel; Mehrere Unternehmen konnten zusätzlich ein ge-
meinsames Frachtziel festlegen. Unternehmen mit Frachtzielen erhielten 
Emissionsrechte zugeteilt und hatten die Möglichkeit, am Emissionshan-
del teilzunehmen. 

 kleine Unternehmen (mit in der Regel weniger als 500 t CO2-Emissionen 
pro Jahr) konnten ihre Verpflichtungen auf Massnahmenpläne (KMU-
Modell bei der EnAW) oder spezifische Zielwerte (Benchmark-Modell bei 
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der EnAW) anstelle eines Frachtziels abstützen. Im Gegenzug erhielten 
sie jedoch keine handelbaren Emissionsrechte. 

Die CO2-Abgabe wurde den Abgabe befreiten Unternehmen auf Antrag von 
der Oberzolldirektion rückerstattet. Unternehmen, die die Zielvereinbarung 
nicht erfüllten, mussten die gesamte CO2-Abgabe zzgl. Zinsen zurückzahlen. 

Verwendung/Rückverteilung der CO2-Abgabe 

Die durch die CO2-Abgabe erhobenen Mittel flossen zu einem Drittel in das 
Gebäudeprogramm, mit dem Bund und Kantone energetische Sanierungen 
unterstützen. Zwei Drittel flossen an Unternehmen und Haushalte zurück, 
und zwar im Verhältnis der Abgabeerträge. Die Rückverteilung an die Un-
ternehmen erfolgte über die AHV-Ausgleichskassen, proportional zur AHV-
Lohnsumme der Unternehmen. Unternehmen, die von der CO2-Abgabe be-
freit waren, wurden bei der Rückverteilung nicht berücksichtigt. 

Der rückverteilte Betrag wurde im ersten Halbjahr des Folgejahres bekannt 
gegeben. Der Verteilfaktor, d. h. der Anteil des rückverteilten Betrags an 
der AHV-Lohnsumme, schwankte zwischen den Jahren relativ stark. 2010 
betrug er 0.13 %, 2013 nur 0.019 % (BAFU 2010, BAFU 2013). Da er nicht 
nur vom Abgabesatz abhing, sondern auch von der Beschäftigung und dem 
Energieverbrauch der Unternehmen sowie der Zahl und insbesondere dem 
Energieverbrauch der Abgabe befreiten Unternehmen, war es für die ein-
zelnen Unternehmen nicht einfach, den rückverteilten Betrag in der eigenen 
Kostenrechnung vorherzusehen und einzuplanen. 

1.2.2 Die CO2-Abgabe ab 2013 

Mit der Revision des CO2-Gesetzes und der CO2-Verordnung ab 2013 haben 
sich die Regelungen bezüglich CO2-Abgabe verändert2. Dies gilt insbesonde-
re für den Kreis der Unternehmen, die sich von der CO2-Abgabe befreien 
lassen können. Da neu auch die Abgabe befreiten Unternehmen die Rück-
verteilung erhalten, haben auch die weniger treibhausgasintensiven Unter-
nehmen einen Anreiz sich befreien zu lassen. Der Bundesrat bezeichnet die 
befreiungsberechtigten Wirtschaftszweige in der CO2-Verordnung.  

Dabei sind zwei Unternehmensgruppen zu unterscheiden: 

 Unternehmen, die eine installierte Feuerungswärmeleistung (FWL) von 
mehr als 20 MW aufweisen oder bestimmte energieintensive Tätigkeiten 
ausführen (Anhang 6 der CO2-Verordnung), müssen am Emissionshan-
delssystem (EHS) teilnehmen. Unternehmen mit jährlichen Treibhaus-
gasemissionen von weniger als 25‘000 tCO2eq können eine Ausnahme 
beantragen (opt-out).  

                                                 

2  Übersicht: BAFU-Faktenblatt „Auswirkungen des revidierten CO2-Gesetzes auf die Schweizer 
Wirtschaft“, 30.11.2012. 



20 

 Unternehmen, die Tätigkeiten gemäss Anhang 7 der CO2-Verordnung 
ausführen, d. h. zu bestimmten Branchen gehören, können sich von der 
CO2-Abgabe befreien lassen, indem sie eine Verminderungsverpflich-
tung mit dem BAFU eingehen. Dies sind Wirtschaftszweige, die dem in-
ternationalen Wettbewerb ausgesetzt sind und eine hohe Abgabebelas-
tung aufweisen. Für Unternehmen mit einer Tätigkeit gemäss Anhang 7 
der CO2-Verordnung und mit einer Gesamtfeuerungswärmeleistung zwi-
schen 10 und 20 MW besteht die Möglichkeit, statt einer Verminde-
rungsverpflichtung freiwillig am EHS teilzunehmen und sich damit von 
der CO2-Abgabe zu befreien (opt-in). 

Abgabe befreite Unternehmen, die nicht am EHS teilnehmen, können sich 
zu einem Emissionsziel oder zu einem Massnahmenziel verpflichten. Das 
Massnahmenziel können nur Unternehmen wählen, die weniger als 1'500 t 
CO2 pro Jahr emittieren. Beim Massnahmenziel können Unternehmen Mass-
nahmen, die sie umsetzen wollen, aus einer standardisierten Liste wählen. 
Für die Zielerfüllung ist ausreichend, dass die Massnahmen durchgeführt 
werden.  

Weitere wichtige Änderungen sind: 

 Neu werden neben CO2 auch andere Treibhausgase einbezogen. 

 Der gesetzlich maximal mögliche Abgabensatz wurde von 210 auf 120 
CHF pro Tonne CO2 gesenkt; 

 Die Sanktion für Unternehmen, welche die Zielvereinbarung nicht erfül-
len, beträgt 125 CHF pro Tonne zu viel emittierte Tonne CO2-eq. Zu-
sätzlich ist ein Emissionsminderungszertifikat abzugeben. 

 Beim Kriterium der Wirtschaftlichkeit wird unterschieden zwischen vier 
Jahren Amortisationszeit für den Prozessbereich eines Unternehmens 
und acht Jahren für den Gebäude- und Infrastrukturbereich. 

Die zweite Verpflichtungsperiode begann 2013 und endet 2020. 

1.2.3 Die Rolle von privaten Agenturen bei der Umsetzung 

Die Energieagentur der Wirtschaft (EnAW) wurde Ende der 1990er Jahre 
konzipiert, um die Ziele der Wirtschaft zu erreichen (und somit die Einfüh-
rung CO2-Abgabe zu vermeiden). Die EnAW hat zum Ziel, die Unternehmen 
bei der Reduktion ihrer CO2-Emissionen und bei der Erhöhung der Energie-
effizienz zu unterstützen; dies sowohl auf freiwilliger Basis als auch im Zu-
sammenhang mit dem CO2-Gesetz und kantonalen Vorschriften (namentlich 
der Grossverbraucherartikel).3  

                                                 

3  Die EnAW ist eine Non-Profit-Organisation und wurde 1999 von verschiedenen Wirtschaftsver-
bänden gegründet. Sie wird überwiegend durch die Beiträge der am EnAW-Programm teilneh-
menden Unternehmen finanziert. 
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2001 wurde die EnAW vom Bundesrat damit beauftragt, die Umsetzung des 
CO2-Gesetzes und des Energiegesetzes im Industrie- und Dienstleistungs-
sektor zu unterstützen. Dies betrifft namentlich das Abschliessen von Ziel-
vereinbarungen, mit denen sich Unternehmen zu Emissionsminderungen 
verpflichten und sich damit von der Bezahlung der CO2-Abgabe befreien 
lassen können. 

Bis Ende 2012 wurden alle Zielvereinbarungen von Unternehmen – abgese-
hen von denen der Zementindustrie – über die EnAW abgewickelt. Seit 
2013 bietet auch die Cleantech Agentur Schweiz (act) im Auftrag des Bun-
des solche Zielvereinbarungen an.  

Unternehmen, die mit der EnAW eine Zielvereinbarung abschliessen, durch-
laufen die folgenden Prozesse: 

 Analyse und Planung: Der Energieverbrauch der Unternehmen wird 
durch einen EnAW-Moderator analysiert. Energieeinspar- und Emissi-
onsminderungspotenziale werden bestimmt. 

 Erarbeitung eines Massnahmenkatalogs mit Kosten und Wirkung auf 
Energieverbrauch und CO2-Emissionen. 

 Abschluss einer verpflichtenden oder freiwilligen Zielvereinbarung. 

 Umsetzung der Massnahmen. 

 Aufbau eines Monitoring-Systems zur Erfolgskontrolle. 

 Jährliche Monitoring-Berichte für den Bund. 

Die EnAW hat drei Modelle aufgebaut, die sich an unterschiedliche Zielgrup-
pen richten: 

 das Energiemodell richtet sich an mittlere bis grosse Unternehmen mit 
jährlichen Energiekosten von mehr als 300'000 CHF. Die Unternehmen 
werden in Gruppen von acht bis fünfzehn Unternehmen von jeweils ei-
nem EnAW-Moderator betreut. Die jährlich wiederkehrenden Kosten für 
das EnAW-Dienstleistungspaket betragen je nach Energiekosten bis zu 
35'000 CHF (Stand Januar 2015). Die anfänglichen Kosten für die Erar-
beitung der Zielvereinbarung sind unternehmensspezifisch und können bis 
zum Doppelten des Jahresbeitrags betragen. 

 Das KMU-Modell richtet sich an kleine bis mittlere Unternehmen mit 
weniger als 1'000'000 CHF jährlichen Energiekosten. Die jährlichen Kos-
ten liegen zwischen 1’000 und 5'000 CHF (Stand Januar 2015). Für den 
Erstjahresbeitrag werden 60 % zugeschlagen. 

 Beim Benchmark-Modell werden Gruppen mit 20 bis 100 ähnlichen 
Unternehmen gebildet, die die Bildung und Messung vergleichbarer Effi-
zienzkennzahlen und die Definition von Effizienzzielen erlaubt. Es richtet 
sich an Unternehmen unterschiedlicher Grösse mit relativ homogenen 
Produkten und Prozessen. Der Energieeffizienz-Benchmark wird durch 
die effizientesten Unternehmen in der jeweiligen Gruppe gesetzt. 
Schwierigkeiten bei der Gruppierung der Unternehmen und der Bildung 
von Benchmarks, die die Eigenheiten der Unternehmen ausreichend 
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einbeziehen, haben dazu geführt, dass gegen Ende der ersten Verpflich-
tungsperiode keine neuen Unternehmen in das Benchmark-Modell auf-
genommen werden. 2012 wurde das Benchmark-Modell beendet und 
die meisten Unternehmen wechselten ins KMU-Modell. 

Die EnAW bietet den Abschluss einer Universal-Zielvereinbarung an, mit der 
die folgenden gesetzlichen Auflagen von Bund und Kantonen erfüllt werden 
können: 

 Befreiung von CO2-Abgabe/CO2-Gesetz. 

 Rückerstattung vom Netzzuschlag (RNZ), d. h. dem Netzzuschlag für die 
kostendeckende Einspeisevergütung (KEV). 

 Befreiung von kantonalen Detailvorschriften/Grossverbraucherartikel. 

1.2.4 Weitere Lenkungs- und Fördermassnahmen 

In der Schweiz besteht neben der CO2-Abgabe eine Vielzahl weiterer Mass-
nahmen, mit denen Unternehmen zur Energieeinsparung und Emissions-
minderung motiviert werden sollen. Die folgende Liste enthält eine Über-
sicht über die wichtigsten Massnahmen:  

 Beiträge des Gebäudeprogramms von Bund und Kantonen für die Um-
setzung von Effizienzmassnahmen im Bereich Gebäudehülle.  

 Grossverbraucherartikel in diversen Kantonen (zunächst ZH, NE; später 
AG, FR, GE, GL, GR, SG und weitere, siehe Bericht zum Stand der Ener-
giepolitik in den Kantonen). 

 Diverse Beiträge an die Kosten für die Teilnahme an EnAW-Modellen 
(z. B. von Energieversorgungsunternehmen). 

 Beiträge der Klimastiftung Schweiz für energie- und emissionsmindern-
de Massnahmen.  

 Beiträge von kantonalen Förderprogrammen für die Nutzung von erneu-
erbaren Energien. 

1.3 Problemstellung 

Vom Prinzip her ist die CO2-Abgabe als Lenkungsabgabe konzipiert. Indem 
sie fossile Brennstoffe verteuert, setzt sie ein Preissignal, das die betroffe-
nen Unternehmen dazu anregen soll, den Einsatz fossiler Brennstoffe und 
letztlich die CO2-Emissionen zu reduzieren, z. B. durch den vermehrten Ein-
satz emissionsärmerer Technologien. Die Unternehmen können jedoch auch 
ihr Produkt- oder Dienstleistungsangebot anpassen oder ihre Produktions-
standorte ins Ausland verlagern. Weil die Emissionsentwicklung einzelner 
Unternehmen zudem von weiteren Einflussfaktoren abhängt, insbesondere 
von ihrem wirtschaftlichen Erfolg (Wertschöpfung, Produktion), kann nicht 
auf direktem Weg ermittelt werden, in welchem Ausmass die CO2-Abgabe 
ihre Lenkungswirkung tatsächlich erzielt.  
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Bei der empirisch gestützten Wirkungsermittlung sind in Bezug auf die Eva-
luationsmethodik drei grundsätzliche Elemente speziell zu thematisieren: 

 Entscheidungs- und Wirkungsmodell zur Ermittlung der Wirkung der 
CO2-Abgabe auf die Unternehmensentscheidungen und die Massnah-
mentätigkeit (Gegenstand dieses Berichts).  

 Wirkungen auf die CO2-Emissionen (siehe Ecoplan, EPFL und FHNW 
(2015) und separater eigenständiger Bericht.  

Bei der Ermittlung ist je eine Abgrenzung der Wirkung der CO2-Abgabe als 
Teil des CO2-Gesetzes sowie im Vergleich zu weiteren endogenen und exo-
genen Entscheidungsfaktoren vorzunehmen.  

1.4 Zielsetzung   

Die Studie verfolgt als hauptsächliche Zielsetzung, auf Unternehmensstufe 
zu untersuchen, ob und auf welche Weise die CO2-Abgabe die Investitions- 
und andere Entscheide der Unternehmen mit Relevanz für ihre CO2-
Emissionen beeinflusst hat. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen Unter-
nehmen, die 

1. die CO2-Abgabe bezahlen und sich nicht befreien lassen oder sich 
nicht befreien lassen können (ab 2013 wegen zu geringen effektiven 
Emissionen oder weil sie nicht zu den befreiungsberechtigten Bran-
chen gehören). 

2. sich mittels Verminderungsverpflichtung zu einer Reduktion der CO2-
Emissionen verpflichten und sich damit von der Zahlung befreien lassen. 

3. Unternehmen, die (neu) am EHS teilnehmen. 

Hierbei sollen empirische Grundlagen, die aus Direktbefragungen gewonnen 
werden, einbezogen werden. Zu berücksichtigen sind insbesondere die ge-
troffenen Massnahmen sowie die Rolle, welche die CO2-Abgabe (bzw. die 
Verminderungsverpflichtung) dabei und allgemein bei emissionsrelevanten 
Entscheidungen gespielt hat. Ebenso ist aufzuzeigen, welche weiteren Über-
legungen und Faktoren die Unternehmensentscheide beeinflussten (Wahl 
Abgabezahlung oder Verminderungsverpflichtung mit Abgabe-Befreiung, An-
passung Produkte- und Dienstleistungsangebot, Produktionsverlagerungen, 
Berücksichtigung der Abgabe bzw. der Verpflichtung bei emissionsrelevanten 
Entscheiden, Umsetzung von emissionsreduzierenden Massnahmen etc.).  

Da die Rahmenbedingungen des CO2-Gesetzes graduellen Veränderungen un-
terlagen (siehe Kapitel 1.2 zur Einführung der CO2-Abgabe im Jahr 2008, der 
Revision des CO2-Gesetzes im Jahre 2013 und der Erhöhung der CO2-Abgabe 
in mehreren Schritten, letztmals anfangs Jahr 2014), werden die oben ge-
nannten Elemente nach der folgenden zeitlichen Einteilung differenziert: 

 Vorperiode: Zeitspanne 2004 bis 2007, vor der Einführung der CO2-
Abgabe. 

 1. Verpflichtungsperiode mit CO2-Abgabe: 2008 bis 2012. 
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 2. Verpflichtungsperiode mit der CO2-Abgabe unter dem revidierten 
CO2-Gesetz: 2013 bis Mitte 2015 (Zeitpunkt der Unternehmensbefra-
gung dieser Studie). 

Dabei zu beachten sind jeweils auch allfällige zeitlich verzögerte Effekte 
(Ankündigungseffekte oder Zeitverzögerung wegen Reaktionszeit und Zeit-
bedarf für die Umsetzung von Massnahmen). 

Ein zentrales Ziel der Studie ist, den Einfluss der CO2-Abgabe und weiterer 
Einflussfaktoren auf Unternehmensentscheide quantitativ zu ermitteln. Da-
mit soll der Einfluss der Abgabe von übrigen Einflüssen abgrenzt werden. 
Dies soll für zwei Arten von Entscheiden erfolgen:  

 Grundsatzentscheid Abgabezahlung vs. Verpflichtung/Befreiung. Mit 
dem Ergebnis dieser Auswertung soll der indirekte Anteil der Wirkung 
der CO2-Abgabe angenähert werden bzw. eine Grundlage für den Folge-
schritt geschaffen werden. 

 Emissionsrelevante Entscheidungen im Allgemeinen und Entscheidun-
gen zur gezielten Reduktion von CO2-Emissionen im Speziellen. Ent-
scheidungen betreffen sowohl Produktionsanlagen, die Ausstattung der 
Gebäude mit Gebäudetechnik als auch Instandsetzungs- und Erneue-
rungsmassnahmen. 

In beiden Fällen soll untersucht werden, ob die Entscheide primär von exo-
genen Faktoren oder intrinsischen unternehmensinternen Faktoren abhän-
gen. Zu den ersteren gehört die CO2-Abgabe, aber auch Faktoren wie Wett-
bewerbssituation, objektive betriebliche Faktoren und Eigenschaften wie 
Branchenzugehörigkeit, Unternehmensgrösse, Unternehmensstandort, 
Energieintensität, Verhältnis Abgabe vs. Rückverteilung etc. Zu den intrin-
sischen unternehmensinternen Faktoren zählen ökologische Positionierung, 
Haltung gegenüber staatlichen Instrumenten, Vermeidenwollen von Abga-
ben etc. 
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2 Evaluationsmethodik und Wirkungsmodell 

Die vorliegende Studie mit einer Unternehmensbefragung als zentralem 
Element ist als Teil einer übergreifenden Evaluation der CO2-Abgabe einzu-
ordnen (siehe Kap. 2.1). Bei der Ermittlung der Wirkung der CO2-Abgabe 
auf die Entscheidungen der Unternehmen und ihre CO2-Emissionen sind zu-
dem einige konzeptionelle Aspekte zu berücksichtigen, die im Folgenden er-
läutert werden. Es handelt sich dabei  

 um die Definition von geeigneten Wirkungsmassen, dies bezugnehmend 
auf die Evaluationsmethodik (Kap. 2.1) , siehe Kap. 2.2.  

 um das Entscheidungsmodell der Unternehmen hinsichtlich ihrer Reak-
tion auf die CO2-Abgabe, siehe Kap. 2.3. 

 um einen Ansatz zur Erhebung von Emissionseinsparungen, siehe Kap. 
2.4. 

Das methodische Vorgehen wird in den nachfolgenden Unterkapiteln weiter-
gehend beschrieben.  

2.1 Einordnung in die Evaluationsmethodik 

In der Evaluation wird häufig mit sogenannten Logik-Modellen gearbeitet, 
die die Wirkung von Interventionen systematisieren. Im Folgenden orientie-
ren wir uns an einer vereinfachten Version des Programmbaum-Ansatzes 
(vgl. Beywl, Niestroj 2009), um ein einfaches Logik-Modell der CO2-Abgabe 
zu erstellen. 

Kontext 

Die CO2-Abgabe ist Teil der nationalen Klimapolitik, die wiederum im Kon-
text der internationalen Klimapolitik und der dabei eingegangenen interna-
tionalen Verpflichtungen der Schweiz zu sehen ist. Des Weiteren steht sie 
im Zusammenhang mit energiepolitischen Zielen und Massnahmen, insbe-
sondere der Förderung erneuerbarer Energien und der Energieeffizienz so-
wie der Substitution klimaschädlicher Energieträger. Weitere Details zum 
Kontext der CO2-Abgabe sind in den Unterkapiteln 1.1 und 1.2 dargestellt. 

Konzept und Zielsystem 

Die CO2-Abgabe soll fossile Energieträger verteuern und damit eine Len-
kungswirkung bei Unternehmen und Haushalten4 erzeugen, die zu einer 
Verringerung des Einsatzes fossiler Energieträger führt. Die Abgabe wird 
überwiegend an Unternehmen und Haushalte rückverteilt. Dadurch werden 

                                                 

4  Die vorliegende Studie beschränkt sich darauf, die Wirkung der CO2-Abgabe auf die Unterneh-
men zu untersuchen. Die Wirkung auf Haushalte wird nicht analysiert. Im Folgenden konzent-
rieren wir uns daher auf die Aspekte, die für Unternehmen massgeblich sind. 
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emissionsintensive Unternehmen tendenziell stärker belastet als arbeitsin-
tensive Unternehmen, wobei letztere netto sogar entlastet werden können. 
Um zu vermeiden, dass energieintensive Unternehmen einen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber Unternehmen in Ländern mit weniger strikter Klimapoli-
tik erleiden, besteht für diese Unternehmen die Option, sich mittels Ver-
minderungsverpflichtung von der CO2-Abgabe zu befreien (vgl. Unterkapitel 
1.2). Das übergeordnete Ziel der CO2-Abgabe ist daher, den Einsatz fossiler 
Energieträger und die damit verbundenen CO2-Emissionen zu verringern. 
Mit den Befreiungsmöglichkeiten soll gleichzeitig die Verlagerung von Pro-
duktionsaktivitäten ins Ausland minimiert werden.  

Die CO2-Abgabe unterstützt den Klimaschutz auch, indem ein Teil der Ein-
nahmen in das Gebäudeprogramm fliesst, mit dem Klimaschutzmassnah-
men in Gebäuden gefördert werden. Dieser Effekt ist nicht Gegenstand der 
vorliegenden Studie. 

Aktivitäten 

Die Aktivitäten zur Einführung und Umsetzung der CO2-Abgabe beinhalten 
zu Beginn den Aufbau der Organisationsstrukturen für den Vollzug sowie 
die Festlegung und Kommunikation der Abläufe. Wesentliche Akteure sind 
hier innerhalb der Bundesverwaltung die beteiligten Ämter (insbesondere 
Bundesamt für Umwelt BAFU, Bundesamt für Energie BFE sowie die Eidge-
nössische Zollverwaltung EZV) und die mit der Erstellung der Verminde-
rungsverpflichtung befassten Organisationen (insb. EnAW, act, evtl. auch 
Wirtschaftsverbände). Während der Laufzeit erfolgen die nötigen Aktivitä-
ten zur Erhebung, Rückerstattung und Rückverteilung der Abgabe sowie zur 
Befreiung von der Abgabe. Bei der Vorbereitung der Verminderungsver-
pflichtungen sind hier vor allem die Unternehmen beteiligt, wobei diese 
häufig von Energieexperten unterstützt werden. 

Unmittelbares und direkt messbares Ergebnis der CO2-Abgabe 

Das unmittelbare und messbare Ergebnis der CO2-Abgabe sind zunächst die 
Entscheidungen der Unternehmen zur Zahlung der CO2-Abgabe oder zum 
Abschluss einer Verminderungsverpflichtung. Daraus ergeben sich Abgabe-
volumen, Rückerstattungs- und die Rückverteilungssumme sowie die Zahl 
der abgeschlossenen Verminderungsverpflichtungen und die Höhe der zu-
gesagten Emissionsvermeidung. Dabei ist zwischen den Verpflichtungsperi-
oden 2008 bis 2012 und 2013 bis 2020 zu unterscheiden.  

Wirkung auf das Verhalten der Unternehmen 

Nebst der Entscheidung für oder gegen die Zahlung der Abgabe hat die 
CO2-Abgabe weitere Auswirkungen auf das Verhalten der Unternehmen: Für 
den Fall, dass sie die Abgabe zahlen, können sie sich dazu entscheiden, 
Emissionsminderungsmassnahmen durchzuführen und damit ihre Abgabe-
last zu verringern. Unternehmen mit Verminderungsverpflichtung müssen 
Massnahmen durchführen, um die vereinbarten Minderungsziele zu errei-
chen bzw. eine Sanktion zahlen, falls sie diese nicht erreichen. Unterneh-
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men, die am EHS teilnehmen, haben zusätzlich zu den Massnahmen die 
Möglichkeit, Emissionszertifikate zu kaufen.  

Die Entscheidungen der Unternehmen hängen stark von ihren eigenen Mög-
lichkeiten ab, Emissionen durch spezifische Massnahmen zu vermeiden, so-
wie von den damit verbundenen Kosten und Zusatznutzen. Zudem werden 
die Unternehmensentscheide auf der einen Seite durch Hemmnisse diverser 
Art und auf der anderen Seite durch unterstützende Faktoren beeinflusst.  

Danebst können Unternehmen CO2-Emissionen mit anderen, unspezifischen 
Unternehmensentscheidungen ihre Emissionen beeinflussen bzw. die Emis-
sionen werden durch solche Entscheidungen indirekt beeinflusst. Zu nennen 
sind Änderungen im Produktemix oder beim Herstellungsprozess, Lieferan-
tenwechsel oder Standortwechsel ins Ausland etc.  

Die CO2-Abgabe bringt darüber hinaus administrative Aufwendungen und 
Transaktionskosten für die betroffenen Unternehmen mit sich, welche ihr 
Verhalten beeinflussen.  

Die durchgeführten Massnahmen, die getroffenen Unternehmensentscheide 
und ihre Beweggründe stellen Wirkungsmasse dar, welche mittels einer Un-
ternehmensbefragung erhoben werden können. Sie sind als Proxy für die ei-
gentliche Zielgrösse, nämlich die Vermeidung von CO2-Emissionen zu sehen. 

Wirkung auf die CO2-Emissionen der Unternehmen 

Die letztlich durch die CO2-Abgabe und die flankierende Massnahme (Befrei-
ungsmöglichkeit mit VV) zu erzielende Wirkung (relevante Zielgrösse) ist die 
Vermeidung von CO2-Emissionen. Diese können allerdings nicht direkt erho-
ben werden, weil vermiedene CO2-Emissionen nicht bei allen Unternehmen 
statistisch festgehalten werden (nur bei den der EnAW angeschlossenen Un-
ternehmen wird die [Brutto-]Wirkung5 von Massnahmen in einem Monito-
ringinstrument systematisch erfasst). Die letztlich relevante Zielgrösse ist 
entsprechend mittels geeigneter Methoden indirekt zu erfassen. 

                                                 

5  Definition der Brutto- und Nettowirkung siehe Vollzugsweisung des BAFU zur Durchführung von 
Kompensationsmassnahmen für Klimaschutzprojekte (BAFU 2012).   
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Weitergehende Wirkungen 

Mit den spezifischen Unternehmensentscheidungen gehen Wirkungen auf 
ihren Verbrauch fossiler Energieträger und die damit verbundenen direkten 
CO2-Emissionen einher. Diese sind durch die CO2-Abgabe intendiert. Zudem 
kann sich die CO2-Abgabe im Sinne eines Spillover-Effekts auf andere ener-
gie- oder umweltrelevante Entscheidungen der Unternehmen auswirken. 
Unterkapitel 2.3 enthält weitere Erwägungen zu den emissionsrelevanten 
Unternehmensentscheidungen. Der Rückgang des Verbrauchs fossiler Ener-
gieträger führt namentlich auch zu Verbesserungen in anderen Umweltbe-
reichen, z. B.  

 Rückgang anderer energiebedingter Umweltbelastungen wie z. B. Luft-
schadstoffemissionen, 

 Schonung fossiler Energieträger als Ressourcen, 

 oder Verringerung von Umweltbelastungen im Lebenszyklus der Ener-
gieträger, d. h. von der Ressourcengewinnung bis zur Bereitstellung 
beim Endverbraucher. 

Mittel- und langfristig können zudem Gesundheitsschäden als Folge von 
Umweltbelastungen (insb. Schadstoffemissionen) vermieden werden, eben-
so wie andere externe Kosten. 

Wirtschaftliche Wirkungen der CO2-Abgabe sind infolge der Verteuerung 
von Energie und Verbilligung von Arbeit als Produktionsfaktor möglich. Ge-
mäss Lehrbuch wäre eine relative Zunahme der Produktionstätigkeit und 
Beschäftigung in Branchen zu erwarten, die eine hohe Arbeitsintensität und 
eine tiefe Energieintensität aufweisen. Darüber hinaus können die durchge-
führten Massnahmen und emissionsrelevanten Entscheidungen indirekte Ef-
fekte in den Lieferketten der Unternehmen auslösen. 

Fokus der Studie 

Der Fokus der vorliegenden Studie sowie der im Zentrum stehenden Unter-
nehmensbefragung liegt auftragsgemäss auf dem Ergebnis der CO2-Abgabe 
und ihrer Wirkung auf das Verhalten der betroffenen Unternehmen. Dar-
über hinaus sollen der administrative Aufwand und die Transaktionskosten 
erfasst werden, den die CO2-Abgabe bei den Unternehmen verursacht.  Eine 
vertiefende ökonometrische Analyse der CO2-Emissionsentwicklung der Un-
ternehmen ist Gegenstand einer eigenständigen separaten Dokumentation). 
Weitergehende Wirkungen werden nicht quantitativ erfasst.  



29 

2.2 Wirkung der CO2-Abgabe: Abgrenzung und Wirkungsmasse 

Die Gesamtwirkung der CO2-Abgabe ergibt sich grundsätzlich aus einer di-
rekten und einer indirekten:  

 Direkte Wirkung: Beitrag des Preissignals der CO2-Abgabe auf emis-
sionsrelevante Entscheidungen sowie auf spezifische emissionsmindern-
de Massnahmen („Entscheid 2“ bei den Abgabe zahlenden Unternehmen 
in Abbildung 2)  

 Indirekte Wirkung: Beitrag des Preissignals der CO2-Abgabe auf den 
Entscheid, eine Verminderungsverpflichtung abzuschliessen und sich 
von der CO2-Abgabe befreien zu lassen (1. Grundsatzentscheid gemäss 
Entscheidungsmodell, siehe Abbildung 2).  

Um die indirekte Wirkung der CO2-Abgabe ermitteln zu können, werden Un-
ternehmen mit Verminderungsverpflichtungen ebenfalls in die Untersuchung 
einbezogen. Damit kann auch ein Vergleich der beiden Regulative vorge-
nommen werden. Dabei wird die indirekte Wirkung der CO2-Abgabe auf die 
Abgabe befreiten Unternehmen und auf den oben genannten 1. Grundsatz-
entscheid einbezogen. Die umgekehrte Beeinflussung wird ebenfalls berück-
sichtigt: die Abgabe zahlenden Unternehmen können auch die Instrumente, 
welche im Umfeld der Abgabe befreiten Unternehmen, namentlich durch die 
Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW) entwickelt wurden, nutzen. Nament-
lich können Unternehmen freiwillig der EnAW beitreten, ohne sich von der 
Abgabe befreien zu lassen. 

 
Quelle: TEP Energy 

Abbildung 1  Wirkungsallokation zwischen Instrument (CO2-Abgabe, Ver-
pflichtung und Befreiung) und Unternehmenskategorien (CO2-
Abgabe zahlende Unternehmen sowie Unternehmen mit frei-
willigen Zielvereinbarung oder mit Verminderungsverpflich-
tung) 
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2.3 Entscheidungsmodell zur Bewertung der Wirkung auf das 
Verhalten der Unternehmen  

Bei der Wirkungsevaluation der CO2-Abgabe sind die Struktur des CO2-
Gesetzes als solches und das (energiepolitische) Umfeld, in das die CO2-
Abgabe eingebettet ist, ebenso zu berücksichtigen wie die Handlungsmög-
lichkeiten der Unternehmen sowie diverse exogene Einflussfaktoren:  

 Vorgaben des CO2-Gesetzes: In Bezug auf die CO2-Abgabe ist die 
Entscheidungsmöglichkeit zwischen Abgabezahlung und Verminde-
rungsverpflichtung mit Abgabebefreiung von zentraler Bedeutung. Zu-
dem ist die Beteiligung an der Rückverteilung entscheidungsrelevant. 
Dies ist bei der Bemessung der Gesamtwirkung und der Effizienz der 
CO2-Abgabe zu berücksichtigen. 

 Energiepolitisches Umfeld: Die CO2-Emissionen der Unternehmen 
werden nicht nur durch die CO2-Abgabe bzw. durch die allenfalls einge-
gangene Verpflichtung beeinflusst, sondern auch durch weitere energie-
politische Instrumente. Zu nennen sind der Grossverbraucherartikel 
(GVA), der in einigen Kantonen während der Betrachtungszeit einge-
führt wurde (hohe Relevanz), sowie Fördermöglichkeiten im Bereich 
Gebäudehülle und erneuerbare Energien (eher geringere Relevanz).  

 Weitere exogene Einflussfaktoren: allgemeiner technischer Fort-
schritt, regulärer Erneuerungszyklus von Gebäuden, Heiz- und Produk-
tionsanlagen, Energiepreisentwicklung (absolut und relativ zueinander). 

 Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen: Diese sind in verschie-
dene Ebenen zu gliedern (strategisch bis operational), mit indirektem 
oder direktem Einfluss auf die CO2-Emissionen:  

o Entwicklung und Anpassung des Produkte- und Dienstleistungs-
angebots.  

o Produktionsverlagerungen ins Ausland.  

o Technische und/oder betriebliche energie- und emissionsrelevante 
Entscheide.  

o Gezielte Massnahmen zur Emissionsverminderung. 

In Bezug auf die Wirkungsabschätzung der CO2-Abgabe gehen wir entspre-
chend vom folgenden Entscheidungs- und Wirkungsmodell aus (Abbildung 2): 

 Die allgemeinen strategischen und operativen Handlungsmöglichkeiten 
der Unternehmen wurden vor der Einführung des CO2-Gesetzes in un-
terschiedlichem Mass von internen Zielsetzungen, exogenen Einfluss-
faktoren seitens der Märkte und des Staats beeinflusst. Diese hatten 
unterschiedliche Auswirkungen auf Energieverbrauch und Emissionen.  

 Das CO2-Gesetz im Allgemeinen und die CO2-Abgabe im Speziellen be-
einflussen die allgemeinen strategischen und operativen Handlungs-
möglichkeiten und damit die Entwicklung der CO2-Emissionen. Aufgrund 
der Struktur des CO2-Gesetzes ist mit seiner Einführung und der regel-
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mässigen Erhöhung der CO2-Abgabe ein zweistufiger Entscheidungspro-
zess verbunden: 

o Unternehmen entscheiden, ob sie die CO2-Abgabe bezahlen und 
die damit verbundenen Auswirkungen auf Kosten und Nutzen ihrer 
Handlungen in Kauf nehmen oder ob sie sich zu einer bestimmten 
Emissionsreduktion verpflichten und sich damit von der CO2-
Abgabe befreien lassen.6 Bei diesem ersten Grundsatzentscheid 
fliessen zwar die potenziellen Auswirkungen des Entscheids auf 
Kosten und Nutzen der diversen allgemeinen Handlungs-
möglichkeiten mit ein, aber es ist davon auszugehen, dass der Ent-
scheid nur übergeordnet und unter einer gewissen Unsicherheit ge-
fällt werden kann. 

o Nachdem der Grundsatzentscheid Abgabezahlung vs. Reduktions-
verpflichtung und Abgabebefreiung getroffen wurde, werden in der 
Folge die allgemeinen und spezifischen Handlungsmöglichkeiten 
davon beeinflusst: Im einen Fall wird bei energie- und emissionsre-
levanten Entscheiden die CO2-Abgabe mit einbezogen oder es wer-
den spezifische (oder gar keine) Massnahmen getroffen. Im ande-
ren Fall sind entweder gezielte Massnahmen zu konzipieren oder 
die Emissionswirkung wird mit ohnehin geplanten Massnahmen er-
reicht. 

 Bei den Handlungsfeldern und Entscheidungen unterscheiden wir zwi-
schen gezielten Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissionen und 
sogenannten „emissionsrelevanten“ Entscheidungen (ähnlich wie „ener-
gierelevante Entscheidungen“ in Weber 2002). Letztere haben eine 
Auswirkung auf die CO2-Emissionen (auch steigernde), bei denen aber 
andere technische, betriebliche oder unternehmerische Faktoren trei-
bend sind. Bei solchen Entscheidungen spielen Energiepreise und damit 
die CO2-Abgabe als kleiner Teil davon eine mehr oder weniger grosse 
Rolle, aber in der Regel keine entscheidende (Emissionswirkung kann 
dennoch gross sein). 

 

                                                 

6  Diese Befreiungsmöglichkeit schützt die betroffenen Unternehmen vor einer übermässigen 
finanziellen Zusatzlast und vor Nachteilen im internationalen Wettbewerb. Zwischen 2008 und 
2012 verzichten sie jedoch auch auf die Rückverteilung der Einnahmen aus der Lenkungsabgabe. 
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Quelle: TEP Energy 

Abbildung 2  Entscheidungsmodell: Zweistufige Entscheidung bzgl. CO2-
Gesetz, abhängig von Handlungsmöglichkeiten (pro Branche 
und Unternehmenstyp zu differenzieren) und weiteren Ein-
flussfaktoren. Darstellung in Bezug auf die 1. Verpflichtungs-
periode (2008-2012). 

Fazit: Im Rahmen der Unternehmensbefragung werden als direkt feststell-
bare Wirkungsmasse folgende Grössen erfasst: 

 Unternehmensentscheide (Entscheid 1 und Entscheid 2) gemäss Abbil-
dung 2.  

 konkrete, durchgeführte Emissionsminderungsmassnahmen.  

In beiden Fällen werden die Beweggründe abgefragt, um zwischen der Wir-
kung der CO2-Abgabe und weiteren Einflussfaktoren zu unterscheiden.  

2.4 Ansatz zur Erhebung von Emissionseinsparungen  

Die letztlich relevante Zielgrösse d. h. die konkrete Minderung der CO2-
Emissionen, ist nach der Erfahrung aus dem Auswertungsprojekt der Strom-
effizienzdaten der EnAW (Jakob und Häberli, 2012) nicht direkt verfügbar und 
nach Einschätzung und Erfahrung aus dem Projekt zur Energieverbrauchs-
erhebung (EVE) von Bürogebäuden und Grossverteilern (Aiulfi et al. 2009) 
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nicht direkt abzufragen. Selbst wenn ein spezielles Monitoringsystem wie das 
der EnAW zur Verfügung steht, ist es für die Unternehmen und ihre spezifisch 
geschulten Moderatoren mit einigem Aufwand verbunden, Massnahmen und 
die damit verbundenen Wirkungen jährlich zu dokumentieren.7 Eine solche 
Dokumentation nachträglich zuhanden einer Befragung durchzuführen kann 
entsprechend von den Unternehmen nicht erwartet werden.  

Deshalb wurden die Massnahmen pauschaler erfasst, ähnlich wie im Teil zu 
den Bürogebäuden in Aiulfi et al. (2009) bzw. ähnlich wie in Ott, Jakob et 
al. (2014) und Weisskopf (2015).  

Bezugnehmend auf die Evaluationsmethodik umfasst die Wirkung der CO2-
Abgabe (und der flankierenden Massnahme) in der Folge zwei Wirkungs-
masse: 

 Wirkungsmass 1: Feststellung von Art und Häufigkeit der Massnahmen-
tätigkeit (siehe Kap. 4 und Kap. 5 dieses Berichts).  

 Wirkungsmass 2: Quantitative Schätzung der Emissionsentwicklung 
bzw. der Emissionsreduktion mittels ökonometrischen Paneldatenalyse 
(eigenständige Dokumentation, nicht Gegenstand dieses Berichts). 
Hierbei fliessen vorgängig bekannte exogene Daten (z.B. die CO2-
Abgabe im Zeitverlauf), Unternehmensattribute (wie z.B. die Unter-
nehmenskategorie, Branchenzugehörigkeit) und mittels Befragung er-
fasste Daten (z.B. emissionsrelevante Ereignisse). Bzgl. letzteren Daten 
können grundsätzlich nur exogene Daten einbezogen werden, nicht je-
doch Daten, welche ihrerseits bereits durch die CO2-Abgabe beeinflusst 
wurden (wie z.B. durchgeführte Massnahmen).   

Die Zuordnung der Wirkung auf einzelne Massnahmenbereiche könnte mit 
den erhobenen Daten grundsätzlich ebenfalls geschätzt werden, ist jedoch 
nicht Gegenstand des Projektrahmens.  

                                                 

7  Selbst im Monitoringsystem der EnAW, in welchem Unternehmen mit Hilfe von spezifisch ge-
schulte Moderatoren ihre Massnahmen und die damit verbundenen Wirkungen festhalten, steht 
nur die Bruttowirkung zur Verfügung (gewisse Produktionsveränderungen werden berücksich-
tigt, jedoch wird kein eigentliches Referenz-Szenario festgelegt, d. h. Massnahmen, die ohnehin 
getätigt worden wären, werden in der Regel nicht fallspezifisch, sondern nur pauschal in Abzug 
gebracht). 
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3 Konzeption und Durchführung der Unternehmens-

befragung 

3.1 Untersuchungsgegenstand und Umfrageteilnehmende 

Die Treibhausgasemissionen (inkl. geogene) der Sektoren Industrie und 
Dienstleistungen betrugen im Jahr 2013 rund 15.8 Mio. t. CO2eq. Zusam-
men mit den CO2-Emissionen der Landwirtschaft ergeben sich 16.2 Mio t 
CO2eq.. Werden die weiteren Emissionen der Landwirtschaft, namentlich 
Methan, von insgesamt rund 6.41 Mio. t CO2eq. einbezogen, ergbt sich für 
das Jahr 2013 eine Gesamtsumme an Treibhausgasemissionen von etwa 
22.2 Mio. t CO2eq.  

Untersuchungsgegenstand sind von der CO2-Abgabe betroffene Unternehmen 
in der Schweiz (ohne öffentliche Unternehmen). Wir unterscheiden vier Kate-
gorien von Unternehmen bezüglich ihrer Reaktion auf die Einführung und die 
Erhöhung der CO2-Abgabe und ihrer Situation zum Zeitpunkt der Befragung 
(Mitte 2015). Aufgrund ihrer Relevanz in Sachen CO2-Emissionen und ihrer 
Anzahl wurde entschieden, mit Ausnahme der Abgabe zahlenden Unterneh-
men ohne Zielvereinbarung jeweils eine Vollerhebung durchzuführen. Bei Ab-
gabe zahlenden Unternehmen ohne Zielvereinbarung (AoZV) wurde eine 
Stichprobe befragt.  

Um sich ein erstes Bild machen zu können, ist die Bedeutung bzgl. Anzahl 
Unternehmen und bzgl. CO2-Emissionen nachfolgend kurz charakterisiert. 
Die Darstellung orientiert sich an der Situation der Unternehmen in der 
zweiten Verpflichtungsperiode (d. h. ab dem Jahr 2013).  

 Abgabe zahlende Unternehmen, ohne Zielvereinbarung (Stichprobe): 
Bei den Abgabe zahlenden Unternehmen, die keine Zielvereinbarung 
haben, handelt es sich um alle Unternehmen des BUR, die nicht zum öf-
fentlichen Sektor und zu einer der unten stehend aufgeführten Katego-
rien gehören. Dies entspricht einer Anzahl von rund 300‘000 Unterneh-
men, welche knapp die Hälfte der Emissionen aus Industrie und Dienst-
leistungen umfassen.  

 Abgabe zahlend mit freiwilliger Zielvereinbarung (Vollerhebung): Nach 
BAFU haben 108 Unternehmen ein Massnahmenziel und 491 Unter-
nehmen ein Emissionsziel vereinbart (Stand 2015). Im Jahr 2013 haben 
die Unternehmen mit Emissionsziel rund 1.26 Mio. t CO2 emittiert. Dies 
entspricht etwa 8 % der Brennstoffemissionen des Primär-, Industrie- 
und Dienstleistungssektors. 

 Verminderungsverpflichtung mit Befreiung (Vollerhebung): Im Zeitraum 
2008 bis 2012 haben sich rund 2313 Unternehmen von der CO2-Abgabe 
befreien lassen, davon rund 694 Unternehmen mit dem Energie-Modell, 
463 Unternehmen mit dem KMU-Modell und 1157 Unternehmen mit 
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dem Benchmark-Modell. Zu Beginn des Jahres 2015 hatten 2246 Unter-
nehmensstandorte über 687 Verpflichtete8 eine VV abgeschlossen. Die 
Emissionen dieser Unternehmensstandorte betrugen im Jahr 2015 rund 
1.58 Mio. t CO2, also rund 10% der Emissionen von Dienstleistung und 
Industrie. 

 EHS (Vollerhebung): Im April 2015 waren gemäss BAFU 55 CO2-
intensive Unternehmen aus den Branchen Zement, Chemie und Phar-
ma, Raffinerien, Papier, Fernwärme, Stahl, u. a. am Emissionshandels-
system beteiligt. Für diese Unternehmen bestand 2013 eine Begrenzung 
der jährlichen Emissionen von 5.63 Mio. t CO2. (über 35 % der Emissio-
nen aus Industrie und Dienstleistungen). Dabei handelt es sich bei ca. 
der Hälfte der Emissionen um geogene CO2-Emissionen aus den Ze-
mentwerken oder CO2-Emissionen aus der Verbrennung von Abfall-
brennstoffen, Kunststoffen, Altöl etc., also nicht um solche aus der Ver-
brennung von fossilen Brennstoffen. Die CO2-Emissionen aus Brennstof-
fen entsprechen rund 18% der Emissionen aus Dienstleistung und In-
dustrie.  

3.2 Konzipierung der Befragung 

Um die Reaktionen der Unternehmen auf die Einführung der CO2-Abgabe zu 
untersuchen, wurde eine Unternehmensbefragung konzipiert. Damit sollen 
das in Kap. 2.1 erläuterte Wirkungsmodell und die beschriebenen Hypothe-
sen untersucht werden. Der Fragebogen (Anhang F) ist in 6 thematische 
Abschnitte strukturiert:  

1. Standortbestimmung: Einleitend werden die Kenntnis der CO2-Abgabe, 
der aktuelle Status (Abgabe zahlend, Zielvereinbarung, Verminderungs-
verpflichtung oder EHS Teilnahme) und die Einflussmöglichkeiten der 
Unternehmen auf den Energieverbrauch abgefragt. Zudem werden die 
verwendeten Energieträger und die Kontaktangaben der ausfüllenden 
Person ermittelt. 

2. Reaktion auf die CO2-Abgabe: Allgemein wird abgefragt, wie das Unter-
nehmen auf die Diskussion zur Einführung der CO2-Abgabe (vor 2008), 
und auf die CO2-Abgabe nach ihrer Einführung reagierte. Danach wird 
gezielt abgefragt, was die Beweggründe der verschiedenen Unterneh-
men waren, sich zum Bezahlen der CO2-Abgabe (mit oder ohne freiwilli-
ge Zielvereinbarung) oder zum Abschluss einer Verminderungsverpflich-
tung mit Abgabebefreiung bzw. zur Teilnahme am EHS zu entscheiden.  

3. Massnahmen: Massnahmen, um den Energieverbrauch oder CO2-
Emissionen zu senken, wurden für den gesamten Zeitraum 2004 bis 

                                                 

8  1 Verpflichteter kann mehrere Unternehmen umfassen, dies im Fall von Gruppenverpflichtun-
gen oder Unternehmensgruppen. 1 Unternehmen wiederum kann mehrere Standorte umfassen.  
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heute abgefragt. Zusätzlich zu den ergriffenen Massnahmen wurden 
auch die Motivation und das Ambitionslevel der Massnahmen erfragt. 

4. Emissionsrelevante Ereignisse im Unternehmen: Die Entwicklung von 
Ereignissen, die einen Einfluss auf Emissionen haben konnten, wurden 
mit ihren zeitlichen Dimensionen erfragt. Die Daten dienen auch als In-
put für die ökonometrischen Analysen.  

5. Daten zu Energieverbrauch und CO2-Emissionen und emissionsbestim-
menden Grössen: Für mittlere und grosse Unternehmen 
( ä 	 Ä 20) wurden die Jahre 2004 bis 2014 abge-
fragt, für kleine Unternehmen ( Ä 20) nur eines der Jahre 2012-
2014. Die Unternehmen konnten zwischen den folgenden Grössen aus-
wählen: 

a. Entweder eingekaufte Energieträger oder CO2-Emissionen 
b. Eine der Datenreihen: 

i. Anzahl Mitarbeiter oder Bruttolohnsumme 
ii. Bruttogeschossfläche 
iii. Produktion 
iv. Umsatz 

6. Einschätzungen zur CO2-Abgabe: Zu diesem Themenfeld gehören Fra-
gen z. B. zu Informationsquellen, zur Zusammenarbeit mit den Vollzug-
sorganen, zum administrativen Aufwand der Unternehmen und zu all-
gemeinen Einschätzungen zur Abgabe. 

3.3 Umsetzung der Befragung 

Der Fragebogen wurde mit dem Ziel konzipiert, das Ausfüllen für die Unter-
nehmen so einfach wie möglich zu machen und ihre individuelle Situation 
bestmöglich zu berücksichtigen. Dazu gehören zwei grobe Umsetzungskon-
zepte:  

 Durchführung der Befragung mittels dynamischem Online-Fragebogen,  

 Reduktion des Fragebogens für kleinere Unternehmen bezüglich der 
zeitlichen Dimension. 

Die Umsetzung der Befragung in FluidSurveys9 hat den Vorteil, dass der 
Fragebogen dynamisch angepasst und angesteuert werden kann. Damit 
können die starken Unterschiede zwischen den Gruppen sowie auch die in-
dividuelle Situation der einzelnen Unternehmen berücksichtigt werden. Das 
Ziel des Ansatzes war die Erhöhung des Rücklaufs und der Completion rate, 
indem einzelne Fragen nach Möglichkeit übersprungen werden konnten.  

                                                 

9 Online survey tool unter www.fluidsurveys.com. 
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Anhand ihrer Situationen in drei Zeiträumen (vor 2008, zwischen 2008 und 
2012 und nach 2012) werden Unternehmenskategorien definiert, welche 
sich folgendermassen unterschieden: 

 Abgabe zahlende Unternehmen, die keine Zielvereinbarung haben 
(AoZV). 

 Abgabe zahlende Unternehmen die mit der EnAW eine freiwillige Ziel-
vereinbarung abgeschlossen haben (AmZV). 

 Abgabe befreite Unternehmen: Entweder nehmen sie am EHS teil oder 
sie haben eine Verminderungsverpflichtung mit dem BAFU abgeschlos-
sen (EHS oder VV). 

In Tabelle 1 sind die möglichen Situationen aufgeführt, in Tabelle 2 und Ta-
belle 3 die resultierende Gruppeneinteilung, welche für die Fragebogen-
steuerung eingesetzt wurde. Es bestand so die Möglichkeit, für jede der 21 
Gruppen einen dynamischen und auf ihre individuelle Situation zugeschnit-
tenen Fragebogen zu gestalten. 

Tabelle 1:  Kategorisierung der möglichen Situationen, in denen sich die Unter-
nehmen während der drei Betrachtungsperioden befinden konnten.  

  Vor 2008 2008-2012 Nach 2012 

Abgabe zahlend, ohne Zielvereinba-
rung10(AoZV) ja oder nein ja oder nein ja oder nein 

Abgabe zahlend mit freiwilliger Ziel-
vereinbarung (AmZV) ja oder nein ja oder nein ja oder nein 

Verminderungsverpflichtung (VV) - ja oder nein ja oder nein 

Emissionshandelssystem (EHS) 
2013+  - - ja oder nein 

Quelle: TEP Energy 

Das EHS in der heutigen Form wurde erst in 2013 eingeführt11, und die 
CO2-Abgabe erst 2008, also konnten diese zwei Zustände nur in den oben 
in Tabelle 1 gezeigten Zeiträumen eintreten. Zielvereinbarungen mit der 
EnAW können seit Bestehen der EnAW abgeschlossen werden, also seit 
dem Jahr 2000.  

                                                 

10 Dieser Zustand trifft im Zeitraum vor 2008 für alle zu, die keine Zielvereinbarung bei der EnAW 
hatten. 

11  Unternehmen, die sich zwischen 2008 und 2012 mit dem Energiemodell der EnAW befreien 
liessen, nahmen ebenfalls am Emissionshandel teil. Dieser ist jedoch mit der heutigen Ausge-
staltung des EHS nicht vergleichbar. 
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Tabelle 2:  Gruppeneinteilung für den dynamischen Online-Fragebogen 

Bezeichnung Erklärung 

A CO2-Abgabe zahlend ohne Zielvereinbarung (AoZV) 
(d. h. auch ohne VV und nicht im EHS) 

B CO2-Abgabe zahlend, mit freiwilliger ZV (AmZV) 

B0 , 2008  

B1 , ∈ 2008,2012   

B2 , ∈ 2013,   

C Abgabe befreit, Verminderungsverpflichtung (VV) oder 
EHS (C5) 

C0 , 2008, , ∈ 2008,2012   

C1 , , , , ∈ 2008,2012   

C2 , 2008, , ∈ 2013,   

C3 , ∈ 2008,2012 , , ∈ 2013,   

C4 , ∈ 2013, , , ∈ 2013,   

C5 EHS (nur im Zeitraum ab 2013 möglich) 

Quelle: Rütter Soceco, TEP Energy 

Die Zeiten mit den Index 0 ( , , , ) beziehen sich auf den Startpunkt 
des Zustandes, also ist ,  das Startjahr einer freiwilligen Zielvereinba-
rung mit der EnAW und ,  das Startjahr einer Verminderungsverpflich-
tung mit dem Bund. Diese Informationen waren vorhanden und diesbezüg-
lich konnten die 21 Gruppen (Tabelle 3) vorgängig zum Versand der Einla-
dungen zur Befragung gebildet werden.  

In einer zweiten Unterteilung wird zwischen zwei Grössenklassen unter-
schieden. Wie in Kap. 3.1 bereits erwähnt, haben kleine Unternehmen 
( Ä 20) im Vergleich zu den mittelgrossen und grossen Unter-
nehmen	 Ä 20  einen reduzierten Fragebogen erhalten. Um die kleinen 
Unternehmen in Bezug auf den Befragungsaufwand zu entlasten, wurden 
die Fragen Datenzeitreihen (Fragebogenteil T7, siehe Anhang F) für die Pe-
riode 2004-2014 bei kleinen Unternehmen nicht abgefragt. Zudem wurden 
bei den kleinen Unternehmen Fragen zu emissionsrelevanten Ereignissen 
weggelassen. Die Fragebogenlogik als Ganzes ist im Anhang F dokumentiert. 

Jedes Unternehmen erhielt also einen auf seine Situation so gut wie mög-
lich zugeschnittenen Fragebogen, um die Anzahl an Fragen pro Unterneh-
men einzugrenzen und die Relevanz der Fragen zu gewährleisten.  

Gemäss den Rückmeldungen des Pretests (vgl. auch Unterkapitel 3.5) hat 
sich dieses Vorgehen als zielführend herausgestellt: Ein Fragebogenabbruch 
wird insbesondere durch Fragen ausgelöst, die als nicht zutreffend empfun-
den werden. Mit einem massgeschneiderten Fragebogen kann entsprechend 
das Abbruchrisiko vermindert werden.  
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Tabelle 3:  Einteilung der Unternehmen in Gruppen als Basis für die Fragebogen-
steuerung. 

Gruppe  Situation 2008‐2012  Situation 2013 bis Mitte 2015 

1  A  A 

2  B0  B0 

3  B1  B1 

4  C0  C0 

5  C1  C1 

6  C2  C2 

7  C3  C3 

8  A  B2 

9  A  C4 

10  C0  C5 

11  C1  C5 

12  C2  C5 

13  C3  C5 

14  B0  C5 

15  B1  C5 

16  B2  C5 

17  A  C5 

18  B0  A 

19  B1  A 

20  C0  A 

21  C1  A 

Quelle: TEP Energy 

Der Fragebogen wurde nicht nur von vorgängig bekannten Daten gesteuert, 
sondern auch dynamisch in Abhängigkeit der Teilnehmereingaben, dies wie 
folgt:  

 Verkürzung des für die Teilnehmenden wahrgenommenen Fragebogen-
teils: Zum Beispiel wurden die Verbräuche nur von denjenigen Energie-
trägern abgefragt, die gemäss Angabe am Anfang des Fragebogens tat-
sächlich verwendet worden sind und Beweggründe wurden nur zu tat-
sächlich durchzuführen Massnahmen erfragt.  

 Erfassung von präzisierenden Angaben bezugnehmend auf die ersten 
groben Angaben.  

Mit diesen Ansätzen sollte die Zeit für das Ausfüllen des Fragebogens zu-
sätzlich verkürzt werden. Zudem wurden mehrere Optionen eingebaut, um 
das Ausfüllen des Datenkapitels so einfach wie möglich zu machen. Dazu 
gehörten die Möglichkeiten eigene Dateien hochzuladen, Daten per Email 
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einzusenden, Daten in Excel-Templates einzufügen und nach Abschluss des 
Fragebogens einzusenden. 

3.4 Stichprobenplan und Ziehung der Stichprobe 

Bezugnehmend auf die relativ grosse Bedeutung der Unternehmen der 
Gruppen B und C gemessen an ihren CO2-Emissionen im Vergleich zu ihrer 
geringen Anzahl sowie auf die hohe Anzahl Unternehmen der Gruppe A bie-
tet sich als Befragungsbasis nicht eine repräsentative, sondern eine ge-
schichtete Stichprobe an, dies mit folgenden Eckdaten:  

 Die Unternehmen der Kategorie 1, d. h. die Abgabe zahlenden Unter-
nehmen ohne Zielvereinbarung (AoZV), wurden vom Bundesamt für 
Statistik (BFS) zufällig aus vordefinierten Schichten aus dem Betriebs- 
und Unternehmensregister gezogen (siehe Kap. 3.4.1 bis Kap. 3.4.3). 
Die Gesamtanzahl wurde vom Bundesamt für Statistik aus übergeord-
neten Überlegungen auf maximal 3000 Unternehmen festgelegt.  

 Die vier Unternehmenssituationen gemäss Tabelle 1 wurden einer der 
Gruppen 2-21 zugeordnet. Von den zu befragenden Unternehmen sind 
946 beim BAFU registriert, aufgeteilt in 37 EHS-Teilnehmer sowie 909 
Teilnehmer mit Verminderungsverpflichtung und 522 verfügen über eine 
fZV mit der EnAW, was einer Gesamtanzahl von 1468 entspricht.  

 Der Stichprobenplan insgesamt, d. h. die Festlegung der Schichten und 
der Anzahl zu ziehenden Unternehmen pro Schicht, erfolgt mit Bezug-
nahme auf die vier Kategorien mit Vollerhebung, um pro Schicht eine 
möglichst vergleichbare Anzahl Unternehmen von Abgabe zahlenden Un-
ternehmen ohne ZV und den übrigen Unternehmen zu erhalten (Details 
untenstehend).  

Im Ergebnis handelt es sich damit eine disproportional geschichtete Zufalls-
stichprobe. Diese besteht aus insgesamt 4365 Unternehmen, welche einge-
laden wurden, an der Befragung teilzunehmen. 

3.4.1 Berücksichtigte Branchengruppen und Grössenklassen  

Die Untersuchungseinheit der geschichteten Stichprobe der Abgabe zahlen-
den Unternehmen ohne Zielvereinbarung (AoZV) sind Unternehmen aus 
dem Betriebs- und Unternehmensregister (BUR). Unter Ausschluss der Un-
ternehmen mit freiwilliger ZV oder Verminderungsverpflichtung wurde ein 
Stichprobenplan entworfen. Angelehnt an die Schichtung, welche für die 
Stichprobenziehung für die Energieverbrauchserhebung (EVE) im Auftrag 
des Bundesamts für Energie (BFE) verwendet wird, wurden Branchengrup-
pen und Grössenklassen definiert (BFE 2014, BFS 2013).  

Der Energieverbrauch und die wirtschaftliche Aktivität bilden die Basis für 
die Unterteilung in Branchen und Unterbranchen. Die Zuordnung der NOGA 
2008-Codes zu den Unterbranchen befindet sich in Tabelle 17 im Anhang A. 
Die Zuordnung von NOGA2008-Codes befindet sich ebenfalls im Anhang A. 
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Die Grössenklassendefinitionen gemäss Vollzeitäquivalenten (VZÄ) für den 
Stichprobenplan sind in Tabelle 4 aufgeführt. 

Tabelle 4:  Grössenklassen nach Vollzeitäquivalenten 

Grössenklasse VZÄ Bezeichnung nach 
NOGA/EVE 

Benennung 

1 + 2 1 Ä 20 Kleine Betriebe Kleinere Unterneh-
men 

3 20 Ä 99 Mittlere Betriebe Grössere Unterneh-
men 5 100 Ä Grosse Betriebe 

Quelle: Energieverbrauchserhebung BFE, ergänzt TEP Energy 

3.4.2 Universum der von der CO2-Abgabe betroffenen Unternehmen  

Die Anzahl der von der CO2-Abgabe betroffenen Unternehmen pro Branche, 
Unterbranche und Grössenklasse ist in Tabelle 19 im Anhang B aufgeführt. 
Hierbei handelt es sich um eine Auswertung des Betriebs- und Unterneh-
mensregisters (BUR) des Bundesamts für Statistik (BFS). Das BUR ohne die 
Unternehmen mit freiwilliger Zielvereinbarung oder mit Verminderungsver-
pflichtung und ohne die Unternehmen im EHS bildete die Basis für die Zie-
hung der Stichprobe der Abgabe zahlenden Unternehmen.  

3.4.3 Stichprobenplan  

Der resultierende Stichprobenplan auf Basis der zweistufigen Schichtung ist 
in Tabelle 20 im Anhang B dargestellt. Hierbei wurden die folgenden Haupt-
kriterien berücksichtigt:  

 Es wurde ein Mindestwert für die Anzahl an Unternehmen festgelegt, die 
pro Grössenklasse und Unterbranche befragt werden sollte. Dieser Min-
destwert liegt bei 28 respektive	 25 Nicht-EnAW/BAFU Unternehmen in 
den Grössenklassen 1+2 beziehungsweise 3 und 5. Darüber hinaus 
wurde anhand einer Wurzelfunktion über die Gesamtanzahl der Unter-
nehmen der entsprechenden Grössenklasse und Unterbranche die An-
zahl der zu befragenden Unternehmen definiert, dies bis zu einem Ma-
ximum von 60 Unternehmen pro Schicht.  

 Es war die Vorgabe des Bundesamts für Energie zu berücksichtigen, 
wonach Überschneidungen mit der Stichprobe der jährlichen Energie-
verbrauchserhebung (EVE) des Bundes (BFE 2014) möglichst vermieden 
werden sollten, dies um die Belastung der Unternehmen mit energiebe-
zogenen Umfragen in Grenzen zu halten.  

 Das BFS hat zudem die Restriktion berücksichtigt, wonach nur maximal 
30 % einer bestimmten Schicht gezogen werden, dies um die Belastung 
der Unternehmen mit Umfragen insgesamt in Grenzen zu halten.  

Gemäss Vorgabe des BFS wurde die Gesamtanzahl der Unternehmen, die 
aus dem BUR gezogen wurde, auf 3000 begrenzt. Die erhaltene Stichprobe 
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(2997 Unternehmen) wurde vor dem Versand des Fragebogens noch um öf-
fentlich-rechtliche Körperschaften (z. B. Schulen) sowie Verwaltungen von 
Gemeinden und Kantone bereinigt (insgesamt 214 Einheiten), so dass letzt-
lich 278212 Abgabe zahlende Unternehmen ohne fZV befragt wurden. 

Der resultierende Stichprobenrahmen	  ist in Tabelle 20 im Anhang B auf-
geführt Diese enthält die von der Abgabe befreiten Unternehmen, Unter-
nehmen mit freiwilliger Zielvereinbarung und die BFS Stichprobe mit den 
Abgabe zahlenden Unternehmen ohne Zielvereinbarung.  

Die Adressen der Unternehmen für den Zweck der Befragung wurden vom 
BAFU, von der EnAW und von BFS zur Verfügung gestellt.  

3.5 Pre-Test 

3.5.1 Zielsetzung und Konzeption des Pre-Tests 

Nach der Implementierung des Fragebogens im Online Tool wurde ein Pre-
Test durchgeführt. Einladungen wurden an 10 Unternehmen, an 5 Vertre-
terInnen von BAFU und BFE und 5 EnAW-Mitarbeitende und -Moderatoren 
verschickt, um ihre Eindrücke und Erfahrungen berücksichtigen zu können. 
Es wurde darauf geachtet, Unternehmen aus verschiedenen Branchen- und 
Grössenklassen zu wählen, so dass verschiedene Unternehmensgruppen 
getestet werden konnten. Die Pre-Test Teilnehmer hatten zwei Wochen 
Zeit, um den Fragebogen auszufüllen. 

Um den Pre-Test auszuwerten, wurde ein Interviewleitfaden entworfen, der 
einerseits die technische Umsetzung und andererseits den Inhalt beurteilen 
sollte. Der Leitfaden ist in Anhang C aufgeführt.  

3.5.2 Rückmeldungen Pre-Test 

Wie man dem Leitfaden (Anhang C) entnehmen kann, wurde verifiziert, ob 
mutmassliche Problemstellen tatsächlich als solche wahrgenommen wur-
den. Nach dem Durchführen des Pre-Tests erwiesen sie sich entweder als 
unproblematisch oder sie konnten aufgrund der Rückmeldungen verbessert 
werden. Die Ergebnisse zu den Hauptproblemstellen nach dem Pre-Test: 

 Zeitliche Komponente des Fragebogens: Da die CO2-Abgabe in 2008 
eingeführt und das CO2-Gesetz in 2012 angepasst wurde, mussten drei 
Zeitperioden abgefragt werden. Die Frage vor dem Pre-Test bestand, ob 
diese zeitliche Komponente den ausfüllenden Personen zumutbar ist. 
Mehrheitlich positive Antworten auf diese Frage bestätigten die Vorge-
hensweise im Fragebogen, und die zeitliche Auflösung wurde für den fi-
nalen Fragebogen beibehalten.  

                                                 

12 Ein Unternehmen hatte eine fehlende Zustelladresse, wurde also nicht angeschrieben. 
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 Zeitreihen Unternehmensdaten: Die Unternehmensdatensammlung ist 
umfangreich und geht bis 2004 zurück. Die Unternehmen, welche am 
Pre-Test teilnahmen, haben diese Zeitreihen zum grössten Teil nicht 
angegeben. Das Zusammentragen von Daten von vor 10 Jahren stellt 
sich als teilweise sehr aufwendig heraus, und es war zu vermuten, dass 
der Rücklauf von kompletten Datensätzen gering ausfallen könnte. Da 
diese Daten jedoch für die ökonometrische Auswertung unerlässlich 
sind, wurde dies beibehalten. Die Darstellungsweise und Hinweise im 
Fragebogen wurden jedoch angepasst, um klarer zu machen, welche 
Datenreihen benötigt werden. 

 Unklare Formulierungen: Alle Pre-Test-Teilnehmer haben auf unklar 
formulierte Fragen oder unpassende Antwortmöglichkeiten bei den Mul-
tiple-Choice-Fragen aufmerksam gemacht. Diese wurden verbessert.  

 Technische Probleme, die ohne kurze Rücksprache nicht gelöst werden 
konnten, lagen kaum vor. Der Fragebogen liess sich auf verschiedenen 
Plattformen (Mobile, PC, Laptop) und Betriebssystemen (Windows, Mac 
OS, Android) einwandfrei bearbeiten. Bei der Anpassung des Fragebo-
gens nach dem Pre-Test wurde daher so wenig wie notwendig an der 
Fragebogenlogik geändert.  

3.6 Durchführung der Befragung 

3.6.1 Erstversand und Erinnerungsversand mit Rücklauf 

Die Befragung wurde zwischen dem 6. Juli 2015 und dem 14. September 
2015 durchgeführt. Unternehmen aus dem BAFU-/EnAW-Sample wurden 
per Email angeschrieben, Unternehmen aus der BFS-Stichprobe brieflich. 
Insgesamt wurden 2732 Briefe und 1633 Emails verschickt. Die Befragung 
erfolgte in zwei Wellen: die erste Welle lief wegen der Ferienzeit bis zum 
27. August 2015, die zweite Welle erfolgte direkt anschliessend. Bei den Er-
innerungsschreiben wurde unterschieden zwischen Unternehmen, die den 
Fragebogen angefangen aber nicht abgeschlossen hatten, und Unterneh-
men, die ihn noch nicht geöffnet hatten. Mit dem Erinnerungsversand konn-
te die Zahl der Unternehmen, die den Fragebogen zumindest geöffnet hat-
ten, von 1'099 auf 1'574 erhöht werden. 

Der Fragebogen wurde in Deutsch und Französisch angeboten, wobei alle 
Unternehmen die Möglichkeit hatten, die Sprache zu wechseln. 

Tabelle 5: Versanddaten 

Welle Anzahl Unternehmen Datum 

1. Versand 4’365 6./7. Juli 2015 

- davon unzustellbar 80  

2. Versand 3’898 31.8.2015 

Quelle: TEP Energy, Rütter Soceco 
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3.6.2 Rückmeldungen der Unternehmen während der Hauptbefragung 

Die Befragung lief weitgehend reibungslos. Technische Probleme kamen 
selten vor und konnten in der Regel mit einem kurzen Telefonat gelöst wer-
den. Weitere Rückmeldungen während der Befragungsphase können wie 
folgt zusammengefasst werden: 

 Einige Unternehmen in der BFS Stichprobe waren so klein oder hatten 
so wenig Handlungsspielraum, dass sie den Fragebogen nicht beantwor-
ten konnten. Bei einigen Kleinstunternehmen und selbständigen Er-
werbstätigen war es zudem nicht möglich, zwischen Wohn- und Arbeits-
raum zu unterscheiden. Diese Unternehmen wurden aus der Stichprobe 
entfernt. 

 Bei einigen Unternehmen mit komplexen Firmenstrukturen gab es Un-
klarheiten, auf welche Unternehmensteile sich die Befragung bezieht. 
Nach telefonischer Abklärung wurden die Unternehmensteile mit Stand-
ort Schweiz berücksichtigt, die eine bestimmte Zielvereinbarung oder 
Verminderungsverpflichtung abgeschlossen hatten. Es ist anzunehmen, 
dass nicht alle Ausfüllenden angerufen haben, um diesen Punkt zu klä-
ren, so dass es teilweise Antworten geben könnte, bei denen diese 
Richtlinien nicht eingehalten wurden. Damit ist eine gewisse Unschärfe 
in der Analyse nicht auszuschliessen. 

 Die Sprache des Fragebogens konnte von Deutsch auf Französisch um-
gestellt werden. Da die Thematik jedoch eher komplex ist, muss festge-
stellt werden, dass diese Lösung für im Tessin ansässige Unternehmen 
nicht ausreichend war. Von den 169 angeschriebenen Unternehmen aus 
dem Tessin haben 6 um eine italienische Version gebeten, 33 haben 
den Fragebogen aufgemacht, und davon haben 12 die Befragung abge-
schlossen.  

3.7 Rücklauf und Non-Response Analyse  

3.7.1 Fragebogenrücklauf und Abschlussquote 

Die Anzahl der verschickten Fragebogeneinladungen beträgt 4365; die Auf-
teilung dieser auf die Unternehmensgruppen ist in Tabelle 6 in der zweiten 
Spalte dargestellt. Wie aus der dritten Spalte „Fragebogen angesehen“ er-
sichtlich ist, haben insgesamt 37 % der Unternehmen den Fragebogen im 
Online-Tool geöffnet, wobei der Anteil bei den Abgabe zahlenden Unter-
nehmen ohne Zielvereinbarung deutlich tiefer ist (knapp 30 %) und bei 
denjenigen mit ZV oder VV deutlich höher (rund 50 %). Insgesamt kann 
dies als befriedigende bis sehr gute Rücklaufquote qualifiziert werden. 

Auch bei der Abschlussquote, d. h. dem Anteil der vollständig ausgefüllten 
Fragebogen pro verschickter Einladung bzw. pro geöffnetem Fragebogen, 
sind zwischen den Unternehmensgruppen gewisse Unterschiede festzustel-
len, allerdings geringere: Zwischen 52 % und 63 % der Unternehmen, wel-
che den Fragebogen begonnen haben, haben ihn auch beendet. Bezogen 
auf die versandten Einladungen haben im Mittel 20 % der Unternehmen den 
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Fragebogen bis zum Ende ausgefüllt. Bei den Abgabe zahlenden Unterneh-
men ohne ZV (AoZV) beträgt der Anteil ein Viertel weniger (15 %), bei den 
Unternehmen mit fZV oder einer VV deutlich mehr.  

Die geringere Rücklauf- und Abschlussquote insbesondere bei den AoZV 
deutet auf eine geringere Relevanz des Themas für diese Unternehmen hin. 
Bezogen auf die Anzahl begonnener Fragebogen ist die Abschlussquote bei 
den AoZV und den AmZV vergleichbar. Daraus kann abgeleitet, dass der 
Fragebogen auch für die AoZV angemessen anspruchsvoll war. 

Tabelle 6: Versand, Rücklauf und Abschlussquote 

Kategorisierung der 
Unternehmen nach 
ihrer Situation  
2013‐2015 

Anzahl 
ein‐

geladen 

Anzahl Fragebogen  
angesehen  

(in Prozent der  
Eingeladen) 

Anzahl Fragebogen  
abgeschlossen 

(bezogen auf Eingeladen/ 
Fragebogen angesehen) 

AoZV  3021  878 (29%)  467 (15 %/53 %) 

AmZV  380  172 (45%)  90 (24 %/52 %) 

EHS und VV  964  524 (54%)  325 (34 %/63 %) 

Total  4365  1574 (37%)  881 (20 %/56 %) 

Quelle: Rütter Soceco, TEP Energy 

In der nachfolgenden Grafik (Abbildung 3) ist die Anzahl der Antwortenden 
im Verlaufe des Fragebogens zu sehen.  

 Sprung bei Frage F36: Diese Frage stellt einen Übergang zu einem an-
deren Thementeil des Fragebogens, den Unternehmensdaten, dar. 

 Der Übergang zu den Thementeilen zu Massnahmen zur Reduktion des 
Energieverbrauchs und CO2-Emissionen sowie emissionsrelevante Er-
eignisse im Unternehmen bei Frage F19 und F26 sind schwächer ausge-
prägt. 

Dies könnte daran liegen, dass diese Übergangsstellen bevorzugt für einen 
Abbruch genutzt werden, oder aber dass die Ankündigung einer Datenab-
frage für das Unternehmen zu sensitiv ist und infolgedessen der Fragebo-
gen abgebrochen wird. 
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Abbildung 3:  Anzahl Antworten (ungewichtet) über den Verlauf des Frage-

bogens. Für die x-Achsenbeschriftung werden einzelne Fragen 
herausgegriffen. F5 bezeichnet die Frage zur Standortbestim-
mung der einzelnen Unternehmen in der CO2-Abgabe. Eine 
eventuelle Mietsituation wird in F7 abgefragt und Reaktionen 
auf die CO2-Abgabe in F15. Die drei wichtigsten Thementeile 
werden in F19 (Massnahmen), F26 (emissionsrelevante Ereig-
nisse) sowie in F36 (Unternehmensdaten) eingeführt. F53 und 
die folgenden Fragen befassen sich abschliessend mit allge-
meinen Einschätzungen der Unternehmen zur CO2-Lenkungs-
abgabe. 

3.7.2 Non-Response Analyse  

Um Hinweise zu möglichen Verzerrungen zu erhalten, wurde eine Analyse bzgl. 
der nicht antwortenden Unternehmen durchgeführt (Non-Response Analyse). 
Damit kann namentlich geprüft werden, ob Antwortquote von Faktoren ab-
hängt, welche auch die zu untersuchenden Themen beeinflusst. Von den für ei-
ne solche Analyse zur Verfügung stehenden Daten betrifft dies namentlich die 
Unternehmensgrösse sowie die Konstellation, in der sich die Unternehmen be-
finden (Abgabe zahlend, mit oder ohne ZV). Namentlich sind die Hypthesen zu 
prüfen, ob grosse Unternehmen die Umfrage häufiger beantwortet haben als 
kleine und ob solche mit einer Zielvereinbarung mit einem höheren Anteil an 
der Umfrage teilgenommen haben als solche ohne. Im affirmativen Fall sind die 
Umfragedaten möglichst nach diesen Kriterien zu differenzieren, um diesbezüg-
liche Verzerrungen aufzuzeigen.  

Für die Non-Response Analyse (und auch für die nachfolgende Datenaus-
wertung) wurden die Unternehmen in drei Kategorien eingeteilt (siehe auch 
Kapitel 3.3, Tabelle 1), wobei die Aufteilung nach heutiger Situation bezüg-
lich der CO2-Abgabe vorgenommen wurde. In der nachfolgenden Tabelle 7 
sind die jeweiligen Zuordnungen der Gruppeneinteilung für den Fragebogen 
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nach Tabelle 3 in die drei Kategorien „EHS und VV2013-2015“, “AmZV2013-2015“ 
und „AoZV2013-2015“. 

Tabelle 7:  Definition der drei Auswertungskategorien nach dem Stand der Un-
ternehmenssituation in 2013-2015 

Kategorie Unternehmenssituation (bezogen 

auf die Periode 2013 bis Mitte 2015) 

Gruppeneinteilung für Fragebogen nach Ta‐

belle 3 

VV und EHS2013‐2015  4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 

AmZV2013‐2015  2, 3, 8 

AoZV2013‐2015  1, 18, 19, 20, 21 

Quelle: TEP Energy 

Von den insgesamt 4365 verschickten Anfragen zur Beantwortung des Fra-
gebogens sind 2724 Unternehmen (62 %) dieser Einladung nicht gefolgt. 
Die Aufteilung nach den drei Kategorien ist in Abbildung 4 ersichtlich. Die 
Teilnahme an der Befragung über alle Unternehmen gesehen übersteigt mit 
38 % klar die Erwartungen (15-20 %). Die Kategorie der von der Abgabe 
befreiten Unternehmen („VV und EHS2013-2015“) weist mit 54 % die höchste 
Antwortrate auf, knapp dahinter liegen die Unternehmen mit einer freiwilli-
gen Zielvereinbarung. Die niedrigste Teilnahmerate ist bei der Kategorie 
„AoZV2013-2015“ vorzufinden. Bei der differenzierten Betrachtung der Non-
Response-Rate nach Grösse des Unternehmens (vgl. Kapitel 3.1) ist er-
kennbar, dass kleinere Unternehmen seltener auf die Umfrage reagiert ha-
ben. Mögliche Gründe hierzu sind fehlende Ansprechpersonen zu diesem 
Thema oder mangelnde zeitliche Ressourcen. Des Weiteren gab es Rück-
meldungen aus der Kategorie „AoZV2013-2015“, wonach sich vor allem kleine 
Firmen mit sehr wenigen Mitarbeitern (2-6) nicht von der Studie angespro-
chen sahen. Hierzu gab es teilweise auch Rückmeldungen von Selbständi-
gerwerbenden, welche Arbeits- und Wohnraum nicht aufteilen konnten und 
deshalb auf die Teilnahme verzichteten.  
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Abbildung 4:  Non-Response Analyse: Antwortquote (ungewichtet) differen-

ziert nach Kategorien der heutigen Unternehmenssituation 
(vgl. Tabelle 7) und der Unternehmensgrösse (weniger als 20 
bzw. 20 oder mehr VZÄ) (vgl. Tabelle 6). 

In einer Discrete Choice Analyse13 wurde anhand einer logistischen Regres-
sion berechnet, um wieviel höher oder tiefer die Antwortchance (Odd Ratio 
[OR]) einer bestimmten Unternehmensgruppe im Verhältnis zu einer defi-
nierten Vergleichsgruppe beträgt.  

Festgestellt wurde, dass die Grösse des Unternehmens und die Kategorie  
einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Antwortquote (response rate) 
haben. Der Odds ratio beträgt 0.69*** bzgl. der Unternehmensgrössen-
klasse, d. h. kleine Unternehmen mit weniger als 20 Vollzeitäquivalenten 
haben nur 0.7 Mal so häufig die Umfrage beantwortet (d. h. gut 30% weni-
ger als die grossen). Die OR betragen 0.64*** für „AmZV2013-2015“ bzw 
0.36*** für „AoZV2013-2015“, dies gegenüber der Basis „VV und EHS2013-2015“. 
Abgabe zahlende Unternehmen mit ZV antworteten also nur rund zwei Drit-
tel Mal so häufig wie Unternehmen mit VV oder EHS, Unternehmen ohne ZV 
nur gut ein Drittel so häufig. Zudem hat die Branchenzugehörigkeit (cha-
rakterisiert anhand der NOGA 2008-Codes, vgl. Tabelle 17, Anhang A) ei-
nen Einfluss auf die Non-Response-Rate, wobei die Unternehmen der Bran-
chen Gastgewerbe und Zement/Beton signifikant weniger häufig auf die 
Umfrage reagiert hatten (OR= 0.56* bzw. OR=0.37*) im Vergleich zu den 
übrigen Branchen. Unternehmen dieser Branchen haben nur gut halb bzw. 
gut ein Drittel so häufig wie die übrigen Branchen teilgenommen.  

                                                 

13  Methodischer Hinweis: ähnlich wie bei der Analyse der Massnahmentätigkeit und bei der Unter-
suchung der Einflussfaktoren auf den Abschlusses einer ZV, siehe Kap. 4.6.9 und 5.1.2.  
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3.8 Gewichtung der Daten 

Bei der Stichprobe, die der Befragung zugrunde liegt, handelt es sich per 
Design nicht um eine repräsentative, sondern um eine disproportional ge-
schichtete Zufallsstichprobe (siehe Kap. 3.4). Die Stichprobe ist also ge-
genüber dem Universum aller dem CO2-Gesetz unterworfenen Unterneh-
men verzerrt. Aufgrund ihrer Emissionsrelevanz und aufgrund der Grösse 
der verschiedenen Schichten sind in der Stichprobe einige Branchengruppen 
und Grössenklassen (stark) übervertreten und andere (stark) untervertre-
ten. Einige Schichten wurden vollständig befragt, andere nur zu einem ge-
ringen Anteil (siehe Tabelle 20 im Anhang B). Die Befragungsstichprobe ist 
also gegenüber dem Universum verzerrt. Durch die zwischen verschiedenen 
Schichten unterschiedlichen Rücklaufraten kann die Antwortstichprobe noch 
stärker verzerrt werden.  

Für die Auswertungen sind die Antworten zu gewichten, um diese Verzer-
rungen zu kompensieren. Die Gewichtung pro Schicht wird dabei dergestalt 
berechnet, um die ungleichen Auswahlchancen bei der Befragung und die 
Verzerrung beim Rücklauf zu kompensieren. Dabei werden Daten von Un-
ternehmen mit eher hoher Befragungswahrscheinlichkeit vergleichsweise 
„heruntergewichtet“ und umgekehrt. Ohne eine solche Gewichtung würde 
die Auswertung der Antworten verzerrt sein.  

Konkret wird dabei jedem Unternehmen ein Gewichtungsfaktor nach dem 
Inversen der Selektionswahrscheinlichkeit zugeordnet, mit dem die Antwort 
gewichtet wird (dies erfolgt mittels der dafür vorgesehenen Funktion der 
Auswertungssoftware STATA, welche auch eine interne Normierung beinhal-
tet). Die Selektionswahrscheinlichkeit bezieht sich auf die Anzahl Unter-
nehmen, d. h. die Selektionswahrscheinlichkeit einer bestimmten Schicht 
ergibt sich aus der Anzahl Unternehmen in der Antwortstichprobe dividiert 
durch die Anzahl Unternehmen derselben Schicht in der Grundgesamtheit. 
Es handelt sich also um eine anzahlspezifische Selektionswahrscheinlich-
keit; die Bedeutung der Unternehmen in Bezug auf Beschäftigte, Wert-
schöpfung oder CO2-Emissionen wird entsprechend nicht berücksichtigt. 

Die Selektionswahrscheinlichkeit, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Un-
ternehmen für Befragung ausgewählt wird, ist entsprechend sehr unter-
schiedlich. Sie ist insbesondere höher bei Branchen mit hohen Anteilen von 
Unternehmen mit VV oder fZV (zur Erinnerung: bei diesen Teilstichproben 
wurden alle Unternehmen angeschrieben). Gering ist die Selektionswahr-
scheinlichkeit insbesondere bei Branchen und Grössenklassen mit einer ho-
hen Anzahl Unternehmen in der Teilstichprobe AoZV, da für eine bestimmte 
Schicht höchstens sechzig Unternehmen gezogen wurden.  

Der Effekt der Gewichtungen ist u.a. aus Kap. 4.2 bezüglich der Charakteri-
sierung der Stichprobe ersichtlich.  
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4 Wirkung der CO2-Abgabe auf das Verhalten der 

Unternehmen 

Im diesem Kapitel 4 werden die Antworten der Unternehmen deskriptiv 
ausgewertet, indem Häufigkeiten ermittelt und dargestellt werden. Hierbei 
wird in der Regel zwischen den drei grundlegenden Unternehmensgruppen 
„Abgabe zahlend ohne Zielvereinbarung“ (AoZV), „Abgabe zahlend mit frei-
williger Zielvereinbarung“ (AmZV) und „Verminderungsverpflichtung/EHS“ 
differenziert. Damit können erste Tendenzen zur Beantwortung der überge-
ordneten Fragestellung aufgezeigt werden. Das Kapitel wird anhand der fol-
genden Themen strukturiert: 

 Bekanntheit der CO2-Abgabe und Informationsfluss zwischen den Akt-
euren. 

 Reaktionen der Unternehmen auf die Einführung der CO2-Abgabe und 
ihrer flankierenden Massnahme sowie Beweggründe der Unternehmen 
zum Abschluss von freiwilligen Zielvereinbarungen, Verminderungs-
verpflichtung und Abgabebefreiung oder Teilnahme am EHS.  

 Rolle der CO2-Abgabe auf die Unternehmen und ihre grundlegenden un-
ternehmerischen Entscheidungen. 

 Umgesetzte Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und zur 
Reduktion von CO2-Emissionen und dazu gehörende Beweggründe.  

Einleitend folgen im nächsten Unterkapitel einige methodische Hinweise als 
Hintergrund zum Verständnis der dargestellten Ergebnisse. 

4.1 Methodische Hinweise und Lesehilfe 

Es wird im Folgenden auf die Punkte hingewiesen, welche bei der Interpre-
tation der Ergebnisdarstellungen berücksichtigt werden müssen: 

 Bei den Darstellungen handelt es sich um Auswertungen, bei denen die 
Antworten der Unternehmen nach dem Inversen der Selektions-
wahrscheinlichkeit gewichtet wurden (siehe Kap. 3.8 für Hinweise zu 
Motivation und Umsetzung der Gewichtung).  

 Als Folge der Gewichtung entspricht die jeweils angegebene Zahl der Un-
ternehmen oder Antworten (N, n) nicht der realen Anzahl von befragten 
Unternehmen. Die Tabelle 8 in Kapitel 4.2 bietet diesbezüglich einen 
Überblick über die ungewichtete und gewichtete Anzahl Unternehmen 
pro Banchengruppe und zeigt damit den Effekt der Gewichtung. 

 Länge der Perioden: Der in diesem Fragebogen berücksichtige Zeitraum 
umfasst die Jahre 2004 bis Mitte 2015 (Zeitpunkt der Erhebung). Um 
die Wirkung der CO2-Abgabe und ihrer flankierenden Massnahme erfas-
sen zu können, wird eine Periode „davor“ definiert (2004-2007). Des 
Weiteren wird zwischen der ersten und der zweiten Verpflichtungsperio-
de unterschieden: 2008 bis 2012 und 2013 bis Mitte 2015. Bei der In-
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terpretation ist zu berücksichtigen, dass diese Perioden mit 4, 5 respek-
tive 2.5 Jahren nicht gleich lang sind.  

 Total der Befragten: An allen Abbildungen findet sich eine Angabe zum 
Total der Befragten. Dieses wird als n bezeichnet. Aufgrund des Frage-
bogenaufbaus kann das n zwischen den verschiedenen Fragen stark va-
riieren. Dies wird an der jeweiligen Stelle vermerkt. 

 Abbildungen mit prozentualen Angaben: Für die bessere Visualisierung 
wird teilweise bei Abbildungen nicht n als Basis für 100 % verwendet, 
sondern nur die Anzahl der Unternehmen, welche eine Angabe zur je-
weiligen Frage gemacht haben. Die Antworten „weiss nicht“ und „keine 
Angaben“ werden teilweise zugunsten einer besseren Lesbarkeit nicht 
grafisch dargestellt, sondern in der Abbildungsbeschriftung aufgeführt. 

 Multiple-Choice Fragen: Es befinden sich mehrere Multiple-Choice Fra-
gen in der deskriptiven Auswertung, bei welchen Mehrfachnennungen 
möglich sind. 

 Einteilung der Kategorien: Für eine differenzierte Auswertung einzelner 
Fragen wurde eine Kategorisierung der Unternehmen nach ihrer Situati-
on der CO2-Abgabe zum Zeitpunkt der Befragung (Mitte 2015) vorge-
nommen (Kapitel 3.7, Tabelle 7). Eine weitere Differenzierung erfolgt 
nach den Zeiträumen vor der CO2-Abgabe (2004-2007), erste Periode 
der CO2-Abgabe (2008-2012) und zweite Periode der CO2-Abgabe 
(2013-Mitte 2015). Aufgrund der Anzahl teilnehmender Unternehmen 
können die Kategorien nicht weiter unterteilt werden (Gruppengrösse), 
jedoch wird die Dynamik (nach der vorhandenen Datengrundlage) in 
der folgenden Abbildung 5 aufgezeigt und bei der Interpretation berück-
sichtigt. 
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Abbildung 5:  Gruppendynamik der Unternehmen zwischen den beiden Ver-

pflichtungsperioden bei Frage F15 (n=1240), ungewichtete An-
zahl Unternehmen (unter Berücksichtigung der Gewichtung 
entsprechen 100 % der befragten Unternehmen: VV und EHS: 
398, AmZV: 126, AoZV: 726). 

4.2 Charakterisierung der Unternehmensstichprobe 

Tabelle 8 zeigt eine Übersicht der Branchenzusammensetzung der Antwort-
stichprobe. Durch die in Kapitel 3.8 beschriebene Gewichtung verändert 
sich die Zusammensetzung nach Branche vom ungewichteten in den ge-
wichteten Zustand. Die Stichprobe entspricht dadurch eher dem sogenann-
ten Universum, d.h. der Gesamtheit aller dem CO2-Gesetz unterworfenen 
(nicht-öffentlichen) Unternehmen. 

Branchengruppen mit Unternehmen aus dem Industriesektor (1-10), aber 
auch Verwaltung,  Unterrichts und Transport wurden herunter gewichtet, 
weil sie in der Rücklaufstichprobe teils übervertreten sind (0-Werte kom-
men aufgrund von Rundungen zustande). Andere Branchen wie Bau, Han-
del, Kredit/Versicherungen und insbesondere die Branche „Andere Dienst-
leistungen“ wurden (teils stark) herauf gewichtet, um die hohe Anzahl Un-
ternehmen in diesen Branchen zu repräsentieren. 
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Tabelle 8: Branchenzusammensetzung der Unternehmensstichprobe für den 
ungewichteten und gewichteten Zustand. 

 Unternehmensstichprobe 

Branchengruppe ungew. gew. 
1  Nahrungsmittel 90 19 

2, 3  Textil/Leder, Papier/Druck 81 11 

4 ‐ 8  
Chemie, Pharma, Zement/Beton, Andere 
NE‐Mineralien, Metall/Eisen, NE‐Metall 

77 8 

9, 10  Metall/Geräte, Maschinen 190 36 
11, 12  Andere Industrien, Bau 156 185 

13  Handel 122 210 
14  Gastgewerbe 109 110 
15  Kredit/Versicherungen 32 43 

16, 17  Verwaltung, Unterricht 68 34 
18  Gesundheit‐/Sozialwesen 86 93 
19  Andere DL 184 497 
20  Landwirtschaft 32 0 
21  Transport 26 0 

  Total 1323 1250 
Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

Die Charakterisierung der Kategorien nach Unternehmensgrösse 
(VZÄ >= 20 bzw. < 20) und Emittentengrösse (berechnete, branchenspezi-
fische CO2-Emissionen > 200 t CO2 bzw. <= 200 t CO2)14 ist in Tabelle 9 
und Tabelle 10 dargestellt. Aus beiden geht hervor, dass die Kategorie 
„AoZV2013-2015“ sowohl ungewichtet als auch gewichtet vor den Kategorien 
„VV und EHS2013-2015“, „AmZV2013-2015“ die meisten Unternehmen zählt. Es 
zeigt sich, dass in den meisten Fällen die ungewichtete (verzerrte) Stich-
probe mehr grosse als kleine Unternehmen/Emittenten beinhaltet. Die Ge-
wichtung bewirkt, dass die grossen Unternehmen/Emittenten herunterge-
stuft und die kleinen hochgestuft werden, sodass sich die Verhältnisse zwi-
schen gross und klein umdrehen. 

                                                 

14  Die Berechnung der branchenspezifischen Emissionen erfolgt über die Anzahl Vollzeitäquivalen-
te gemäss BFS und branchen- und mitarbeiterspezifischen CO2-Emissionen, welche aus der 
Energieverbrauchserhebung Industrie und Dienstleistungen (BFE 2014) abgeleitet wurden. Eine 
Zusammenstellung ist im Anhang D, Tabelle 21 aufgelistet und in Abbildung 31 dargestellt. 
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Tabelle 9: Unterteilung der drei Kategorien in grosse und kleine Unternehmen 
(bezüglich den VZÄ) für den ungewichteten und gewichteten Zustand. 

VV und EHS2013‐2015 AmZV2013‐2015  AoZV2013‐2015 

Unternehmensgrösse  ungew. gew.  ungew. gew.  ungew.  gew. 
Gross (VZÄ >= 20)  391  58  120  18  473  383 

Klein (VZÄ < 20)  41  99  12  53  287  640 

Total  432  156  132  71  760  1023 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

Tabelle 10: Unterteilung der drei Kategorien in grosse und kleine Unternehmen 
(bezüglich den berechneten, branchenspezifischen CO2-Emissionen) 
für den ungewichteten und gewichteten Zustand. 

VV und EHS2013‐2015  AmZV2013‐2015  AoZV2013‐2015 

Emittentengrösse  ungew. gew.  ungew. gew. ungew.  gew. 
Gross (mehr als 200 t CO2 )  285  10  85  5  284  16 

Klein (bis zu 200 t CO2)   123  147  46  66  436  989 

Total  408  157  131  71  720  1005 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

4.3 Bekanntheit der CO2 Abgabe und Informationsfluss zwischen 
den Akteuren 

4.3.1 Kenntnisse der CO2-Abgabe 

Die Abfrage, ob die CO2-Abgabe in der Geschäftsleitung bekannt ist, ergibt, 
dass insgesamt rund 87 % der Geschäftsleitungen die CO2-Abgabe kennen. 
Nur bei 8 % der Unternehmen ist die CO2-Abgabe in der Geschäftsleitung 
nicht bekannt. In der Abbildung 6 sind die Antworten zusätzlich nach den 
einzelnen Kategorien aufgeteilt. Der Anteil derjenigen Unternehmen, bei 
welchen die CO2-Abgabe der Geschäftsleitung nicht bekannt ist oder die Be-
fragten dies nicht wissen, ist maximal (9 % bzw. 7 %) in der Kategorie 
„AoZV2013-2015“.  

Zu diesem Ergebnis ist anzumerken, dass möglicherweise eine Selbstselek-
tion bei der Beantwortung des Fragebogens erfolgte, wobei Personen mit 
Kenntnis der CO2-Abgabe eher teilgenommen haben. Dies konnte jedoch im 
Rahmen dieses Projektes nicht verifiziert werden. 
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Abbildung 6: F3 (S. 135) Ist die CO2-Abgabe der Geschäftsleitung in Ihrem 

Unternehmen bekannt? Differenzierung nach Kategorien und 
Total. n und k stehen für die gewichtete15 Anzahl Befragungen 
beziehungsweise der Antwort „keine Angaben“. Angaben in 
Prozent, Basis 100 % entspricht der Summe alle aktiven Ant-
worten („Trifft zu“, „Trifft nicht zu“, „Weiss nicht“), demnach 
n-k. 

4.3.2 Wie haben sich die Abgabe zahlenden Unternehmen über die CO2-

Abgabe und die Möglichkeiten der Befreiung davon informiert? 

Auffallend ist der hohe Anteil der Unternehmen aus der Fragebogengrup-
pe 1 (in beiden Perioden Abgabe zahlend und ohne freiwillige Zielvereinba-
rung), die sich grösstenteils nicht über die Funktionsweise der CO2-Abgabe 
und deren Rückverteilung bzw. über die mögliche Befreiung von der CO2-
Abgabe informiert haben. Die entsprechenden Anteile betragen 81 % bzw. 
86 %. Die anderen Optionen zur Informationsbeschaffung wurden etwa zu 
gleichen Teilen in Anspruch genommen, allerdings auf sehr tiefem Niveau, 
siehe Abbildung 7. 

Wie vermutet, haben vor allem kleinere Unternehmen keine Informationen 
über die Funktionsweise bzw. Befreiung eingeholt (82 % bzw. 88 %), wo-
hingegen grössere Unternehmen sich über dieses Thema teilweise beim 
Branchenverband (6 % bzw. 3 %) informiert haben. Dies stützt die Vermu-
tung, dass eine Befreiung von der Abgabe eher für grössere Unternehmen 
ein Thema war. 

                                                 

15 Sämtliche Angaben zur Anzahl Befragungen (n), bzw. zu den Antworten „keine Angaben“ (k) 
und „Weiss nicht“ (w) sind gewichtet und entsprechen nicht der realen Anzahl Unterneh-
men/Antworten (vgl. Hinweise zur Gewichtung der Daten und die Lesehilfe (Kap. 3.8 und 4.1)). 
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Abbildung 7:  F54 und F55 (S. 180) Wie haben sich die Unternehmen über 

die Funktionsweise sowie über die Befreiung der CO2-Abgabe 
informiert? Angaben in Prozent, Basis 100 % entspricht 
n=541(vgl. Fussnote 15). Mehrfachnennung möglich. 

4.3.3 Wie haben die Unternehmen die Zusammenarbeit mit den verschie-

denen Akteuren und deren Informationsangebot empfunden? 

Die Unternehmen wurden zu ihrer Zufriedenheit mit dem Informationsan-
gebot und der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren befragt. 
Die Akteure sind hierbei der Bund (insbesondere das BAFU bzgl. Funktions-
weise der Abgabe und zum Abschluss der VV mit Abgabebefreiung), die 
Branchenverbände (Informationen des jeweiligen Branchenverbands), Aus-
gleichskassen (Rückverteilung CO2-Abgabe) sowie die EnAW als Umset-
zungsorganisation. 

 Die Unternehmen sind mehrheitlich zufrieden mit der Zusammenarbeit 
mit den verschiedenen Akteuren (Abbildung 8). Selbst Unternehmen, 
welche ihre freiwillige Zielvereinbarung beendet haben (Teil der Katego-
rie „AoZV2013-2015“), äussern sich zu 81 % positiv zur Zusammenarbeit 
mit der EnAW.  

 Die administrativen Kosten bezüglich Rückverteilung und Rückerstat-
tung werden als überwiegend verhältnismässig empfunden. Eine Aus-
nahme dazu stellt jedoch die Zustimmung der Kategorie „VV und 
EHS2013-2015“ bezüglich der Kosten für die Rückverteilung dar. Rund 45 % 
der befragten Firmen waren diesbezüglich nicht zufrieden. 
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Abbildung 8: F53 (S. 180): Ist ihr Unternehmen mit der Zusammenarbeit 

und dem Informationsangebot der verschiedenen Akteure zu-
frieden? Differenzierung nach Kategorien. Die Zahlen in 
Klammer neben jeder Aussage geben das gewichtete Total der 
Befragten (n) und die Anzahl „Keine Angabe“ (k) an (vgl. 
Fussnote 15). Angaben in Prozent, Basis 100 % sind Antworten 
„Trifft eher (nicht) zu“ (n-k). 

Bezüglich des Informationsangebotes durch den Branchenverband sind die 
Kategorien „VV und EHS2013-2015“ sowie „AoZV2013-2015“ mehrheitlich zufrieden 
(73 %, bzw. 64 %), eher nicht zufrieden sind dagegen 27 %-36 %. Die Ka-
tegorie „AmZV2013-2015“ zeigt sich indes überwiegend unzufrieden (67 %). 
Das Informationsangebot des Bundes wird neutral bis positiv bewertet 
(53 %-74 %), ein gewisses Ausbaupotenzial ist diesbezüglich gemäss Wahr-
nehmung der Unternehmen mit VV oder im EHS noch vorhanden. Ein emp-
fehlenswerter Ansatzpunkt wäre insgesamt, den Austausch zwischen den 
Branchenverbänden, der EnAW und dem Bund weiter zu intensivieren (wo-
bei sowohl eine Bring- als auch eine Holschuld bestehen). 

Im Quervergleich der ausgewerteten Antworten über die drei Kategorien 
zeigt sich, dass vor allem bei „VV und EHS2013-2015“ und „AoZV2013-2015“ häu-
fig keine Angaben gemacht wurden. 

4.3.4 Wahrnehmung der Erhöhungen der CO2-Abgabe bei den 

Unternehmen 

Zum Zeitpunkt der Umfrage geben insgesamt 57 % der Unternehmen an, 
die Erhöhungen der CO2-Abgabe seit 2008 wahrgenommen zu haben, 43 % 
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haben die Erhöhungen nicht wahrgenommen. Die Differenzierung nach Ka-
tegorie in Abbildung 9 zeigt, dass die Erhöhung der CO2-Abgabe in der Ka-
tegorie „VV und EHS2013-2015“ mit 79 % am stärksten wahrgenommen wurde. 
Dies ist nur ein scheinbarer Widerspruch: Diese Unternehmen sind zwar ak-
tuell von der Abgabe befreit, waren es aber bis 2012 mehrheitlich nicht 
(siehe Abbildung 3). Die Steigerung der Abgabe hat bei diesen Unterneh-
men mutmasslich zum Abschluss einer VV beigetragen. Bei den anderen 
beiden Kategorien wurden die Erhöhungen weniger häufig, nämlich bei 51-
57 % wahrgenommen, bei 43-49 % hingegen nicht.  

Eine entsprechend differenzierte Auswertung zeigt zudem, dass die grösse-
ren Unternehmen leicht häufiger als kleinere Unternehmen angegeben ha-
ben, die Erhöhungen wahrgenommen zu haben (59 % gegenüber 55 %). 

 
Abbildung 9:  F53 (S. 180): Trifft folgende Aussage auf Ihr Unternehmen zu? 

Wir haben die Erhöhung der CO2-Abgabe seit 2008 wahrge-
nommen. Differenzierung nach Kategorien. Die Zahlen in 
Klammern neben der Aussage geben das gewichtete Total der 
Befragten (n) und die Anzahl „Keine Angabe“ (k) an (vgl. 
Fussnote 15). Angaben in Prozent, Basis 100 % sind Antworten 
„Trifft eher (nicht) zu“ (n-k). 

4.3.5 Zusammenfassung zum Informationsstand über die CO2-Abgabe 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die CO2-Abgabe im All-
gemeinen bekannt ist, jedoch nur wenige Unternehmen sich spezifische In-
formationen, z. B. zur generellen Funktionsweise oder über Befreiungsmög-
lichkeiten, beschafft haben. Die Unternehmen waren mit der Zusammenar-
beit mit dem Bund und der EnAW grossmehrheitlich zufrieden. Das Infor-
mationsangebot wird jedoch nur als „mehrheitlich“ und nicht als „vollum-
fänglich“ zufriedenstellend erachtet, womit sich hier ein gewisses Verbesse-
rungspotenzial ergibt, z. B. in Richtung einer höheren Informationsintensität 
und einer stärkeren Individualisierung.  
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4.4 Reaktionen der Unternehmen auf die Einführung der CO2-Abgabe 
und Beweggründe für oder gegen den Abschluss von 
Zielvereinbarungen und Verminderungsverpflichtungen 

4.4.1 Reaktionen der Unternehmen auf die CO2-Abgabe 

Vor deren Einführung wurde über die CO2-Abgabe längere Zeit, bereits seit 
Ende der 1990er Jahre, diskutiert. Die Unternehmen hatten also grundsätzlich 
relativ lange Zeit, sich auf die Einführung der CO2-Abgabe oder auf die not-
wendigen Schritte zur Befreiung davor vorzubereiten. Dies betrifft zum einen 
Massnahmen auf der Informationsebene (Energiebuchhaltungs- und Ver-
brauchsanalysen16), proaktive Emissionsminderungsmassnahmen (u. a. aus 
eigener Überzeugung, um die eigenen Kosten zu senken und die Ziele der 
Wirtschaft als Ganzes zu erreichen) sowie den Abschluss freiwilliger Zielver-
einbarungen (u. a. zur Unterstützung bei der Massnahmenumsetzung und zur 
Vorbereitung der Abgabebefreiung). Im Sinne eines Vorankündigungseffekts 
können solche Massnahmen der Wirkung der CO2-Abgabe zugeordnet werden. 

Um den Vorankündigungseffekt zu untersuchen, wurden die Unternehmen 
befragt, wie sie bis und mit 2007 auf diese Diskussionen zur möglichen Ein-
führung der CO2-Abgabe reagiert haben. Diese Handlungsoptionen wurden 
im Fragebogen als Multiple-Choice Antwortmöglichkeiten zur Verfügung ge-
stellt, siehe Abbildung 10.  

In den beiden Kategorien „AmZV2013-2015“ und „VV und EHS2013-2015“ wurden 
vor 2008 gezielte Massnahmen (44-69 %) und die Einführung von Analysen 
zum Energieverbrauch (36-38 %, vgl. Fussnote 16) als primäre Reaktionen 
verzeichnet. Mit ähnlicher Häufigkeit wurden bei beiden Kategorien zudem 
Instandsetzungen und Erneuerungen von Anlagen (34-37 %) umgesetzt. 
Bei Unternehmen der Kategorie „AmZV2013-2015“ wurden einerseits zusätzlich 
operative Entscheide (39 %) gefällt und andererseits bereits vor der ersten 
Verpflichtungsperiode, also vor 2008, Zielvereinbarungen (20 %) abge-
schlossen. Damit verzeichnen die derzeitigen AmZV die höchste Reaktions-
tätigkeit bezüglich der Ankündigung der CO2-Abgabe in der Periode 2004-
2007. Diese Unternehmen haben also früh und konkret reagiert, u. a. mit 
dem Abschluss einer freiwilligen ZV, haben jedoch keine VV abgeschlossen. 
Mit einer gewichteten Anzahl von 88 von insgesamt 1072 Befragten (vgl. 
Fussnote 15), welche diese Frage beantworteten, handelt es sich allerdings 
um eine eher kleine Gruppe mit Unternehmen aus hauptsächlich den drei 
Branchen Handel, Gesundheits-/Sozialwesen und Andere Dienstleistungen.  

Des Weiteren gab es im Fragebogen die Möglichkeit, eigene individuelle Re-
aktionen („Andere Reaktionen“) anzugeben. Die ausgewerteten Antworten 
lassen sich in folgende Reaktionen unterteilen: Energetische Überlegungen 

                                                 

16  Mit den Begriffen „Verbrauchsanalyse“ und „Analyse Energieverbrauch“ ist in diesem Bericht 
nicht die Energieverbrauchsanalyse (EVA), wie sie die Kantone gemäss GV-Art. verlangen, ge-
meint, sondern allgemein die Analyse des Energieverbrauchs zur Feststellung von Effizienzpo-
tenzialen durch interne oder externe Energieexperten. 



60 

und Massnahmen schon vor Bekanntmachung der Einführung der CO2-
Abgabe (25 %), Einfluss auf Energieträgerwahl (8 %), Sanierungen (7 %), 
interne Schulungen zur Energiereduktion und Effizienzsteigerung der Pro-
duktion (5 %) und andere (55 %). 

Auffällig ist, dass Abgabe zahlende Unternehmen ohne Zielvereinbarung deut-
lich weniger Massnahmen umgesetzt haben. So entfallen im Mittel nur etwa 
4 % der Antworten auf konkrete emissionsmindernde Massnahmen, während-
dessen keine speziellen Reaktionen oder keine Angaben je rund 30 % der 
Antworten ausmachen. Ähnlich wie bei Unternehmen der anderen beiden Ka-
tegorien wurde auch bei diesen Unternehmen die Analyse zum Energiever-
brauch und die Instandsetzung und Erneuerung von Anlagen als primäre Mas-
snahmen gewählt, auch wenn auf viel tieferem Niveau (8 % vs. 34-38 %). 
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Abbildung 10: F15 (S. 143): Vor deren Einführung wurde über die CO2-

Abgabe längere Zeit diskutiert. Wie hat Ihr Unternehmen bis 
und mit 2007 auf diese Diskussionen reagiert? Differenzierung 
nach Verpflichtungsperiode und Kategorien inklusive Total. 
Angaben in Prozent von n (gewichtet). Mehrfachnennungen 
möglich. 
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In Abbildung 11 und Abbildung 12 werden die Reaktionen der Unternehmen 
auf die Einführung der Abgabe für beide Verpflichtungsperioden (VP) darge-
stellt, differenziert nach den verschiedenen Unternehmensgruppen. Dabei 
ist zu beachten, dass sich die Segmentierung der Unternehmen an ihrem 
Status ab 2013 richtet.  

Für die erste Verpflichtungsperiode 2008 bis 2012 können folgende Fest-
stellungen getroffen werden:  

 Für die erste Verpflichtungsperiode zeigt Abbildung 11 zunächst, dass 
Unternehmen mit VV und mit fZV deutlich stärker mit Massnahmen rea-
giert haben als während der Vorperiode. Dies entspricht der Zielsetzung 
und den Erwartungen, da sich diese Unternehmen mittels VV oder mit-
tels fZV zu Massnahmen verpflichtet haben.  

 Es wird ersichtlich, dass die Kategorie „AmZV2013-2015“ auch in der ersten 
Verpflichtungsperiode (2008-2012) am diversifiziertesten reagiert hat. 
Dass Abgabe zahlende Unternehmen mit ZV in der ersten Verpflich-
tungsperiode stärker reagiert haben als Unternehmen mit VV dürfte 
auch mit der Zusammensetzung der Gruppen zusammenhängen. Unter-
nehmen, die ab 2013 eine ZV hatten, hatten diese zum grossen Teil 
auch zwischen 2008 und 2012. Demgegenüber ist die Gruppe mit VV 
heterogener, sie umfasst auch viele Unternehmen, die zwischen 2008 
und 2012 Abgabe zahlend waren und in diesem Zeitraum weniger stark 
reagiert haben als Unternehmen, die bereits vor 2013 eine VV hatten 
(siehe unten). 

 Mehr als 30 % der Unternehmen mit „VV und EHS2013-2015 hat bereits in 
der ersten VP eine VV mit dem Bund abgeschlossen. Damit haben sie 
sich zu gezielten Massnahmen auf die CO2-Abgabe verpflichtet, was et-
wa gleich viele Unternehmen auch entsprechend angaben. Allerdings 
hat nur ein Drittel davon auch bei operativen oder strategischen Ent-
scheiden auf die Einführung der Abgabe reagiert. Analysen zum Ener-
gieverbrauch (vgl. Fussnote 16) und Energiebuchhaltung spielen bei 
diesen Unternehmen wie auch bei Unternehmen mit ZV keine grosse 
Rolle; es ist davon auszugehen, dass diese bereits vorgängig eingeführt 
oder als Bestandteil des Abschlusses der VV betrachtet wurde. 

 Abgabe zahlende Unternehmen haben in der ersten VP in vergleichswei-
se geringem Ausmass auf die Einführung der Abgabe reagiert. Neben 
der Durchführung einer Analyse zum Energieverbrauch (vgl. Fussnote 
16) und der Einführung einer Berichterstattung wurden jedoch verein-
zelt auch Anlagen erneuert und spezifische Massnahmen umgesetzt. 

Für die zweite Verpflichtungsperiode ab 2013 (bis Mitte 2015, dem Befra-
gungszeitpunkt) können folgende Feststellungen getroffen werden:  

 Die Kategorie VV/EHS war in der zweiten VP insgesamt am aktivsten, 
obwohl die betrachtete Zeitspanne nur halb so lang ist wie in der ersten 
VP. Alle vorgegebenen Reaktionsmöglichkeiten wurden von mindestens 
30 % der Unternehmen angekreuzt und der Anteil ohne Angaben ist nun 
sehr klein (9 %). Massnahmen wie die Analyse zum Energieverbrauch 
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oder die Energiebuchhaltung wurden nicht mehr speziell angegeben, 
weil dies als Bestandteil der VV zu betrachten ist. 

 In der Kategorie „AmZV2013-2015“ sind die Nennungen auf einem ähnli-
chen Niveau wie in der Vorperiode. Dass keine Steigerung zu verzeich-
nen ist, kann auf die verkürzte Zeitspanne und den hohen Anteil von 
Erneuerungen und Instandsetzungen von Anlagen sowie die Durchfüh-
rung von speziellen Massnahmen in den Jahren zuvor zurückgeführt 
werden. Dies könnte potenziell zu einer Erschöpfung der Reaktionsopti-
onen führen.  

 Bei den Abgabe zahlenden Unternehmen sind wiederum nur wenige Re-
aktionen zu beobachten, auch wenn die Beobachtung nur auf wenigen 
Angaben beruht. Bei diesen Unternehmen ist anzunehmen, dass sie 
vergleichsweise tiefe Energiekosten haben und die Höhe der CO2-
Abgabe noch keinen Anreiz zu Energieeinsparmassnahmen bietet.  

Über alle Perioden und die meisten Kategorien hinweg betrachtet, lässt sich 
bei den Reaktionen ein kontinuierlicher Anstieg erkennen, was unter Be-
rücksichtigung der Periodenlängen noch ausgeprägter wird. Somit lässt sich 
zusammenfassen, dass die genannten Reaktionen pro Jahr seit der Einfüh-
rung der CO2-Abgabe ansteigen (eine Ausnahme bildet die kleine Gruppe 
die Abgabe zahlenden Unternehmen mit freiwilligen Zielvereinbarungen, bei 
welchen in der Periode 2008 bis 2012 häufiger und in mehreren Bereichen 
auf die CO2-Abgabe reagiert wurde).  

Die unterschiedlich starke Reaktion von Unternehmen mit VV resp. fZV im 
Vergleich zu den Abgabe zahlenden Unternehmen ohne ZV lässt sich darauf 
zurückführen, dass Unternehmen mit hohen Energiekosten und entspre-
chend hohem Handlungsbedarf sich bei Einführung einer CO2-Abgabe über-
wiegend in den ersten beiden Gruppen befinden, während die Gruppe der 
Abgabe zahlenden Unternehmen vorwiegend Unternehmen mit relativ gerin-
gen Energiekosten und entsprechend geringerem Handlungsbedarf umfasst.  

Für diese Unternehmen war die CO2-Abgabe mutmasslich zu tief, um wahr-
genommen zu werden und tatsächlich konkrete Massnahmen auszulösen. 
Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass noch Potenzial für Reduktionsmass-
nahmen und Emissionsminderungen vorhanden ist, das bisher nicht abge-
schöpft werden konnte. 

Ausgehend von der Hypothese, dass eine Reduktion der CO2-Emissionen die 
Umsetzung von Massnahmen bedingt, kann gefolgert werden, dass die di-
rekte Wirkung der CO2-Abgabe in der ersten Verpflichtungsperiode mit 
grosser Wahrscheinlichkeit geringer war als die indirekte Wirkung der flan-
kierenden und freiwilligen Massnahmen. Diese Aussage gilt zumindest für 
das Wirkungsmass „durchgeführte Massnahmen“; ob diese Unternehmen 
auch tatsächlich eine höhere Emissionsreduktionswirkung erreicht haben, 
ist mittels weiterer Analysen zu prüfen (u. a. mittels Paneldatenökonome-
trie). 
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Abbildung 11: F16 und F17 (S. 143): Im Jahr 2008 wurde die CO2-Abgabe 

eingeführt. Wie hat Ihr Unternehmen darauf reagiert? Anga-
ben bezogen auf die 1 Verpflichtungsperiode nach 2008 bis 
2012 in Prozent von n (gewichtet, vgl. Fussnote 15). Mehr-
fachnennungen möglich. 
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Abbildung 12:  F16 und F17 (S. 143): Im Jahr 2008 wurde die CO2-Abgabe 

eingeführt. Wie hat Ihr Unternehmen darauf reagiert? Anga-
ben bezogen auf die 2. Verpflichtungsperiode nach 2013 in 
Prozent von n (gewichtet, vgl. Fussnote 15). Mehrfachnennun-
gen möglich.  
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Die Frage nach der Reaktion der Unternehmen auf die CO2-Abgabe wurde 
für Unternehmen mit VV oder im EHS (Stand heute) weitergehend differen-
ziert ausgewertet, da diese in den Jahren 2008-2012 verschiedenen Kate-
gorien zugehörten (vgl. Abbildung 5). Oben in Abbildung 13 dargestellt sind 
die Unternehmen, welche in der ersten Verpflichtungsperiode keine ZV hat-
ten, unten diejenigen mit einer fZV oder VV. Die Letztgenannten haben 
nebst dem Abschluss einer VV grösstenteils gezielte Massnahmen, Instand-
setzungen oder Erneuerungen durchgeführt, was als indirekte Wirkung der 
CO2-Abgabe bzw. als Wirkung der flankierenden Massnahme gewertet wer-
den kann. 

 
Abbildung 13:  F16 und F17 (S. 143): Im Jahr 2008 wurde die CO2-Abgabe 

eingeführt. Wie hat Ihr Unternehmen darauf reagiert? Diffe-
renzierung für die Kategorie „VV und EHS2013-2015“. Angaben in 
Prozent von n (gewichtet, vgl. Fussnote 15). Mehrfachnennun-
gen möglich. 

In der anderen Gruppe war die Diversität der angegebenen Reaktionen 
leicht höher. Hierunter fallen vor allem gezielte Massnahmen zur Reduktion 
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des Energieverbrauchs bzw. der CO2-Emissionen.17 Trotz der in der Fussno-
te gemachten Einschränkung kann festgestellt werden, dass die Unterneh-
men etwas aktiver waren als Abgabe zahlende Unternehmen, die auch nach 
2012 Abgabe zahlend blieben (vgl. mit Abbildung 12). Dies deutet darauf 
hin, dass die CO2-Abgabe bei diesen Unternehmen auch vor dem Abschluss 
der VV bereits zu emissionsmindernden Massnahmen geführt hat.  

4.4.2 Abschluss und Beendigung einer Zielvereinbarung mit der EnAW 

Eine der möglichen Reaktionen der Unternehmen war, eine freiwillige Ziel-
vereinbarung oder eine Verminderungsverpflichtung abzuschliessen. Der 
von den Unternehmen angegebene Zeitpunkt ist Abbildung 14 dargestellt, 
differenziert nach den beiden Kategorien VV und EHS sowie AmZV.  

 Unternehmen im EHS oder mit einer VV („VV und EHS2013-2015“) schlos-
sen die Zielvereinbarungen meistens erst in der Periode ab 2013 ab 
(Abbildung 14). Anzumerken ist hierzu, dass etwa ein Drittel der VV aus 
bereits in der Vorperiode bestehenden freiwilligen Zielvereinbarungen 
überführt wurden. Das EHS wurde erst in der zweiten VP geschaffen.  

 In der Kategorie „AmZV2013-2015“ wurden die meisten freiwilligen Zielver-
einbarungen in der ersten VP abgeschlossen. 

 
Abbildung 14:  F5 c) und F6 b) (S. 136/137): Wann hat Ihr Unternehmen eine 

Zielvereinbarung mit der Energie-Agentur der Wirtschaft 
(EnAW) abgeschlossen? Angaben in Prozent der gewichteten 
Antworten, Basis 100 % entspricht den Antworten exkl. „keine 
Antwort“, somit n-k (vgl. Fussnote 15). 

                                                 

17  Der Anteil ist mutmasslich etwas überschätzt: Ein Teil der Unternehmen, die in dieser Periode 
als AoZV erfasst sind, hat den Abschluss einer ZV oder VV angegeben. Eine erneute Daten-
überprüfung hat ergeben, dass sich dies nur teilweise auf falsche Angaben durch die Antwor-
tenden (6) zurückzuführen lässt, sondern dass einige Unternehmen (36 von 212, also 17 %) 
der falschen Fragebogengruppe zugewiesen wurden. Die identifizierten Ursachen waren vorwie-
gend Namensänderungen der Unternehmen zwischen der ersten und zweiten Verpflichtungspe-
riode, sodass diese nicht mehr eindeutig zugewiesen werden konnten. 
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Anzufügen ist, dass die Zahl der Unternehmen, die nach 2013 noch eine VV 
oder eine freiwillige ZV hatten, dann aber bis Mitte 2015 aus der EnAW aus-
traten, sehr gering ist.  

4.4.3 Beweggründe der Abgabe zahlenden Unternehmen ohne 

Zielvereinbarung für den Entscheid zur Bezahlung der CO2-Abgabe 

(Periode 2008 - 2012) 

Um den Entscheid der Unternehmen zur Bezahlung der CO2-Abgabe in der 
Periode 2008-2012 zu untersuchen, wurden die Unternehmen gebeten, die 
Wichtigkeit der Rolle einzelner vorgegebener Aspekte zu bewerten (siehe 
Abbildung 15). Dabei wurden nur die Unternehmen einbezogen, welche 
2008-2012 die CO2-Abgabe bezahlten und keine ZV hatten (AoZV). Diese 
sind nach Tabelle 3 die Gruppen 1, 8, 9 und 17, was bei dieser Frage ein 
Total von 762 Befragten ergibt. Für die Periode nach 2012 wurde keine ent-
sprechende Frage gestellt. 

Etwa 200 Unternehmen machten zu dieser Frage bzw. zu den einzelnen 
Antwortrubriken keine Angabe, bei der Antwortrubrik „Andere Gründe“ so-
gar über 400; diese Antwortrubrik ist wegen der zusätzlichen hohen Anzahl 
(325) von „weiss nicht“ nicht auswertbar. Je nach Rubrik wählten weitere 
250 bis 300 Unternehmen die Antwortmöglichkeit „weiss nicht“ (Details 
siehe Rubrikenbeschriftung in Abbildung 15). Trotz der teilweise sehr hohen 
Anzahl Antworten mit „weiss nicht“ oder „keine Angaben“, können folgende 
einzelne Aspekte hervorgehoben werden (siehe Abbildung 15), wobei sich 
diese jeweils auf knapp die Hälfte der Unternehmen beziehen, welche kon-
krete Angaben über die Wichtigkeit der jeweiligen Gründe machten: 

 Weder der Grund „sich nicht mit der Befreiungsmöglichkeit befasst zu 
haben“, noch dass deren „Überprüfung gar nicht möglich gewesen wä-
re“, ist relevant für den Entscheid der antwortenden Unternehmen zur 
Bezahlung der Abgabe. Das bedeutet, dass sich ein Grossteil der AoZV 
(welche zu diesem Punkt Angaben machten) bewusst gegen eine Be-
freiung und damit für die Zahlung der Abgabe entschieden hat. Für bei-
nahe 50 % der Unternehmen waren jedoch die Befreiungsmöglichkeiten 
gar nicht bekannt. 

 Für viele der Unternehmen (58 %) waren der mögliche hohe Aufwand 
und die allfälligen Kosten für eine VV kein wichtiger Grund gegen eine 
Befreiung. 41 % der Unternehmen schätzten die anfallenden Kosten für 
emissionsmindernde Massnahmen, die im Rahmen einer VV umgesetzt 
werden müssten, als zu hoch ein. Demnach fanden umgekehrt rund 
70 % der Unternehmen, dass die Massnahmenkosten kein Grund waren, 
sich von der CO2-Abgabe nicht befreien zu lassen. 

 Ein Grossteil der Unternehmen konnten die Zusatzkosten als Folge der 
Abgabe entweder an Kunden weitergeben (93 %) oder die Abgaben wa-
ren tiefer als die Erträge aus der Rückverteilung (64 %), was gegen eine 
Befreiung spricht. 
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 Ein vernachlässigbarer Anteil der befragten Firmen ohne ZV liess sich 
nebst den oben genannten Gründen aufgrund nicht überzeugender Um-
setzungsmodelle der EnAW (11 %) oder aus anderen Gründen (90 %) 
nicht von den Abgaben befreien. 

Zusätzlich wurden die grossen und kleinen Unternehmen separat ausgewer-
tet (nicht in einer Abbildung dargestellt). Dabei konnte ein wesentlicher Un-
terschied festgestellt werden: Kleinere Unternehmen erachten „Zu hohe 
Kosten für erforderliche Massnahmen“ als überwiegend „Wichtig“ oder „E-
her wichtig“ (65 % vs. 35 % [eher] unwichtig), wohingegen grössere Un-
ternehmen diese Kosten als verhältnismässig einstufen und diese nicht als 
Hinderungsgrund für den Abschluss einer VV anführen. Auf die anderen 
Gründe zum Entscheid der Abgabezahlung hat die Unternehmensgrösse nur 
einen vernachlässigbaren Einfluss. 

 
Abbildung 15:  F18a) (S. 145): Ihr Unternehmen bezahlte die CO2-Abgabe 

und Sie haben im Zeitraum 2008-2012 von einer Befreiung 
abgesehen. Wie wichtig waren dafür die folgenden Gründe? 
Angaben in Prozent, w steht für „weiss nicht“, k für „keine An-
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Als Fazit kann festgehalten werden, dass die Unternehmen zu einem gros-
sen Teil keine konkreten Gründe angaben bzw. angeben konnten, weshalb 
sie auf eine Befreiung verzichteten. Bei den übrigen sind es verschiedene 
Gründe im Bereich der Umsetzung (sich nicht befasst [d. h. ersten Schritt 
einer aktiven Handlung nicht überwunden], Umsetzungsmodell nicht über-
zeugend) und der Wirtschaftlichkeit (Kosten konnten weiter gegeben wer-
den, Abgabe tiefer als Erträge aus Rückverteilung). Alle diese Feststellun-
gen dürften für diese Unternehmensgruppe (AoZV) eng mit der geringen 
wirtschaftlichen Relevanz und Belastung durch die CO2-Abgabe zusammen-
hängen; falls nicht zutreffend, wären sie mutmasslich in einer anderen 
Gruppe. 

4.4.4 Beweggründe für den Abschluss einer freiwilligen Zielvereinbarung 

Für die Gruppe der AmZV stellt sich zunächst die Frage nach den Gründen 
für den Abschluss einer freiwilligen Zielvereinbarung mit der EnAW (dieses 
Unterkapitel) und in der Folge, weshalb sie sich trotz ZV nicht haben von 
der Abgabe befreien lassen (unten stehendes Unterkapitel 4.4.5).  

Dabei wurden alle Unternehmen befragt, welche zwischen 2008 und 2015 
einmal eine freiwillige Zielvereinbarung abgeschlossen haben (Gruppen 1, 
5, 9, 11, 17, 21 gemäss Tabelle 3).  

Bezugnehmend auf Abbildung 16 lassen sich bzgl. der erstgenannten Frage 
folgende Befunde festhalten: 

 Für eine grosse Mehrheit der Firmen waren die tragbaren Kosten 
(93 %), die Einsparung von Energiekosten (93 %) sowie ein überzeu-
gendes Umsetzungsmodell der EnAW (71 %) die Hauptgründe beim Ab-
schluss einer freiwilligen Zielvereinbarung. 

 Mit einem Anteil von über 50 % der eingegangen Antworten zählten die 
Gründe „Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen“, „externe 
Empfehlung“ und nicht eindeutig identifizierte Gründe („anderer 
Grund“) zu den wichtigsten treibenden Argumenten für einen Abschluss. 

 Als eher unwichtige Faktoren (jeweils über 50 % Anteile mit unwichtig 
oder eher unwichtig) zählten die Anspruchnahme von Fördermassnah-
men, die mögliche Befreiung von der CO2-Abgabe und die Befassung 
mit energiesparenden und emissionsmindernden Massnahmen.  

 In etwa gleich häufig als wichtig und unwichtig genannt wurde die Erfül-
lung der gesetzlichen Vorschriften (wie z. B. dem Grossverbraucherarti-
kel mittels Universalzielvereinbarung).  

 Bezüglich der Begründung „Befreiung von der CO2-Abgabe“ gilt es an-
zumerken, dass ein Grossteil der befragten Unternehmen dazu keine 
Angaben gemacht haben, was für die Gruppe der AmZV nachvollziehbar 
ist; wäre der Grund wichtig, hätten diese Unternehmen wohl eine „VV“ 
abgeschlossen.  

 Die teilweise tiefen Werte von n-w-k, wie zum Beispiel bei den Ant-
wortmöglichkeiten „mögliche Befreiung von der CO2-Abgabe“ oder 
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„Durchführung von ohnehin geplanten Massnahmen“, auf die Gewich-
tung der Unternehmen zurückzuführen. Die Anzahl effektiv befragter 
und ausgewerteter Antworten sind hingegen deutlich höher (in beiden 
Fällen über 20).  

Zusammengefasst bedeutet dies, dass beim Entscheid zum Abschluss einer 
fZV vor allem auf eine direkte Einsparung (unter der Bedingung, dass die 
Kosten tragbar sind) und Empfehlungen geachtet wurde. 

 
Abbildung 16:  F18b) I (S. 146): Ihr Unternehmen hat eine freiwillige Zielver-

einbarung mit der EnAW abgeschlossen. Wie wichtig waren die 
folgenden Gründe zum Zeitpunkt des Abschlusses? Angaben in 
Prozent, w steht für „weiss nicht“, k für „keine Angabe“. Basis 
100 % entspricht den angegebenen Antworten (n-w-k) (vgl. 
Fussnote 15). 
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4.4.5 Wichtigkeit der Gründe, sich trotz freiwilliger Zielvereinbarung nicht 

von der CO2-Abgabe befreit zu haben (Zeitraum 2008-2012) 

140 der befragten Unternehmen haben eine freiwillige Zielvereinbarung ab-
geschlossen, zahlten in der ersten Verpflichtungsperiode jedoch weiterhin 
die CO2-Abgabe (nach der Gewichtung ergibt sich ein n von 48). Eine Mehr-
heit dieser Unternehmen zahlte auch in der zweiten VP ab 2013 weiterhin 
die Abgabe (siehe Abbildung 5). Von Interesse sind die Beweggründe, wes-
halb diese Gruppe die Befreiungsmöglichkeit nicht wahrgenommen hat.  

 Von einem Grossteil der Unternehmen wurde genannt, dass die Kosten 
und der Aufwand für den Abschluss einer VV als zu hoch eingeschätzt 
wurden (73% nannten dies als eher oder sehr wichtigen Grund, siehe 
Abbildung 16).  

 Fast gleich häufig genannt wurden Gründe wie „sich nicht mit der Be-
freiungsmöglichkeit befasst“ oder diese „Möglichkeit nicht gekannt zu 
haben“. Etwa die Hälfte der Unternehmen gab dies als wichtigen Grund 
an. Dies ist auch konsistent mit den sehr häufigen Nennungen, die fZV 
einfach ohne Befreiung weitergeführt zu haben. Bei einer Mehrheit die-
ser Unternehmen diente die fZV laut eigenen Angaben vorwiegend der 
Steigerung der Stromeffizienz, was den Nutzen für den Abschluss einer 
VV relativiert.  

 Etwa gleich häufig als wichtig und als unwichtig wurde die Befürchtung 
genannt, mit einer VV eine zu starke Einschränkung der Freiheiten ge-
genüber einer fZV in Kauf nehmen zu müssen. 

 Nur von einer Minderheit wurde genannt, dass die zu vermeidende Ab-
gabe (Rückerstattung) geringer war als die Erträge aus der Rückvertei-
lung. Dies ist typischerweise bei Dienstleistungsbranchen, namentlich 
Branchen mit Bürogebäudenutzung wie Banken, Versicherungen und 
Unternehmensberatungen, mit hoher Wertschöpfung der Fall. Und nur 
bei einer geringen Minderheit von 12% der Unternehmen wurde als 
wichtiger Grund angegeben, dass die fZV nicht in eine VV überführt 
werden konnte, da diese vom BAFU nicht anerkannt wurde. 

 Die teils tiefen Werte (bis sogar 0) für n-w-k sind ein Effekt der Gewich-
tung. Die absoluten Zahlen sind höher, weisen aber meist immer noch 
eine sehr geringe Anzahl auf, sodass die Aussagekraft dieser Antwort-
möglichkeiten relativiert werden muss. 
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Abbildung 17: F18b) II (S. 147): Ihr Unternehmen hat sich trotz freiwilliger 

Zielvereinbarung nicht von der CO2-Abgabe befreien lassen 
(Zeitraum 2008-2012). Wie wichtig waren dafür folgende 
Gründe. Angaben in Prozent, w steht für „weiss nicht“, k für 
„keine Angabe“. Basis 100 % entspricht den angegebenen 
Antworten (n-w-k) (vgl. Fussnote 15). 

4.4.6 Beweggründe für den Abschluss einer Verminderungsverpflichtung 

und somit Befreiung von der CO2-Abgabe 

Den Gründen eines Verzichts auf eine Befreiungsmöglichkeit (siehe vorher-
gehende Kap. 4.4.3 und 4.4.5) werden die Gründe für einen Abschluss ei-
ner Verminderungsverpflichtung (VV) gegenübergestellt. Die Kategorie „VV 
und EHS2013-2015“, für welche diese Frage relevant war, umfasst 401 ver-
wertbare Antworten (gewichtet noch 132). Diese wurden nach ihren Be-
weggründen beim Abschluss einer Verminderungsverpflichtung befragt.  
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Als Hintergrundinformation sei an dieser Stelle festgehalten, dass die VV bei 
einem Drittel dieser Unternehmen bereits in der ersten VP (2008-2012) ab-
geschlossen wurde und von einer Mehrheit in der zweiten VP, meistens di-
rekt und ohne über eine freiwillige ZV in der ersten VP. Nur 26 wandelten 
eine fZV der ersten VP in der zweiten VP in eine VV um (siehe Abbildung 5 
auf Seite 52). Entsprechend dieser Konstellationen standen einige der in 
Abbildung 18 aufgeführten Gründe nicht allen Unternehmen als Antwort-
möglichkeit zur Verfügung.  

Die Begründungen können im Wesentlichen relativ klar in zwei Gruppen un-
terteilt werden, nämlich in eine grosse Gruppe von häufig oder sehr häufig 
als wichtig genannten Gründen und in eine kleinere Gruppe von unwichti-
gen Gründen: 

 Häufige wichtige Gründe: Für den Abschluss einer VV spielte vor allem 
das Ziel der Befreiung von der CO2-Abgabe selbst eine wichtige Rolle 
(97 %); beinahe alle Unternehmen nannten dies als eher wichtig oder 
sehr wichtig.  

 Als ebenfalls sehr wichtig erachtet wurde das überzeugende Umset-
zungsmodell der EnAW (93 %), externe Empfehlungen (83 %) oder die 
Einsparung von Energiekosten (78 %). Ebenfalls grossmehrheitlich als 
wichtig angesehen wurde der Umstand, dass die Befreiung als wirt-
schaftlicher angesehen wurde als die Bezahlung der Abgabe (78 %). 
Viele Unternehmen wollten die Chance nutzen, sich innerhalb der VV in-
tensiver mit emissionsmindernden Massnahmen zu befassen (82 %) o-
der bereits geplante Massnahmen innerhalb der VV umsetzen (70 %). 
Von den 44 antwortenden Unternehmen, welche dieser Auffassung wa-
ren, gaben 88 % als wichtigen Grund an, dass sie ihre bestehende fZV 
mithilfe eines Audits beim BAFU in eine VV überführen konnten. 

 Überwiegend unwichtige Gründe: Als überwiegend (eher) unwichtige 
Gründe werden die Inanspruchnahme von Fördermassnahmen (79 %) 
oder der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen (57 %) ange-
geben. Ersteres könnte daran liegen, dass keine attraktiven Fördermög-
lichkeiten vorliegen oder dass solche in den Unternehmen zu wenig be-
kannt sind (z. B. der Kantone im Gebäudebereich oder der Klimastif-
tung).  

Als Fazit zu obigen Ergebnissen kann festgehalten werden, dass der Ent-
scheid zur Befreiung grösstenteils bewusst und mit Verweis auf zahlreiche 
umsetzungsspezifische und wirtschaftliche Vorteile erfolgt ist.  
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Abbildung 18: 0c) (S. 149): Beweggründe für den Abschluss einer Verminde-

rungsverpflichtung mit dem BAFU und somit der Befreiung von 
der CO2-Abgabe. Angaben in Prozent, w steht für „weiss 
nicht“, k für „keine Angabe“. Basis 100 % entspricht den ange-
gebenen Antworten (n-w-k) (vgl. Fussnote 15). 
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Beweggründen 
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tiv weit gefächert; nebst dem Abschliessen einer freiwilligen ZV wurden ge-
zielte emissionsmindernde Massnahmen getroffen, und die CO2-Abgabe 
wurde bei operativen und strategischen Entscheiden mit einbezogen, v. a. 
bei Unternehmen mit VV und solchen im EHS.  

Ausgehend von der Hypothese, dass eine Reduktion der CO2-Emissionen die 
Umsetzung von Massnahmen bedingt, kann gefolgert werden, dass die di-
rekte Wirkung der CO2-Abgabe in der ersten Verpflichtungsperiode geringer 
war als die indirekte Wirkung der flankierenden und freiwilligen Massnah-
men mit VV und fZV. Hierzu ist anzumerken, dass der Abschluss einer fZV 
oder einer VV nicht allein durch die dadurch mögliche Befreiung von der 
CO2-Abgabe motiviert war, sondern durch zahlreiche andere Vorteile. Für 
die Unternehmen mit einer VV oder im EHS standen die Befreiungsmöglich-
keit, das überzeugende Umsetzungsmodell der EnAW, Empfehlungen von 
Externen sowie die wirtschaftlichen Aspekte im Vordergrund. So gesehen ist 
bezüglich des Wirkungsmasses „erhöhte Massnahmentätigkeit“ ein Teil der 
beobachteten Wirkung auch auf das zielführende Umsetzungsmodell (und 
die intrinsische Motivation der Unternehmen) zurückzuführen. Dies kann als 
gelungenes Beispiel staatlichen und privatwirtschaftlichen Handelns be-
zeichnet werden. 

Ein Grossteil der Unternehmen mit einem immer noch beträchtlichen Emis-
sionsanteil nahm diese Möglichkeit allerdings nicht wahr und zog es vor, die 
Abgabe zu bezahlen (und vergleichsweise wenig Massnahmen oder – bei 
den AmZV – v. a. solche im Strombereich umzusetzen). Die angegebenen 
Gründe dafür sind vielfältig. Häufig genannt wurden zu hohe Kosten und zu 
hoher Aufwand für den Abschluss einer VV sowie der Grund, sich nicht mit 
der Befreiungsmöglichkeit befasst, diese Möglichkeit nicht gekannt zu ha-
ben oder keine Gründe nennen zu können. Daraus und aus dem Umstand, 
dass der Informationsstand von rund einem Drittel der Unternehmen als 
nicht zufriedenstellend bezeichnet wurde, kann abgeleitet werden, dass für 
die derzeit Abgabe zahlenden (eher kleinen) Unternehmen die bestehenden 
Umsetzungsinstrumente vereinfacht und evtl. weitere Umsetzungsinstru-
mente entwickelt und angeboten werden sollten. Diese sollten auf die Situ-
ation dieser Unternehmen angepasst (kleine Unternehmen, eher geringere 
Emissionsintensität) und entsprechend einfach sein. Auf der Anreizseite ist 
parallel dazu eine weitere Erhöhung der CO2-Abgabe in Erwägung zu zie-
hen, damit sich die Umsetzung von Massnahmen für die Unternehmen aus-
zahlt. Ergänzend ist zu prüfen, ob die Instrumente evtl. mittels zweckge-
bundener, zielgerichteter Verwendung von Erträgen aus der Abgabe zu fi-
nanzieren sind.  

4.5 Wirkung der CO2-Abgabe auf die Unternehmen und auf ihre 
grundlegenden unternehmerischen Entscheidungen 

Die Entwicklung der CO2-Emissonen kann durch gezielte Massnahmen (sie-
he nächstes Kapitel 4.6) oder durch grundlegende (unternehmerische) Ver-
änderungen in den Unternehmen (dieses Kapitel 4.5) beeinflusst werden. In 
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diesem Kapitel geht es um grundlegende (unternehmerische) Veränderun-
gen wie Produktionsausbau und -verlagerungen, Anpassungen bei Produkt- 
und Dienstleistungsangeboten oder den benutzten Gebäudeflächen und da-
rum, wie sich diese Veränderungen auf die CO2-Emissionen ausgewirkt ha-
ben. Umgekehrt wird untersucht, welche Rolle die CO2-Abgabe bei wichti-
gen unternehmerischen Veränderungen gespielt hat. Entsprechend ist das 
Kapitel in folgende Abschnitte strukturiert: 

 Feststellung von grundlegenden Veränderungen (Ereignissen) in den 
Unternehmen und ihre Auswirkungen auf die CO2-Emissionen (Kap. 
4.5.1)  

 Rolle der CO2-Abgabe bei diesen Ereignissen (Kap. 4.5.2) 

4.5.1 Grundlegende Veränderungen in den Unternehmen seit 2004 und 

ihre Auswirkungen auf die CO2-Emissionen  

Im Hinblick auf die Analyse der zeitlichen Entwicklung der CO2-Emissionen 
wurden die grossen Unternehmen nach grösseren, mutmasslich emissions-
relevanten Ereignissen und unternehmerischen Entscheidungen befragt.  

Aus Abbildung 19 ist ersichtlich, dass die einzelnen Parameter zur Firmen-
struktur sowie der Produktion und dem Umsatz der befragten Unternehmen 
in der betrachteten Zeitspanne 2004-2015 als relativ konstant angenom-
men werden können. Insgesamt hat sich bei nur rund 12 % der Unterneh-
men mindestens einer der abgefragten Parameter verändert, bei 2 % mehr 
als drei der Parameter. Diese Muster wiederholen sich innerhalb der einzel-
nen Kategorien.  

Bei Unternehmen, in welchen sich eine Veränderung in der Produktionswei-
se, eine Angebotsänderung oder Prozessänderung ergeben hat, wurde ge-
fragt, ob dies die CO2-Emissionen des Unternehmens eher erhöht oder ver-
ringert hat. Mehrheitlich haben sie sich nach eigener Einschätzung eher 
verringert, ausgenommen bei Angebotsänderungen der Kategorie 
„AoZV2013-2015“, die gemäss Einschätzung der betroffenen Unternehmen eher 
zu einer Erhöhung der CO2-Emissionen geführt haben (siehe Abbildung 20). 
Anzumerken ist dazu allerdings, dass die Anzahl Unternehmen, welche die-
se Folgefrage erhielt, als eher klein zu bezeichnen ist, v. a. bei den Unter-
nehmen mit AmZV und mit VV/im EHS. 
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Abbildung 19: F29 (S. 156): Haben eines oder mehrere Ereignisse seit 2004 

stattgefunden? Auswertung der grossen Unternehmen über die 
drei Kategorien (VV und EHS2013-2015, AmZV2013-2015, AoZV2013-

2015). Angaben in Prozent, n bezieht sich auf alle Befragten, 
Basis 100 % entspricht den Antworten „Ja“, „Nein“ und „weiss 
nicht“ (n-k), k bezeichnet „keine Angabe“ (vgl. Fussnote 15). 
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Abbildung 20: F31 (S. 158): Haben sich die Veränderungen des Produkte- 

und Dienstleistungsangebots die CO2-Emission ihres Unter-
nehmens eher erhöht oder verringert? Differenziert nach den 
drei Kategorien „AoZV2013-2015“, „AmZV2013-2015“, „VV und EHS“. 
Angaben in Prozent. Basis 100 % entspricht den angegebenen 
Antworten (n-w-k) (vgl. Fussnote 15). 

4.5.2 Rolle der CO2-Abgabe bei grundlegenden Veränderungen im 

Unternehmen  

Alle Unternehmen mit einer Angabe bei Frage F29 (siehe Abbildung 19) 
wurden gefragt, ob die CO2-Abgabe eine Ursache für die grundlegenden 
Veränderungen war. Wie bei der vorangehenden Folgefrage erhielten auch 
diese Follow-up Frage nur relativ wenige Unternehmen und entsprechend 
sind die Auswertungen mit einer gewissen Vorsicht zu interpretieren. 

Aus Abbildung 21 wird ersichtlich, dass die CO2-Abgabe seit 2008 bei der 
Reduktion/Ausdehnung von beheizten Flächen, Ablaufveränderungen, Ver-
änderungen in der Produktionsweise und Angebotsveränderungen relativ 
häufig eine grosse Rolle spielte.  
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Bei vielen grundlegenden unternehmerischen Ereignissen oder Entscheiden 
spielte die CO2-Abgabe hingegen keine Rolle und externe Faktoren waren 
wichtiger. Namentlich bei der Reduktion des Umsatzes, Verlagerung von 
Standorten ins Ausland, sowie Schliessung oder Zusammenlegung von 
Standorten und bei der Senkung der Anzahl Beschäftigten spielte die CO2-
Abgabe grösstenteils keine Rolle. Eher eine kleine Rolle spielte die CO2-
Abgabe auch bei der Ausdehnung des Umsatzes, der Reduktion oder Aus-
dehnung der Produktion, Verkauf von Unternehmensteilen, wie auch beim 
Anstieg der Anzahl Beschäftigten. 

 
Abbildung 21: F32 (S. 159): Welche Rolle spielte die CO2-Abgabe bei den 

Ereignissen in den Unternehmen seit 2008? Angaben in Pro-
zent, Basis 100 % entspricht den angegebenen Antworten (n-
k) und nur Unternehmen, die bei Frage F29 (Abbildung 19) 
dieses Ereignis angegeben haben (vgl. Fussnote 15). 
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Auch in Bezug auf die Periode 2004 - 2007 spielte die CO2-Abgabe bzw. de-
ren Ankündigung bei diversen emissionsrelevanten Ereignissen bei den 
meisten Unternehmen keine oder nur eine geringe Rolle. Bei dieser Frage 
muss aber darauf hingewiesen werden, dass die Abbruchrate an dieser 
Stelle des Fragebogens sehr hoch war und dass viele Datensätze fehlen. 
Weil zudem die Anzahl an Antworten relativ gering ist, sind einzelne Ereig-
niskategorien als bedingt auswertbar einzustufen (siehe Abbildung 22, Wert 
von n-k). 

 
Abbildung 22: F33 (S. 160): Welche Rolle spielte die CO2-Abgabe bei den 

Ereignissen in den Unternehmen in 2004-2007? Angaben in 
Prozent, Basis 100 % entspricht den angegebenen Antworten 
(n-k), k bezeichnet „keine Angaben“ (vgl. Fussnote 15). 
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4.5.3 Zusammenfassung zu Wirkung der CO2-Abgabe auf grundlegende 

unternehmerische Veränderungen 

Nebst spezifischen Massnahmen (siehe nächste Kapitel 4.6) beeinflussen 
Unternehmensveränderungen wie Produktionsausbau und -verlagerungen, 
Anpassungen bei Produkt- und Dienstleistungsangeboten, Flächenaus- oder 
Rückbau und andere grosse (unternehmerische) Veränderungen die Ent-
wicklung der CO2-Emissonen. Nach Aussage der Unternehmen haben in den 
Jahren seit 2004 relativ wenige solche Veränderungen stattgefunden. Die 
(relativ wenigen) Unternehmen mit geänderten Unternehmensbedingungen 
geben an, dass sich die CO2-Emissionen mehrheitlich verringert haben, z. B. 
wegen reduzierter Flächen.  

Falls solche grosse (unternehmerische) Veränderungen stattgefunden ha-
ben, spielte die CO2-Abgabe am häufigsten bei der Veränderung von Abläu-
fen, Prozess- und Produktionsweisen, Angeboten und bei der Veränderung 
der beheizten Flächen eine relevante Rolle. Veränderungen, die Energieein-
sparungen als direkte Folge haben, können durch die Abgabe also ange-
schoben werden. Hingegen spielte die CO2-Abgabe bei strategischen Verän-
derungen wie Umsatz- und Produktionsveränderungen, Standortbereinigun-
gen, Unternehmens(ver-)käufen und Personalanpassungen nur in seltenen 
Fällen eine Rolle. Auch die Ankündigung der CO2-Abgabe vor 2008 spielte 
praktisch keine Rolle bei grossen (unternehmerischen) Veränderungen.  

Die viel zitierte Aussage, dass die Abgabe Standortnachteile habe, kann 
durch die Befragung nicht bestätigt werden, im Gegenteil. Die Einführung 
der Abgabe war für praktisch kein Unternehmen ein Grund, Teile der Pro-
duktion auszulagern. Sie führte eher dazu, dass die Unternehmen gewisse 
Abläufe angepasst haben, was positiv zu werten ist. 

4.6 Umgesetzte Massnahmen zur Erhöhung der Energieeffizienz und 
zur Reduktion von CO2-Emissionen  

4.6.1 Massnahmen zwischen 2004 und Mitte 2015 im Überblick 

Bezogen auf den gesamten Betrachtungszeitraum seit 2004 wurden am 
häufigsten Massnahmen im Bereich der Stromeffizienz (39 %) und Heizun-
gen (34 %) durchgeführt. Des Weiteren haben jeweils ein Viertel der Unter-
nehmen in den Bereichen Warmwasser und Energieträgerwahl Massnahmen 
getätigt. Knapp dahinter liegen Massnahmen in den Bereichen Gebäudehül-
le und Lüftung/Klimakälte, siehe Abbildung 23.  

Interessanterweise hat der nicht direkt emissionsrelevante Strom bei den 
häufigsten Massnahmen eine gleich hohe Bedeutung wie die Wärme. Auch 
bei den weiteren häufigen Massnahmen hat der Strom eine durchaus rele-
vante Bedeutung (z. B. betrifft dies die Bereiche Lüftung/Klimakälte, Strom-
erzeugung/WKK (mit allerdings wenig Nennungen) und kann auch die Be-
reiche Produkte- und Prozessmassnahmen, Prozesswärme und Warmwasser 
umfassen. Stromeffizienzmassnahmen dürften nicht direkt durch die CO2-
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Abgabe ausgelöst worden sein, sondern gegebenenfalls durch den Gross-
verbraucherartikel der Kantone und/oder die flankierende Massnahme des 
CO2-Gesetzes (die Umsetzung durch die EnAW mittels Zielvereinbarungen, 
welche Stromeffizienz und CO2-Emissionen integral betrachtet). 

 
Abbildung 23: F19 (S. 151): Hat Ihr Unternehmen seit 2004 in den folgenden 

Bereichen gezielt Massnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen und/oder des Energieverbrauchs umgesetzt? Aus-
wertung über die drei Kategorien („VV und EHS2013-2015“, 
„AmZV2013-2015“, „AoZV2013-2015“). Angaben in Prozent, Basis 
100 % entspricht den angegebenen Antworten (n-k) (vgl. 
Fussnote 15). 

Nur 8 % der Beantwortenden haben hier gar keine Angabe gemacht. Fast 
alle Unternehmen erhielten also die Folgefrage, bei der es um eine Veror-
tung der Massnahmen auf die drei Zeitperioden geht.  
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4.6.2 Differenzierung der Massnahmentätigkeit nach Zeitperioden für die 

Unternehmen mit VV und im EHS 

In der folgenden Abbildung 24 wird die zeitlich differenzierte Darstellung für 
die Unternehmensgruppe „VV und EHS2013-2015“ aufgeführt. Es wird insge-
samt ein deutlicher Anstieg in der Massnahmentätigkeit verzeichnet. Im 
Zeitraum 2008-2012 haben sich die Unternehmen gegenüber der Periode 
2004-2007 in sämtlichen Bereichen deutlich stärker engagiert, was mög-
licherweise mit einer VV und den daraus erforderlichen Massnahmen be-
gründet werden kann. Nach 2013 sind einige Anteile um einige Prozent zu-
rückgegangen, andere jedoch haben einen starken Anstieg verzeichnet. Be-
reinigt um die Länge der Betrachtungsperiode (die Periode „nach 2013 bis 
zum Befragungszeitpunkt Mitte 2015 ist nur ungefähr halb so lang wie die 
Vorperiode) lässt sich jedoch bei den meisten Massnahmenkategorien eine 
weitere Steigerung der Massnahmenhäufigkeit ableiten.  

 In beiden Verpflichtungsperioden wurden am häufigsten Massnahmen 
im Bereich der Energieträgerwahl, Heizung und Prozesswärme durchge-
führt. 

 In der ersten Verpflichtungsperiode waren auch die Stromerzeugung/ 
WKK und die Abwärmenutzung von einer gewissen Bedeutung, jedoch 
nicht mehr in der zweiten Verpflichtungsperiode, in der die Schwer-
punkte vermehrt auf der Stromeffizienz und der Gebäudehülle lagen. 
Bei der WKK ist dies auf die zwischen den beiden VP unterschiedliche 
Behandlung zurückzuführen.  
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Abbildung 24: F20 (S. 152): Hat Ihr Unternehmen seit 2004 in den folgenden 

Bereichen gezielt Massnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen und/oder des Energieverbrauchs umgesetzt? Diffe-
renziert nach Zeitraum für die Kategorie "VV und EHS2013-2015". 
Angaben in Prozent, Basis 100 % entspricht n (vgl. Fussnote 
15), Mehrfachnennungen möglich. 
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4.6.3 Differenzierung der Massnahmentätigkeit nach Zeitperioden für die 

Unternehmen mit Zielvereinbarung 

Abbildung 25 zeigt die Massnahmentätigkeit für die Kategorie 
„AmZV2013-2015“ in den drei Perioden auf. Auch hier wird ersichtlich, dass un-
ter der Berücksichtigung der Periodenlänge je länger je mehr Massnahmen 
durchgeführt wurden. Für die einzelnen Perioden lässt sich festhalten:  

 In der Zeit von 2004 bis 2007 wurde vor allem ein Augenmerk auf die 
Energieträgerwahl und die Abwärmenutzung gelegt. Am dritthäufigsten 
wurden in der Vorverpflichtungsperiode Massnahmen im Bereich der 
Gebäudehülle umgesetzt.  

 Der Anteil im Bereich Gebäudehülle ist in der ersten Verpflichtungsperi-
ode stark angestiegen (58 % Nennungen), was ebenfalls für Heizung, 
Warmwasser, Stromeffizienz sowie Lüftung/Klimakälte gilt.  

 In der letzten betrachteten Periode sind vor allem Änderungen der 
Energieträgerwahl und Verbesserungen der Stromeffizienz häufig 
durchgeführte Massnahmen, gefolgt von Lüftung/Klima und Gebäude-
hülle. Prozesswärme, Warmwasser, Abwärmenutzung spielen im Ver-
gleich dazu eine untergeordnete Rolle.  

 Der festgestellte Massnahmenmix für die Kategorie der „AmZV2013-2015“ 
ist typisch für Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor. In der Tat 
ist der Anteil solcher Unternehmen in dieser Kategorie besonders hoch 
(80% in der gewichteten Stichprobe) und die Ergebnisse können ent-
sprechend als plausibel bezeichnet werden. 

Allgemein betrachtet, wurden in der Periode 2013-2015 Massnahmen aus 
beinahe sämtlichen Bereichen und viel gleichmässiger umgesetzt als dies in 
den Vorperioden der Fall war. 

Im Vergleich mit der Kategorie „VV und EHS2013-2015“ (siehe Abbildung 24) 
wurden bei dieser Unternehmenskategorie relativ betrachtet tendenziell 
weniger Massnahmen umgesetzt. So wurden in der letzten VP zwar häufig 
Massnahmen zur Stromeffizienz (34 %) und in der Energieträgerwahl 
(41 %) ergriffen, jedoch sind ihre Umsetzungshäufigkeiten im Gegensatz zu 
den 61 % und 50 % aus „VV und EHS2013-2015“ tiefer. Umgekehrt weisen 
Massnahmen in den Bereichen Heizung (68 %), Gebäudehülle (58 %) und 
Warmwasser (63 %) während der VP 2008-2012 eine deutlich höhere Um-
setzungshäufigkeit auf als bei den Unternehmen der anderen beiden Kate-
gorien. 
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Abbildung 25: F20 (S. 152): Hat Ihr Unternehmen seit 2004 in den folgenden 

Bereichen gezielt Massnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen und/oder des Energieverbrauchs umgesetzt? Diffe-
renziert nach Zeitraum für Kategorie "AmZV2013-2015". Angaben 
in Prozent, Basis 100 % entspricht n (vgl. Fussnote 15), Mehr-
fachnennungen möglich. 
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4.6.4 Differenzierung der Massnahmentätigkeit nach Zeitperioden für die 

Unternehmen ohne Zielvereinbarung 

Im Vergleich mit den Unternehmen der Kategorien „VV und EHS2013-2015“ 
sowie „AmZV2013-2015“, wurden in der Kategorie „AoZV2013-2015“ in allen drei 
Zeiträumen vergleichsweise wenige Massnahmen durchgeführt (vgl. Abbil-
dung 24 und Abbildung 25). Bei Unternehmen ohne ZV erreichten vor allem 
Massnahmen im Bereich Stromeffizienz und Heizung höhere Nennungen, 
siehe Abbildung 26. Vergleichsweise wenige Unternehmen geben die Ener-
gieträgerwahl an, was auf den ersten Blick ein relativ unerwartetes Ergeb-
nis darstellt, da die CO2-Abgabe direkt von den Energieträgern abhängt. Es 
lässt sich jedoch durch die relativ geringe kostenseitige Bedeutung und 
durch die geringe Aufmerksamkeit, welche diese Gruppe der CO2-Abgabe 
zumisst, erklären (siehe Abbildung 15 auf Seite 69).  

Unterscheidet man zusätzlich zwischen grösseren und kleineren Unterneh-
men (weniger als 20 bzw. 20 und mehr VZÄ), wird erkennbar, dass die 
grösseren Abgabe zahlenden Unternehmen ohne ZV eine knapp doppelt so 
hohe Massnahmentätigkeit aufweisen wie die kleineren solcher Unterneh-
men. Dabei hat ca. jedes 7. grössere Unternehmen auf die Energieträger-
wahl geachtet.  

Diese Feststellungen bedeuten, dass die Massnahmentätigkeit auch von der 
Unternehmensgrösse (als erstes, sehr grobes Proxy für Energiekosten und 
wirtschaftliche Möglichkeiten) getrieben wird.  
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Abbildung 26: F20 (S. 152): Hat Ihr Unternehmen seit 2004 in den folgenden 

Bereichen gezielt Massnahmen zur Reduktion der CO2-Emissio-
nen und/oder des Energieverbrauchs umgesetzt? Differenziert 
nach Zeitraum für Kategorie "AoZV2013-2015". Angaben in Pro-
zent, Basis 100 % entspricht n (vgl. Fussnote 15), Mehrfach-
nennungen möglich. 
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miteinander verglichen, wird ersichtlich, dass Unternehmen der ersten Ka-
tegorie während den beiden Perioden 2008-2012 und 2013-2015 sichtbar 
mehr Massnahmen umgesetzt haben als jene Firmen mit einer Zielverein-
barung und erwartungsgemäss deutlich mehr als jene der dritten Kategorie 
(vgl. Abbildung 24 bis Abbildung 26). Bezüglich der Umsetzungshäufigkeit 
einzelner Massnahmen gibt es zwischen den Unternehmen der Kategorie 
„VV und EHS2013-2015“ und „AmZV2013-2015“ je nach Periode teils grosse Unter-
schiede. Namentlich sind dies unter anderem die Abwärmenutzung (6 % vs. 
38 %) und die Energieträgerwahl (25 % vs. 36 %) zwischen 2004-2007, die 
Prozesswärme (37 % vs. 7 %) und ebenfalls die Abwärmenutzung (58 % vs. 
18 %) zwischen 2008-2012 sowie die Gebäudehülle (54 % vs. 27 %) und 
Heizung (50 % vs. 22 %) in der Periode 2013-2015. 

4.6.5 Vergleich der Massnahmentätigkeit, differenziert nach Zeitperioden, 

Unternehmenskategorie sowie grossen und kleinen Emittenten 

Eine zusätzliche Differenzierung der Massnahmentätigkeit in grosse und 
kleine Emittenten18 zeigt, dass der Trend bezüglich Häufigkeit umgesetzter 
Massnahmen über die drei Kategorien hinweg für beide Gruppen ähnlich 
aussieht: Abgabe zahlende Unternehmen ohne ZV weisen eine viel tiefere 
Massnahmentätigkeit als Unternehmen der andern beiden Kategorien auf, 
wobei dieser Unterschied bei den kleinen Emittenten in der Regel höher ist 
(siehe Abbildung 27). Bei einer detaillierteren Betrachtung der umgesetzten 
Massnahmen dieser beiden Gruppen zeigen sich jedoch grosse Unterschie-
de. So wurden von den grossen Emittenten im Zeitraum von 2004-2007 vor 
allem Massnahmen bei der Abwärmenutzung, Lüftung/Klimakälte, Prozess-
wärme und der Energieträgerwahl umgesetzt. Bei den Kleinen sind es auf 
tieferem Niveau hauptsächlich die Stromeffizienz, Heizung und ebenfalls 
Energieträgerwahl. Neben der gesamthaft starken Zunahme der umgesetz-
ten Massnahmen beider Emissionsgruppen für die Verpflichtungsperioden 
2008-2012 und 2013-2015 gegenüber 2004-2008, wie dies bereits in den 
Kapiteln 4.6.2 bis 4.6.4 veranschaulicht wurde, verschieben sich ebenfalls 
die Massnahmen-Schwerpunkte. Grosse Emittenten trafen in diesen Perio-
den am häufigsten Massnahmen in den Bereichen Heizung, Lüftung/Klima-
kälte, Gebäudehülle und Stromeffizienz. Nicht ganz so eindeutig ist die 
Massnahmenwahl bei den kleinen Emittenten. In der ersten VP wurden am 
meisten Heizungs- und Warmwasser-Massnahmen umgesetzt, wohingegen 
in der zweiten VP die Häufigkeiten in den Bereichen Heizung, Gebäudehülle 
und Stromeffizienz am höchsten sind. 

Ein allgemeingültiges Bild zeigt sich bei den Produkt-/Prozessmassnahmen 
und Andere Massnahmen, denn unabhängig von der Emittentengrösse und 

                                                 

18  Die Unterteilung in grosse und kleine Emittenten erfolgte anhand ihrer berechneten, branchen-
spezifischen CO2-Emissionen bei 200 t. Als grosse Emittenten bezeichnete Unternehmen liegen 
oberhalb dieses Grenzwerts. 



91 

der Periode, wurden Massnahmen in diesen Bereichen nur sehr selten bis 
gar nicht umgesetzt. 

Der Unterschied in den Massnahmentätigkeiten bedeutet, dass die Wahl der 
Massnahme auch von der Grösse der Emittenten abhängig ist.  

   
Abbildung 27: F20 (S. 152): Hat Ihr Unternehmen seit 2004 in den folgenden 

Bereichen gezielt Massnahmen zur Reduktion der CO2-
Emissionen und/oder des Energieverbrauchs umgesetzt? Diffe-
renziert nach Zeitraum, Kategorie und grosse/kleine Emitten-
ten (über bzw. unter 200 t berechnete, branchenspezifische 
CO2-Emissionen). Angaben in Prozent, Basis 100 % entspricht 
jeweiligem n, Mehrfachnennungen möglich. 
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4.6.6 Vorgehensweise bei der Durchführung der Massnahmen 

In Bezug auf die Umsetzung der Massnahmen ist es wichtig zu wissen, auf 
welche Weise die Unternehmen dabei vorgegangen sind, v. a. in Bezug auf 
das angestrebte Qualitäts- und Effizienzlevel. Dafür wurden den Beantwor-
tenden verschiedene Auswahlmöglichkeiten für eine Beschreibung ihrer je-
weiligen üblichen Vorgehensweise vorgelegt. Diese sind zusammen mit den 
Antwortoptionen in Abbildung 28 ersichtlich.  

Einleitend ist zu bemerken, dass in Bezug auf die Periode 2013 bis Mitte 
2015 die Angaben eine relativ geringe Häufigkeit aufweisen. Die nachfol-
genden Ausführungen konzentrieren sich deshalb auf die erste Verpflich-
tungsperiode. Es lässt sich Folgendes festhalten:  

 Von einem Sechstel bis einem Viertel der Unternehmen mit freiwilliger 
ZV wurden in Bezug auf die Massnahmenumsetzung Angaben zum 
Stand der Technik gemacht. Von diesen Unternehmen wählten die 
meisten „bewusst besser als der damalige übliche Stand der Technik“.  

 Die Nennungen zum Zeitpunkt der gewählten Massnahme „bewusst vor 
dem Ende der technischen Lebensdauer“ und „Am Ende der technischen 
Lebensdauer“, sind etwa gleich häufig gemacht worden.  

 Es wurden seltener „bewusster Ersatz und umfassende Erneuerungen“ 
statt Instandsetzung als „Nachrüstungen“ vorgenommen. Dies bedeu-
tet, dass Unternehmen eher ihre bestehenden Anlagen weiter betreiben 
und sie mittels gezielter Massnahmen effizienter machen, statt sie vor-
zeitig zu ersetzen (was oft kostspielig ist und im Fall von Produktionsan-
lagen eine höhere Eingriffstiefe verursacht).  

 Vor allem bei den Kategorien mit ZV oder VV wurden häufig auch „spe-
zielle betriebliche oder organisatorische Massnahmen“ angegeben.  
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Abbildung 28: F21, F22 und F23 (S. 153ff) Sie haben angegeben, dass Ihr 

Unternehmen zwischen 2004-2007/2008-2012/2013-2015 
Massnahmen umgesetzt hat. Wie sind Sie dabei in der Regel 
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vorgegangen? Differenzierung nach Zeitraum und Kategorie. 
Angaben in Prozent, wobei die Basis von 100 % allen befragten 
Unternehmen (n) entspricht (alle, welche Massnahmen durch-
geführt haben, vgl. Abbildung 23 und Fussnote 15). Mehrfach-
nennungen möglich. 

4.6.7 Gründe für das Durchführen der Massnahmen 

Im Folgenden werden die Gründe für die Umsetzungen der Massnahmen 
betrachtet. Zunächst ist auffällig, dass die Unternehmen der Kategorien „VV 
und EHS2013-2015“ und „AoZV2013-2015“ in der ersten bzw. der dritten Reihe von 
Abbildung 29 relativ häufig keine Angabe (k) oder kein Wissen (w) zu den 
Gründen der Massnahmenumsetzung machten. Mit Ausnahme der Gründe 
„Verminderungsverpflichtung“ und „freiwillige Zielvereinbarung“ beträgt die 
Anzahl erhaltener Antworten in den Kategorien „unwichtig“ und „wichtig“ 
weniger als 50 % der befragten Unternehmen. Zu erklären ist dies mit dem 
Umstand, dass relativ viele Unternehmen erst seit relativ kurzer Zeit eine 
VV abgeschlossen haben. Anders ist es hingegen bei den Unternehmen der 
Kategorie „AmZV2013-2015“, welche sich grösstenteils bereits relativ lange im 
Umsetzungsprozess befinden und eine konkrete Wertung zu den einzelnen 
Beweggründen der Massnahmen gemacht haben. 

Die Gründe für das Durchführen von Massnahmen werden differenziert nach 
Kategorie für den Zeitraum 2008-2012, auf den sich die Frage bezieht, dar-
gestellt (für die übrigen Betrachtungsperioden wurde keine solche Frage 
gestellt). 

 Bei der Kategorie „VV und EHS“ nannte eine klare Mehrheit der Firmen 
Gründe wie die „Verminderungsverpflichtung“, die „freiwillige Zielver-
einbarung“ sowie die „Reduktion der Energiekosten“ als überwiegend 
zentral. Als sehr ausgewogen bewertet wurde der Grund der „Reduktion 
der CO2-Abgabe“, wohingegen eine „Aufforderung oder eine Verpflich-
tung von aussen“ in rund 70 % der Fälle kein wesentlicher Grund für die 
Umsetzung der Massnahmen darstellte. 

 Bei der Kategorie „AmZV2013-2015“ wurden die „Reduktion der CO2-
Emissionen“ sowie die „freiwillige Zielvereinbarung“ als überwiegend 
wichtig angesehen, dicht gefolgt von der „Reduktion der Energiekosten“ 
und den Überlegungen zum „Image des Unternehmens/Aussenwirkung 
der Massnahmen“. Die „Reduktion der zu bezahlenden CO2-Abgabe“ 
durch geringeren Energieverbrauch und die „Aufforderung/Verpflichtung 
von aussen“ wurden mit rund 94 % als überwiegend unwichtig empfun-
den, nur etwa 6 % finden dies wichtig. 

 Die (ziemlich) wenigen Unternehmen der Kategorie „AoZV2013-2015, die 
Angaben dazu machten, erachteten sämtliche Gründe für die Umset-
zung der Massnahmen als unwichtig, was namentlich durch den Um-
stand, dass sie wenig Massnahmen durchführten, zu erklären ist.  
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Abbildung 29: F24 (S. 154) Welche der folgenden Gründe waren wichtig für 

die Umsetzung der Massnahmen? Differenzierung nach Kate-
gorie, erste Reihe „VV und EHS2013-2015“, zweite Reihe 
„AmZV2013-2015“, dritte Reihe „AoZV2013-2015“. Angaben in Pro-
zent, Basis der 100 % entspricht den angegebenen Antworten 
„unwichtig“ und „wichtig“ ohne „weiss nicht“ und „keine Anga-
ben“ (n-w-k) (vgl. Fussnote 15). 

4.6.8 Verwendung der Rückverteilung der Erträge aus der CO2-Abgabe  

Seit 2013 werden die Erträge der CO2-Abgabe an alle Unternehmen zurück 
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Beträge aus der Rückverteilung (nicht jedoch die von der Abgabe befreiten 
Unternehmen). Diese Rückverteilungen der CO2-Abgabe können bei den 
Unternehmen auf verschiedene Arten verwendet werden (siehe Frage F35 
im Fragebogen). Bekannt ist, dass viele Banken und Versicherungen einen 
Teil der Rückverteilung in einen Fonds einzahlen. Mit diesem Fonds, der 
Klimastiftung, werden Massnahmen in anderen Unternehmen mitfinanziert.  

Aus der Befragung ergeben sich in Bezug auf die Verwendung der Rückver-
teilung zwischen den drei Unternehmensgruppen einige Unterschiede (siehe 
Abbildung 30):  
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VV und EHS (2013‐2015) Unwichtig VV und EHS (2013‐2015) Wichtig

AmZV (2013‐2015) Unwichtig AmZV (2013‐2015) Wichtig

AoZV (2013‐2015) Unwichtig AoZV (2013‐2015) Wichtig
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 Bei der Kategorie „AoZV 2013-2015“ ist auffallend, dass viele Befragte kein 
Wissen (29%) über die Verwendung der Rückverteilung haben oder kei-
ne Angaben (56%) machen konnten. Die restlichen Unternehmen hin-
gegen verbuchen die Rückverteilung als „normalen“ Ertrag. 

 Bei den Unternehmen „AmZV2013-2015“ verbucht knapp ein Drittel die 
Rückverteilung als Ertrag und auch hier kann ein Grossteil der Befrag-
ten keine Angabe zur Verwendung machen (38%). Nur 6% geben an, 
dass damit die Verringerung der CO2-Emissionen (mit)finanziert wird.  

 Dieser Anteil liegt bei den Unternehmen der Kategorie „VV und EHS2013-

2015“ um einiges höher, bei 50 %. Bei 38 % der Befragten wird damit der 
Beitrag an die EnAW finanziert. Im Vergleich zu den beiden anderen Ka-
tegorien liegt der Anteil an Antworten ohne Angaben oder ohne Wissen 
bedeutend tiefer. 

 
Abbildung 30: F35A und F35B (S. 161/161): Wie wurde die rückverteilte 

CO2-Abgabe in Ihrem Unternehmen mehrheitlich verwendet? 
Angaben in Prozent, Basis 100 % entspricht n (vgl. Fussnote 
15), Mehrfachnennungen möglich. 

4.6.9 Einflussfaktoren der Massnahmentätigkeit 

Die Massnahmentätigkeit eines Unternehmens in Bezug auf die Reduktion 
von CO2-Emissionen und/oder den Energieverbrauch wird von verschiede-
nen Einflussfaktoren begünstigt oder gehemmt. Die Chancenverhältnis 
(Odds Ratio), dass ein Unternehmen einer bestimmten Gruppe eine spezifi-
sche Massnahme eher umgesetzt hat als eine definierte Vergleichsgruppe, 
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lässt sich mittels einer logistischen Regression bestimmen (siehe dazu auch 
die methodischen Hinweise im Kap.5.1.2). An dieser Stelle wird ein verein-
fachter Modellansatz verfolgt, der nur eine begrenzte Anzahl von Einfluss-
faktoren berücksichtigt. Für jeden Massnahmenbereich separat wird damit 
untersucht, ob die genannten Faktoren die Chancenverhältnisse beeinflus-
sen:  

 „Branchenspezifische CO2-Emissionen“: Es wird erwartet, dass Un-
ternehmen mit hohen branchenspezifischen CO2-Emissionen eher Mass-
nahmen zu deren Reduktion umsetzen als Unternehmen mit geringen 
Emissionen.19 Dies wird mit der steigenden Relevanz der CO2-Abgabe 
bei steigenden Emissionen, wirtschaftlichen Effekten bei der Massnah-
menumsetzung, namentlich Skaleneffekten, begründet. 

 „Unternehmensgrösse (VZA)“: Es ist zu erwarten, dass ebenfalls die 
Unternehmensgrösse, gemessen an den VZÄ, einen Einfluss auf die 
Massnahmentätigkeit hat. Grosse Unternehmen haben in der Regel – 
aufgrund ihrer räumlichen Grösse und Anlagen- und Prozessvielfalt, 
mehr Möglichkeiten, Massnahmen umzusetzen. Für kleine Unternehmen 
können die Kosten für die Massnahmen im Verhältnis zu ihrem Umsatz 
sehr hoch sein, weshalb erwartet wird, dass diese Unternehmen weni-
ger Massnahmen umsetzen. Einflussfaktor: Unternehmen mit VZÄ < 20 
sind in der unabhängigen Variable als 1 codiert. Die grossen Unterneh-
men, als 0 codiert, stellen die Basiskategorie dar. 

 „ZV mit der EnAW“ bzw. „VV und EHS“ oder „AmZV“: Unterneh-
men, die bereits vor 2008 eine ZV mit der EnAW abgeschlossen haben, 
bzw. während den Verpflichtungsperioden einer der beiden Kategorien 
„VV und EHS2013-2015“ oder „AmZV2013-2015“ angehören, setzen mehr Mas-
snahmen um als Abgabe zahlende Unternehmen ohne ZV. Einflussfak-
tor: Unternehmen dieser drei Kategorien sind als 1 codiert, jene der 
AoZV als 0. 

 „Dienstleistung“: Unternehmen des Dienstleistungssektors (codiert 
als 1) haben i.d.R. einen geringeren Energiebedarf als Unternehmen 
anderer Sektoren (codiert als 0). Je nach Massnahmentyp ist zu erwar-
ten, dass mehr Massnahmen eher im Dienstleistungssektor umgesetzt 
werden (z.B. gebäudebezogene Massnahmen) oder eher im Industrie-
sektor (z.B. prozessbezogene).  

 „Umweltthema“: Ein hoher Stellenwert des Umweltthemas in einem 
Unternehmen (definiert durch entweder eine Mitgliedschaft in einer 

                                                 

19  Weil eine grosse Anzahl Unternehmen keine Angabe zu den CO2-Emissionen machte, wurden 
für die Analyse der Branchendurchschnitt der mitarbeiterspezifischen CO2-Emissionen verwen-
det (abgeleitet aus der Energieverbrauchserhebung Industrie und Dienstleistungen von BFE, 
BFS und Helbling). Diese Grösse kann entsprechend auch als Proxy für den Brancheneinfluss 
gesehen werden, weshalb bei diesem vereinfachten Modellansatz keine Branchendifferenzie-
rung vorgenommen wurde (jedoch eine Differenzierung zwischen den beiden Hauptsektoren 
Industrie und Dienstleistungen).  
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Umweltorganisation oder durch eine vorhandene Umweltstrategie), 
führt mutmasslich zu einer erhöhten Massnahmentätigkeit. Einflussfak-
tor: Die unabhängige Variable ist für Unternehmen mit hohem Stellen-
wert des Umweltthemas als 1 codiert, für die Restlichen (Basiskatego-
rie) als 0. 

 „Wahlfreiheit“: Unternehmen, die ihre Energieanlagen durch Dritte 
(z. B. EVU, Contracter etc.) betreiben lassen oder eine pauschale bzw. 
eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung erhalten, haben ge-
ringere Möglichkeiten oder einen geringeren Anreiz zur Reduktion der 
Emissionen oder des Energieverbrauchs. Es ist daher zu erwarten, dass 
diese Unternehmen (codiert als 1) aufgrund dieser Einschränkung weni-
ger Massnahmen umsetzen als Unternehmen, die ihre Energieanlage 
selber betreiben oder die Energie selber einkaufen (codiert als 0).  

Diese Hypothesen werden für folgende Massnahmenbereiche mit jeweils ei-
nem separaten logistischen Modell getestet, dies jeweils für die Vorperiode 
(2004 bis 2007) sowie die beiden Verpflichtungsperioden separat: 

 Energieträgerwahl 

 Heizung 

 Warmwasser 

 Prozesswärme 

 Lüftung/Klimakälte 

 Gebäudehülle 

 Abwärmenutzung 

 Prod.-/Prozessmassnahmen 

 Stromeffizienz 

Für die Vorperiode 2004 bis 2007 können aus Tabelle 11 für die 7 Mass-
nahmentypen, für die eine Schätzung möglich war, die folgenden Feststel-
lungen getroffen werden (aufgrund der geringen Häufigkeiten konnte im 
Fall der Vorperiode nicht für jeden Massnahmenbereich ein logistisches Mo-
dell geschätzt werden): 

 Bei beinahe sämtlichen Massnahmenbereichen sind die Odds Ratios des 
Einflussfaktors „(berechnete) branchenspezifische CO2-Emissionen“ sta-
tistisch signifikant20 von 1 verschieden und zwar grösser als 1. Die 
Chance, dass eine Massnahme von einem Unternehmen mit hohen 
Emissionen umgesetzt wird, ist zwischen 1.13 und 1.38 Mal höher als 
jene von einem kleinen Emittenten. Die Hypothese wird somit gestützt. 

 Sämtliche Odds Ratios des Einflussfaktors „ZV mit EnAW“ sind statis-
tisch signifikant von 1 verschieden und liegen deutlich über 1. Das be-

                                                 

20 */**/***: signifikant auf dem 10 %-Niveau/5 %-Niveau/1 %-Niveau. 
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deutet für jede Massnahme, dass die Chance, dass sie von einem Un-
ternehmen dieser Kategorie umgesetzt wird, zweieinhalb bis dreieinhalb 
Mal höher ist jene von einem Unternehmen ohne ZV. Für die Massnah-
men Energieträgerwahl, Gebäudehülle und Stromeffizienz beträgt die-
ses Verhältnis mindestens 3.3.  

 Besonders darauf hinzuweisen ist, dass Massnahmen im Bereich Lüf-
tung/Klimakälte, Gebäudehülle und vor allem Prozesswärme hohe 
Chance haben, von Unternehmen aus dem Dienstleistungssektor umge-
setzt zu werden. Die Ergebnisse zu den beiden erstgenannten Mass-
nahmenbereichen sind plausibel. Die Unternehmen des Dienstleistungs-
sektors in der Stichprobe stammen hauptsächlich aus den Branchen 
Handel, Gastronomie und Andere Dienstleistungen und diese Branchen 
haben tendenziell einen hohen Lüftungsbedarf, wodurch sich eine Mass-
nahme in diesem Bereich anbieten würde (Faktor = 2.36). Das Ergebnis 
zum Bereich Prozesswärme ist auf den ersten Blick weniger plausibel 
und müsste weitergehend ergründet werden. 

 Unternehmen, die angaben über eine Umweltstrategie zu verfügen, 
weisen mit Ausnahme des Massnahmenbereichs Heizung hohe Odds Ra-
tios auf. Massnahmen bzgl. Lüftung/Klimakühlung und Gebäudehülle 
haben eine mehr als doppelt so hohe Chance (Faktor 2.33 und 2.24) 
von einem Unternehmen dieser Gruppe umgesetzt zu werden als von 
andern. Die zuvor aufgestellte Hypothese wird somit gestützt. 

 Der Einflussfaktor „Wahlfreiheit“ weist für sechs von sieben Massnah-
men deutlich von 1 verschiedene Odds Ratios auf, welche allesamt im 
Bereich von 0.5 liegen. Die vorhergehend aufgestellte Hypothese, dass 
Unternehmen mit geringeren Umsetzungsmöglichkeiten weniger Mass-
nahmen ergreifen, wird demnach deutlich bestätigt. 
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Tabelle 11: Chance (Odds Ratio) einzelner Variablen auf die Umsetzung von Mas-
snahmen vor 2008. Berücksichtigte Einflussfaktoren sind: Berechne-
te, branchenspezifische CO2-Emissionen (log), Unternehmensgrösse 
(nach VZÄ), ZV mit der EnWA bereits vor 2008, Zugehörigkeit zum 
Dienstleistungssektor, der Stellenwert des Umweltthemas im Unter-
nehmen und die eingeschränkte Wahl bei der Energiebeschaffung. 

 Massnahmenbereich 

Einfluss-
faktor En
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l 
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e
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ss
‐
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b
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e
‐

n
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u
n
g 

St
ro
m
e
ff
iz
i‐

e
n
z  

Branchen-
spez. CO2-
Emissionen 

1.06 
 

1.13 
** 

1.29 
*** 

1.37 
*** 

1.2 
** 

1.2 
*** 

1.15 
** 

Grösse 
(VZA) 

1.03 
 

1.68 
* 

0.49 
 

1.36 
 

1.06 
 

0.65 
 

1.19 
 

ZV mit 
EnAW 

3.54 
*** 

2.5 
*** 

2.58 
*** 

2.52 
*** 

3.83 
*** 

2.49 
*** 

3.32 
*** 

Dienstleis-
tung 

1.11 
 

1.11 
 

1.73 
** 

2.36 
*** 

1.79 
** 

1.34 
 

1.04 
 

Umwelt-
thema 

1.53 
** 

1.35 
 

1.94 
*** 

2.33 
*** 

2.24 
*** 

1.79 
*** 

1.97 
*** 

Wahlfrei-
heit 

0.48 
*** 

0.58 
** 

0.42 
*** 

0.5 
** 

0.65 
 

0.37 
*** 

0.59 
* 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

Ähnlich wie für die Vorperiode sind auch im Fall der ersten Verpflichtungs-
periode (2008-2012) bei allen Massnahmentypen die meisten Odds Ratios 
statistisch signifikant von 1 verschieden, wie aus Tabelle 12 hervorgeht. 
Über alle Massnahmen betrachtet, weisen die Unternehmen in dieser Perio-
de bezüglich der Einflussfaktoren branchenspezifische CO2-Emissionen, 
Umweltthema und Wahlfreiheit ähnliche Chancenverhältnisse auf wie in der 
Vorperiode. Die signifikanten Odds Ratios des Einflussfaktors Unterneh-
mensgrösse (gemessen an den VZÄ) sind deutlich verschieden von 1 und 
weisen im Mittel Werte um 0.5 auf; die Chance, dass Massnahmen in den 
Bereichen Prozesswärme, Lüftung/Klimakälte, Gebäudehülle, Abwärmenut-
zung und Stromeffizienz von kleinen Unternehmen umgesetzt werden, ist in 
etwa halb so hoch wie von grossen Unternehmen.  

Anstelle der Differenzierung „EnAW ja/nein“ wie in der Vorperiode wurde für 
die erste Verpflichtungsperiode eine Differenzierung nach Unternehmenska-
tegorien durchgeführt. . Mit einer Ausnahme sind die Chancen für die bei-
den Kategorien „AmZV2013-2015“ und „VV und EHS2013-2015“ für alle Massnah-
menbereiche signifikant und deutlich von 1 verschieden (die Ausnahme be-
trifft Prozesswärme in der Kategorie „AmZV2013-2015“, bei der die statistische 
Signifikanz nicht gegeben ist)). Die in dieser Studie bereits mehrfach er-
kannte Tendenz, dass Unternehmen mit „AmZV2013-2015“ und „VV und 
EHS2013-2015“ in der 1. VP eher Massnahmen umsetzen als Unternehmen oh-
ne ZV, wird damit statistisch signifikant erhärtet (die Odds Ratio beider Ka-
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tegorien weisen Werte deutlich höher als 1 auf). Mit Ausnahme der drei 
Massnahmenbereiche Energieträgerwahl, Prozesswärme und Produkt-/Pro-
zessmassnahmen sind die Chancenverhältnisse bei den Abgabe zahlenden 
Unternehmen mit ZV höher als bei jenen der Kategorie „VV und EHS2013-

2015“, d.h. AmZV setzten i.d.R. mehr Massnahmen um als „VV und EHS2013-

2015“. Die genannten Ausnahmen lassen sich dadurch erklären, dass diese 
drei Massnahmenbereiche tendenziell von Industrieunternehmen umgesetzt 
werden, welche tendenziell eher über eine VV verfügen als über eine fZV.  

Tabelle 12 Chance (Odds Ratio) einzelner Variablen auf die Umsetzung von Mas-
snahmen während der ersten Verpflichtungsperiode (2008-2012). Be-
rücksichtigte Einflussfaktoren sind: Berechnete, branchenspezifische 
CO2-Emissionen (log), Unternehmensgrösse (nach VZÄ), Kategorien-
zugehörigkeit, Zugehörigkeit zum Dienstleistungssektor, Stellenwert 
des Umweltthemas im Unternehmen, eingeschränkte Wahl bei der 
Energiebeschaffung. 

 Massnahmenbereich 
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Branchen-
spez. CO2-
Emissionen 

1.17  
*** 

1.11  
** 

1.13  
** 

1.17  
*** 

1.24  
*** 

1.08 
 

1.24  
*** 

1.06 
 

1.11  
** 

Grösse 
(VZA) 

0.71 
 

0.85 
 

1.06 
 

0.46  
** 

0.51  
** 

0.64  
* 

0.3  
*** 

0.86 
 

0.65  
* 

VV und 
EHS 

2.15  
*** 

1.54  
** 

1.9  
*** 

3.12  
*** 

1.78  
*** 

1.55  
** 

2.24  
*** 

5.39  
*** 

1.8  
*** 

AmZV 1.85  
** 

3.79  
*** 

3.13  
*** 

1.58 
 

3.01  
*** 

3.98  
*** 

3.26  
*** 

3.19  
*** 

3.07  
*** 

Dienstleis-
tung 

1.17 
 

1.15 
 

1.45  
** 

0.88 
 

1.01 
 

0.77 
 

0.95 
 

0.51  
*** 

0.88 
 

Umwelt-
thema 

1.1 
 

1.79  
*** 

1.98  
*** 

1.26 
 

1.87  
*** 

1.84  
*** 

1.76  
*** 

2.28  
*** 

1.79  
*** 

Wahlfrei-
heit 

0.54  
*** 

0.48  
*** 

0.69  
* 

0.71 
 

0.98 
 

0.42  
*** 

0.64  
* 

0.73 
 

0.88 
 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

Die Ergebnisse zur zweiten Verpflichtungsperiode sind sehr ähnlich wie die-
jenigen der ersten, vgl. Tabelle 13 mit Tabelle 12. Die grössten Unterschie-
de sind bei den Einflussfaktoren „AmZV2013-2015“ und Wahlfreiheit auszu-
machen. Bei den Odds Ratios der genannten Unternehmenskategorie resul-
tieren deutlich tiefere Werte als in der ersten VP, und sind nun vergleichbar 
mit jenen der Kategorie „VV und EHS2013-2015“. Auch diese Tendenz wurde in 
den vorangehenden Kapiteln bereits erwähnt, kann aber nun mit der logis-
tischen Regression erhärtet werden. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 
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der Tabelle 12, sind die signifikanten Odds Ratio bezüglich der Wahlfreiheit 
nochmals deutlich gesunken. 

Tabelle 13 Chance (Odds Ratio) einzelner Variablen auf die Umsetzung von Mas-
snahmen während der zweiten Verpflichtungsperiode (2013-2015). 
Berücksichtigte Einflussfaktoren sind: Berechnete, branchen-
spezifische CO2-Emissionen (log), Unternehmensgrösse (nach VZÄ), 
Kategorienzugehörigkeit, Zugehörigkeit zum Dienstleistungssektor, 
der Stellenwert des Umweltthemas im Unternehmen und die einge-
schränkte Wahl bei der Energiebeschaffung. 

 Massnahmenbereich 
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St
ro
m
e
ff
iz
ie
n
z 

Branchen-
spez. CO2-
Emissionen 

1.05 
 

1.06 
 

1.11  
** 

1.13  
** 

1.25  
*** 

1.31  
*** 

1.2  
*** 

1.06 
 

1.3  
*** 

Grösse 
(VZA) 

0.67 
 

0.59  
** 

1.01 
 

0.6 
 

0.78 
 

1.22 
 

0.85 
 

0.65 
 

0.82 
 

VV und 
EHS 

1.65  
** 

1.8  
*** 

1.43  
* 

2.39  
*** 

2.01  
*** 

2.05  
*** 

2.23  
*** 

3.29  
*** 

2.35 
*** 

AmZV  2.51  
*** 

1.6  
* 

1.37 
 

1.42 
 

2  
*** 

2.24  
*** 

2.12  
** 

1.72 
 

2.76 
*** 

Dienstleis-
tung 

1.11 
 

1.19 
 

1.16 
 

0.85 
 

1.38  
* 

0.89 
 

0.85 
 

0.7 
 

1.02 
 

Umwelt-
thema 

1.37 
 

1.61  
*** 

1.8  
*** 

1.79  
*** 

1.84  
*** 

1.22 
 

2.04  
*** 

1.85  
*** 

1.67 
*** 

Wahlfrei-
heit 

0.41  
*** 

0.5  
*** 

0.32  
*** 

0.32  
*** 

0.46  
*** 

0.44  
*** 

0.33  
*** 

0.56  
** 

0.55 
*** 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

4.6.10 Zusammenfassung zur Umsetzung reduktionsmindernder 

Massnahmen in den Unternehmen 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im Wesentlichen drei 
Massnahmenkategorien besonders häufig umgesetzt wurden (Energieträ-
gerwahl, Heizung und Prozesswärme). Mit zeitlichem Fortschritt seit Einfüh-
rung der Abgabe wurden häufiger und vielfältiger Massnahmen umgesetzt. 
Auch die Vorgehensweise wurde intensiviert: Statt Instandsetzungen wurde 
eher ein Ersatz und oder eine umfassende Erneuerung getätigt, es wurden 
deutlich mehr Nachrüstungen vorgenommen sowie betriebliche und organi-
satorische Massnahmen umgesetzt. Beide Feststellungen lassen darauf 
schliessen, dass nach einer Anlaufphase die CO2-Abgabe für die Unterneh-
men eine zunehmende Relevanz erhalten hat, sei es auf direkte oder indi-
rekte Weise (über das Instrument der VV). Häufig angeführt wurde, dass 
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für den Entscheid zur Umsetzung von Massnahmen die Reduktion der Ener-
giekosten und CO2-Emissionen ausschlaggebend waren, oft auch im Zu-
sammenhang mit Umsetzungs- und Image-Faktoren. Die zurückverteilten 
Geldmittel aus der CO2-Abgabe wurden durch die Unternehmen unter-
schiedlich eingesetzt, aber in der Kategorie der „VV und EHS2013-2015“ mehr-
heitlich für Massnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen.  
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5 Entscheidanalyse zum Abschluss von Zielverein-

barungen oder Verminderungsverpflichtung 

5.1 Methodisches Vorgehen 

5.1.1 Entscheidungsmodelle und Hypothese 

In diesem Kapitel wird der 1. Grundsatzentscheid des Unternehmens ge-
mäss Entscheidungsmodell (siehe Kapitel 2.3) untersucht. Die Fragestellung 
dazu lautet, welche Einflussfaktoren die Wahrscheinlichkeit für den Ent-
scheid zur Befreiung von der CO2-Abgabe durch eine Verminderungsver-
pflichtung (VV) und/oder den Abschluss einer freiwilligen Zielvereinbarung 
(fZV) beeinflussen. Die Modellierung erfolgt mittels Discrete Choice Ansatz 
und der vor der Umfrage bestehenden (z. B. zu Branchenzugehörigkeit und 
Unternehmensgrösse) sowie mittels der Direktbefragung neu gewonnenen 
Datengrundlage.  

Bei der Modellierung des Grundsatzentscheides werden nachfolgende Vari-
anten unterschieden, um damit eine unterschiedliche Hierarchisierung bei 
den Entscheidungen oder Entscheidungsabläufen bei den Unternehmen zu 
berücksichtigen:  

 Variante 1: Der Entscheid zur Mitgliedschaft bei der EnAW (d. h. für den 
Abschluss einer fZV) für den Zeitraum vor der Einführung der CO2-
Abgabe (Jahre 2004-2007) 

 Variante 2a: Der 1. Grundsatzentscheid gemäss Entscheidungsmodell 
zur Befreiung von der CO2-Abgabe in der ersten Verpflichtungsperiode 
(2008-2012), inkl. Einbezug der EnAW-Mitgliedschaft vor 2008 als er-
klärende Variable. 

 Variante 2b: Der 1. Grundsatzentscheid gemäss Entscheidungsmodell 
zur Verminderung der CO2-Emissionen durch fossile Energieträger mit-
hilfe einer fZV oder einer VV in der ersten Verpflichtungsperiode (2008-
2012). Damit wird untersucht, was den Entscheid zum Abschluss einer 
fZV oder einer VV im Vergleich zur Abgabezahlung ohne fZV beeinflusst. 

Die allen drei Modellen zugrunde liegende Hypothese lautet wie folgt: Der 
Entscheid zum Abschluss einer fZV und/oder VV ist zum einen abhängig von 
der Grösse und der Branchenzugehörigkeit und zum anderen von der Hand-
lungsfähigkeit des Unternehmens im Bereich des Verbrauchs fossiler Ener-
gien, insbesondere bei der Wärmeenergiebereitstellung, wie auch vom Um-
stand, ob diese Energie aus fossilen Energieträgern gewonnen wird oder 
nicht. Grössere Unternehmen in energieintensiven Branchen, welche eigen-
verantwortlich für die Wärmeenergiebeschaffung sind, bevorzugen gemäss 
zu testender Hypothese eine Befreiung von der CO2-Abgabe gegenüber der 
Bezahlung der Abgabe (ggf. mit Abschluss einer fZV).  

Im Folgenden werden bzgl. der oben genannten Einflussfaktoren konkrete 
Hypothesen formuliert und die Umsetzung bei der ökonometrischen Model-
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lierung (Codierung/Definition der unabhängigen Variablen) wird näher be-
schrieben: 

 „Branche“: Hypothese: Es wird erwartet, dass energie- und/oder CO2-
intensivere Branchen eher eine fZV oder VV abschliessen, weil für diese 
die CO2-Abgabe relativ zur Wertschöpfung höhere Kosten verursacht. 
Umsetzung im ökonometrischen Modell: Zuordnung des Unternehmens 
in verschiedene Branchengruppen des Industrie- beziehungsweise des 
Dienstleistungssektors anhand der NOGA-Klassifizierung. Hierbei wird 
die Branchengruppendefinition der Publikation „Energieverbrauch in der 
Industrie und im Dienstleistungssektor. Resultate 2013“ (BFE, 2014) 
entnommen. Es erfolgt eine Zusammenfassung der Branchen 16-18 mit 
19, da in ersteren zu wenige Beobachtungen vorhanden sind. 

 „Unternehmensgrösse“: Grössere Unternehmen, gemessen als Voll-
zeitäquivalente, haben höhere Energiekosten, wodurch sich die Kosten 
des Abschlusses einer fZV oder VV spezifisch verringern. Aufgrund von 
Skaleneffekten ist zudem zu erwarten, dass die Kosten von zu tätigen-
den Massnahmen für grössere Unternehmen eher tragbar sind. Grosse 
Unternehmen verfügen zudem eher über Energiebeauftragte und/oder 
auf energieverbrauchende Anlagen spezialisiertes Personal. Hypothese: 
Grössere Unternehmen lassen sich mit grösserer Wahrscheinlichkeit be-
freien und/oder schliessen eher eine ZV ab. Umsetzung im Modell: Un-
terteilung der Unternehmen nach Grössenklasse (vgl. Tabelle 5). 

 „Handlungsfähigkeit Wärmeenergie“: Die Handlungsfähigkeit be-
züglich der Wärmeenergie ist wichtig im Hinblick auf Umsetzungen von 
Massnahmen. Hypothese: Bei eingeschränkter Handlungsfähigkeit ist 
davon auszugehen, dass ein Abschluss einer fZV oder VV für die Unter-
nehmen weniger gut umzusetzen ist. Umsetzung im Modell: Es wird 
zwischen den folgenden Möglichkeiten unterschieden:  

o „Intern“: Selbstständiger Betrieb der Energieanlagen (bei unter-
nehmenseigenen Gebäuden) oder selbstständiger Einkauf der 
Wärmeenergie direkt beim Lieferanten, was einer grossen Hand-
lungsfähigkeit entspricht. 

o „Dritte“: Der Betrieb der Energieanlage durch Dritte, z. B. mittels 
Contracting, entspricht einer etwas erschwerten Handlungsfähig-
keit. 

o „Heizkostenabrechnung“: Mietsituation mit pauschaler oder evtl. 
verbrauchsabhängiger Heizkostenabrechnung. Die Handlungsfähig-
keit, als eingemietetes Unternehmen Wärmeverbrauch und CO2-
Emissionen zu sparen, ist hier sehr tief bis gar unmöglich. 

 Branchen- und mitarbeiterabhängig generierte „CO2-Emissionen“: 
Hypothese: je höher die CO2-Emissionen sind, desto ansprechender er-
scheint eine Befreiung und/oder der Abschluss einer fZV. Umsetzung im 
Modell: Kennwerte, die aus der Publikation „Energieverbrauch in der In-
dustrie und im Dienstleistungssektor. Resultate 2013“ (BFE, 2014) ge-
bildet werden, stellen ein grobes Proxy für die erwähnten Kosten dar.  
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 „Fossile Energieträger“: Unternehmen mit ausschliesslich nicht-
fossilen Energieträgern sind nicht von der CO2-Abgabe betroffen. Hypo-
these: Solche Unternehmen entscheiden sich eher nicht für eine VV und 
mutmasslich weniger wahrscheinlich für eine freiwillige ZV. Umsetzung 
im Modell: Der Nichtgebrauch- bzw. Gebrauch von fossilen Energieträ-
gern ist codiert als 0 oder 1. 

 „Stellenwert des Themas Umwelt“: Hypothese: Je höher der Stel-
lenwert des Themas Umwelt im Unternehmen, desto eher beschäftigt es 
sich mit Umweltthemen und damit mutmasslich auch mit Emissionsre-
duktionsmöglichkeiten und entscheidet sich entsprechend eher für den 
Abschluss einer fZV oder VV, weil dafür erforderliche Massnahmen oh-
nehin kongruent mit ihren Zielsetzungen sind. Umsetzung im Modell: 
Eine Variable beschreibt, ob das Unternehmen laut eigenen Angaben ei-
ne Umweltstrategie besitzt oder Mitglied einer Umweltorganisation ist 
(codiert als 1), oder aber keines der beiden (codiert als 0).  

 „Beitritt EnAW vor 2008“: Für die Variante 2a des ersten Grundsatz-
entscheids wird zusätzlich folgende Hypothese formuliert: eine allfällige 
EnAW-Mitgliedschaft vor 2008 macht den Abschluss einer VV wahr-
scheinlicher, da eine fZV bei der EnAW mit relativ geringem Zusatzauf-
wand in eine VV der ersten Verpflichtungsperiode überführt werden 
konnte. Umsetzung im Modell: binäre Variable mit dem Wert 1, falls das 
Unternehmen schon vor 2008 Mitglied der EnAW war, und mit dem 
Wert 0, falls nicht.  

5.1.2 Ökonometrischer Ansatz 

Um die aufgestellten Hypothesen zu testen, wird ein Discrete Choice Ansatz 
verwendet. Dieser wird ökonometrisch mittels einer binären logistischen 
Regression umgesetzt. Beim binären logistischen Ansatz wird die Wahr-
scheinlichkeit P für einen positiven Entscheid (unabhängige Variable erhält 
den Wert 1, in diesem Fall die Befreiung oder für den Abschluss einer fZV) 
berechnet durch: 

P=1/(1+exp(-y)) 

wobei für y gilt: 

y= a1*x1 + a2*x2 + .... + an*xn + const. 

x1 bis xn sind exogene Einflussfaktoren, die einen mutmasslichen Einfluss 
auf die Entscheidung haben.  

Der Output des logistischen Modells (siehe Tabelle 15 bis Tabelle 14) ist wie 
folgt aufgebaut:  

1. Spalte: Die erste Spalte enthält die erklärenden Variablen. Falls diese 
faktorieller Art sind, werden die verschiedenen Ausprägungen angege-
ben. 
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2. Spalte: „Odds Ratio“ gibt das Verhältnis von Chancen21 (Odds) an. Die 
ausgewiesenen „Odds Ratios“ 22 zeigen für die faktoriellen Variablen 
jeweils die Chance relativ zur jeweiligen Basiskategorie23 auf. Zudem 
sind die Schwellenwerte, welche durch die Signifikanzwerte in der 
Spalte 4 unterschritten werden, in Form von einem bis drei Sternen 
(*) angegeben. Hierbei kommt folgende Konvention zur Anwendung: 

* bedeutet 0,05 < p ≤ 0,1 knapp signifikant 

** bedeutet 0,01 < p ≤ 0,05 signifikant 

*** bedeutet p ≤ 0,01 hoch signifikant 

3. Spalte: Standardfehler der Odds Ratio. 

4. Spalte: weist den dazugehörigen Signifikanzwert auf.  

5.2 Resultate der ökonometrischen Discrete Choice Analyse 

Nachfolgend werden die Resultate der ökonometrischen Discrete Choice 
Analyse zum 1. Grundsatzentscheid gemäss Entscheidungsmodell sowie 
zwei Varianten zum Entscheid zum Beitritt zur EnAW vor 2008 im Hinblick 
auf die CO2-Abgabe aufgezeigt und diskutiert. 

5.2.1 Entscheidung zum Beitritt zur EnAW vor 2008 (Variante 1) 

Dieses logistische Regressionsmodel betrachtet den Entscheid zum Beitritt 
zur EnAW (d. h. zum Abschluss einer fZV) vor 2008 (also vor der 1. Ver-
pflichtungsperiode).  

Der Brancheneinfluss insgesamt ist knapp statistisch signifikant, wobei sich 
aber keine eindeutige Unterscheidung zwischen Dienstleistungssektor und 
Industrie feststellen lässt. Einzig sechs Branchen sind vor 2008 signifikant 
weniger wahrscheinlich der EnAW beigetreten als die Referenzbranche 
„Nahrungsmittel“ (siehe Tabelle 14). Bezüglich der Unternehmensgrösse 
lässt sich festhalten, dass die grössten Unternehmen mit mehr als 100 VZÄ 
am wahrscheinlichsten der EnAW vor 2008 beigetreten sind (etwa 5 Mal 
häufiger als die Basiskategorie (1-5 VZÄ)), sowie auch mittlere Unterneh-

                                                 

21  Chancen und Wahrscheinlichkeit sind nicht zu verwechseln. Chance C und Wahrscheinlichkeit P 
hängen wie folgt zusammen: Chance C=P/(1-P). Beispiel: Für die Wahrscheinlichkeit 
P=50 %=0.5 beträgt die Chance C=50:50=1, d. h. C≠ 0.5). 

22  Da die Odds Ratio ein Verhältnis beschreibt, bedeutet „kein Unterschied“ eine Odds Ratio von 1. 
Ein Wert grösser als 1 beschreibt eine verhältnismässig höhere Wahrscheinlichkeit, und vice 
versa. 

23  Bei faktoriellen Variablen, also bei Variablen mit verschiedenen Kategorien, wird eine der Kate-
gorien als Basiskategorie definiert. Welche gewählt wird, ist aus statistisch-mathematischer 
Sicht ohne Belang. Aus praktischen Gründen wird eine Kategorie als Basis gewählt, welche eine 
gute inhaltliche Interpretation ermöglicht (z. B. für Vergleichsaussagen) und wenn möglich ei-
nen Anteil von typischerweise mehr als 5 % bis 10 % aufweist.  
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men (20-99 VZÄ) signifikant bis 2.5 Mal so wahrscheinlich wie die Refe-
renzgrösse „1-5 VZÄ“ der EnAW beigetreten sind. 

Tabelle 14:  Entscheid zum Beitritt zur EnAW vor 2008 (codiert als 1, sonst 0) 
mit einem logistischen Regressionsmodell für Unternehmen mit 
exogenen Variablen. N=1048; LR chi2(23)= 145.59; Prob > 
chi2=0.00; Pseudo R2=0.15, Log likelihood=-421.77 

 Odds
Ratio 

Standardfehler Signifikanz 

Branche (Basis: Nahrungsmittel)        

2 Textil/Leder  1.28 0.69 0.65 

3 Papier/Druck  0.44 0.22 0.11 

4 Chemie/Pharma  0.46* 0.19 0.06 

5 Zement/Beton  1.76 2.81 0.72 

6 Andere NE‐Mineralien  0.25** 0.17 0.04 

7 Metall/Eisen  0.68 0.52 0.62 

8 NE‐Metall  0.23* 0.19 0.08 

9 Metall/Geräte  0.32*** 0.13 0.00 

10 Maschinen  0.48 0.24 0.14 

11 Andere Industrien  0.45* 0.19 0.06 

12 Bau  0.54 0.31 0.28 

13 Handel  0.78 0.30 0.52 

14 Gastgewerbe  0.50* 0.21 0.10 

15 Kredit/Versicherungen  1.92 1.03 0.22 

16‐19 Verwaltung, Unterricht, Gesund‐

heits‐/Sozialwesen und Andere DL 

0.58* 0.19 0.09 

Grössenklasse (Basis: 1‐5 VZÄ)    

6‐19 VZÄ  2.18 1.34 0.21 

20‐99 VZÄ  2.67* 1.51 0.08 

>100 VZÄ  5.35*** 2.99 0.00 

Stellenwert Umweltthema im Unter‐

nehmen 

1.40* 0.25 0.06 

CO2‐Emissionen  1.00004** 0.00002 0.03 

Wärmeenergie (Basis: intern)    

Dritte  1.26 0.39 0.46 

Heizkostenabrechnung  0.46*** 0.13 0.01 

Fossile Energieträger  1.86** 0.53 0.03 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 

Auch der hohe Stellenwert des Umweltthemas im Unternehmen und der 
Gebrauch von fossilen Energieträgern sind signifikant (grösser als 1), was 
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für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit gegenüber der jeweiligen Basiskatego-
rie (kein hoher Stellenwert des Umweltthemas resp. ohne fossile Energie-
träger) spricht. 

Das Modell weist zudem darauf hin, dass Unternehmen mit höheren CO2-
Emissionen und die, die selbst zuständig für die Wärmeenergiebeschaffung 
sind, signifikant wahrscheinlicher der EnAW schon vor 2008 beigetreten sind. 

Die Ergebnisse einer leicht unterschiedlichen Modellspezifikation sind im An-
hang E aufgeführt und erläutert.  

5.2.2 Entscheidung Befreiung vs. Abgabe zahlend (Variante 2a) 

Tabelle 15 enthält die Ergebnisse der ökonometrischen Discrete Choice 
Analyse zum 1. Grundsatzentscheid der Unternehmen, d. h. der Entscheid 
der Befreiung von der CO2-Abgabe in der 1. Verpflichtungsperiode 2008-
2012 (Verminderungsverpflichtung mit dem BAFU, codiert als 1). 

Die Angabe „Prob>chi2“, welche den Wert 0.00 annimmt, beurteilt das Mo-
dell als Ganzes als statistisch hoch signifikant. 

Die Ergebnisse der mit STATA durchgeführten statistischen Analyse zeigen, 
dass die Faktorvariable Branchenunterscheidung insgesamt einen statistisch 
hoch signifikanten Einfluss auf die Befreiung vs. Abgabe zahlend hat, wäh-
rend zwischen den Branchen nicht immer signifikante Unterschiede relativ 
zur gewählten Basis der Branche 1 (Lebensmittelherstellung) sichtbar sind.  

 Innerhalb des Industriesektors (Branchen 1-12) sind die Branchen 
Chemie/Pharma, Metall/Geräte, Maschinen und Bau signifikant ver-
schieden von der Basiskategorie Lebensmittelherstellung. Dabei ist die 
Wahrscheinlichkeit einer Befreiung geringer als für die Basisbranche 
(und die übrigen Industriebranchen, welche sich nicht statistisch signifi-
kant von der Lebensmittelherstellungsbranche unterscheiden). Um die-
se Ergebnisse zu erklären, wird auf die Energieintensität dieser Branche 
pro Mitarbeiter und die Branchen- und mitarbeiterspezifische CO2-
Emissionen) verwiesen. Abgesehen von der Branche Chemie/Pharma 
(für die keine Erklärung gefunden wurde), weisen die genannten Bran-
chen eine vergleichsweise tiefe CO2-Intensität für den Industriesektor 
auf. Die Branche 5 (Zement) weist zu wenige teilnehmende Unter-
nehmen für eine Auswertung auf.  

 Des Weiteren unterscheidet sich auch der gesamte Dienstleistungssek-
tor (Branchen 12-19) signifikant von der Basis. Daraus lässt sich 
schliessen, dass sich tendenziell eher industrielle Unternehmen befreien 
lassen als jene des Dienstleistungssektors, da für diese die Wahrschein-
lichkeit einer Befreiung geringer ist als für die Basisbranche, zum Teil 
sogar sehr deutlich (da die Odds Ratio viel kleiner ist als 1). Beispiels-
weise ist das relative Chancenverhältnis von „Kredit/Versicherungen“ 
gegenüber der Basis „Nahrungsmittel“ nur 0.1, d. h., die relative Chance 
auf Befreiung ist bei „Kredit/Versicherungen“ um 10 Mal geringer. Die-
ses Ergebnis lässt sich namentlich durch den Umstand erklären, dass es 
für Unternehmen des DL-Sektors wirtschaftlich zwischen 2008 und 2012 
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attraktiver war, die Abgabe zu bezahlen und die Rückverteilung zu er-
halten. Teilweise wird das Ergebnis zudem dadurch erklärt, dass sich 
Dienstleistungsunternehmen seit 2013 nicht mehr befreien lassen kön-
nen. 

Tabelle 15:  Variante 2a, 1. Grundsatzentscheid Befreiung (2008-2012) (Codie-
rung: befreit=1, Abgabe zahlend=0) mit logistischem Regressions-
modell N=1082; LR chi2(23)=269.39; Prob > chi2=0.00; Pseudo 
R2=0.32, Log likelihood=-285.91 

 
 

Odds
Ratio (*) 

Standard‐
fehler 

Signifikanz 

Branche (Basiskategorie: Nahrungsmittel)    

2 Textil/Leder  0.70 0.42 0.55 

3 Papier/Druck  0.63 0.32 0.36 

4 Chemie/Pharma  0.48* 0.21 0.09 

5 Zement/Beton  (empty)   

6 Andere NE‐Mineralien  1.29 0.66 0.61 

7 Metall/Eisen  1.09 0.90 0.92 

8 NE‐Metall  0.36 0.28 0.19 

9 Metall/Geräte  0.11*** 0.06 0.00 

10 Maschinen  0.1*** 0.07 0.00 

11 Andere Industrien  0.54 0.23 0.15 

12 Bau  0.18** 0.13 0.02 

13 Handel  0.13*** 0.07 0.00 

14 Gastgewerbe  0.06*** 0.04 0.00 

15 Kredit/Versicherungen  0.1** 0.07 0.00 

16‐19 Verwaltung, Unterricht, Gesund‐
heits‐/Sozialwesen und Andere DL 

0.11*** 0.05 0.00 

Grössenklasse (Basiskategorie: 1‐5 VZÄ)    

6‐19 VZÄ  1.54 1.05 0.53 

20‐99 VZÄ  0.86 0.54 0.81 

>100 VZÄ  0.98 0.62 0.98 

Stellenwert Umweltthema im Unternehmen 2.08*** 0.47 0.00 

CO2‐Emissionen  1.000003 0.00003 0.87 

Wärmeenergie (Basis: intern)    

Dritte  0.61 0.29 0.30 

Heizkostenabrechnung  0.59 0.22 0.16 

Fossile Energieträger  4.26*** 1.85 0.00 

Beitritt EnAW vor 2008  9.46*** 2.31 0.00 

(*) Die „Odds Ratio“ gibt das Verhältnis von Chancen (Odds) an. Chance C und Wahrschein‐
lichkeit P hängen wie folgt zusammen: Chance C=P/(1‐P). Beispiel: Beträgt die Wahr‐
scheinlichkeit P für ein bestimmtes Ereignis 50 %, beträgt die Chance, dass es eintritt, 
50 %:50 %= 1 (dies im Vergleich zu allen anderen Möglichkeiten, welche eine Wahr‐
scheinlichkeit von P‐1 haben). 

Quelle: Umfrageantworten, Berechnungen TEP Energy 
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Die Variable „Grössenklasse“ ist in diesem Modell nicht signifikant verschie-
den von 1, das heisst, dass sich die Chance für eine Befreiung nicht zwi-
schen den Grössenklassen unterscheidet. 

Beim Einflussfaktor „Umweltorientierung“ ist eine hohe statistische Signifi-
kanz festzustellen. Firmen, die angaben, über eine Umweltstrategie zu ver-
fügen oder Mitglieder einer Umweltorganisation sind, haben eine doppelt so 
hohe Chance, dass sie befreit sind wie die Referenzkategorie „Keines der 
beiden“ (wenn alle anderen Faktoren gleich sind). 

Die berechneten, branchenspezifischen CO2-Emissionen weisen keine statis-
tische Signifikanz auf. Die vermutete Einfluss der CO2-Intensität bzw. der 
CO2-Höhe scheint besser durch die Variable der Branchenzugehörigkeit ab-
gebildet zu werden. Zudem ist hier jedoch zu berücksichtigen, dass die 
nach Branchen und Mitarbeiterzahl berechneten CO2-Werte Schätzungen 
darstellen und daher von der Realität abweichen können (vgl. Anhang D, 
Tabelle 21).  

Hat ein Unternehmen mehr Handlungsmöglichkeiten in der Wärmeenergie-
beschaffung, also keine pauschale oder verbrauchsabhängige Heizkostenab-
rechnung, lässt es sich tendenziell eher befreien. Dieser Effekt ist hier aber 
nicht statistisch signifikant. 

Des Weiteren nehmen Unternehmen mit fossilen Energieträgern die Befrei-
ung mit 4-fach höherer Wahrscheinlichkeit vor. Bei Unternehmen, welche 
schon vor 2008 der EnAW beigetreten sind, ist diese um knapp 9.5-fach er-
höht, da bereits früh kommuniziert wurde, dass Unternehmen mit einer ZV 
sich bei Einführung von der CO2-Abgabe befreien können. 

5.2.3 Entscheidung Befreiung (VV) oder Abschluss einer fZV (AmZV) vs. 

AoZV (Variante 2b) 

Der 1. Grundsatzentscheid kann alternativ zum vorangehenden Ansatz auch 
als Entscheidung betrachtet werden, in der ersten Verpflichtungsperiode 
entweder eine Zielvereinbarung oder Verminderungsverpflichtung abzu-
schliessen, dies gegenüber einer Abgabebezahlung ohne Zielvereinbarung.  

Wie beim Entscheid „Abgabe zahlen“ versus „Befreiung mit Verpflichtung“ 
sind auch beim Entscheid „VV oder fZV“ versus „AoZV“ die Odds Ratios21,22 
der Variable „Branche“ insgesamt und die „Umweltorientierung“ statistisch 
signifikant von 1 verschieden.  

Bezüglich der einzelnen Branchen ergeben sich jedoch Unterschiede. Bei-
spielsweise unterscheiden sich die Branchen „Bau“, „Handel“, „Kredit/Ver-
sicherungen“ nicht mehr signifikant von der Referenzbranche, es werden 
also hier gleich wahrscheinlich fZVs oder VVs abgeschlossen. Dagegen 
schliesst ein Unternehmen der Branche „NE-Metall“ signifikant weniger 
wahrscheinlich eine VV oder fZV ab.  

Die Variablen Grössenklasse, CO2-Emissionen und der Gebrauch von fossi-
len Energieträgern sind statistisch signifikant. Die Hypothesen, dass die 
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kleinsten Unternehmen (bis 5 VZÄ) sowie Unternehmen ohne fossile Ener-
gieträger oder zumindest mit tiefen CO2-Emissionen mit höherer Wahr-
scheinlichkeit keine fZV oder VV abgeschlossen haben, können somit bestä-
tigt werden.24 Ebenso gehen Unternehmen, welche geringe Handlungsmög-
lichkeiten in der Wärmeenergiebeschaffung haben (eingemietet mit einer 
Heizkostenabrechnung), weniger wahrscheinlich eine VV oder fZV ein. 

Interessant ist der zum vorangehenden Modell zum Entscheid (Abgabezah-
lung oder Verminderungsverpflichtung) in Bezug auf die Unternehmens-
grösse. Die Grösse spielt für die Befreiung eine untergeordnete Rolle, wird 
aber relevant, wenn es generell um den Abschluss einer ZV geht (fZV oder 
VV).  

                                                 

24  Hinweis: bei der Variable CO2-Emissionen handelt es sich nicht wie bei den anderen Variablen 
um eine binäre Variable (Dummy), sondern um eine kontinuierliche Variable (CO2-Emissionen 
in t CO2), was bei der Interpretation zu berücksichtigen ist.  
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Tabelle 16:  Logistisches Regressionsmodell zum Grundsatzentscheid fZV oder 
VV2008-2012 (codiert als 1) vs. AoZV (codiert als 0). N=1082; LR 
chi2(23)= 158.33; Prob > chi2=0.00; Pseudo R2=0.13, Log like-
lihood=-533.109 

 Odds
Ratio 

Standard‐
fehler 

Signifikanz 

Branche (Basiskategorie: Nahrungsmittel)    

2 Textil/Leder  0.57 0.29 0.26 

3 Papier/Druck  0.56 0.24 0.17 

4 Chemie/Pharma  0.27*** 0.11 0.00 

5 Zement/Beton  (empty)  

6 Andere NE‐Mineralien  0.63 0.30 0.34 

7 Metall/Eisen  0.50 0.38 0.36 

8 NE‐Metall  0.25** 0.16 0.03 

9 Metall/Geräte  0.27*** 0.09 0.00 

10 Maschinen  0.37** 0.17 0.03 

11 Andere Industrien  0.48** 0.17 0.04 

12 Bau  0.71 0.32 0.44 

13 Handel  0.66 0.23 0.25 

14 Gastgewerbe  0.25*** 0.10 0.00 

15 Kredit/Versicherungen  1.83 0.92 0.23 

16‐19 Verwaltung, Unterricht, Gesundheits‐

/Sozialwesen und Andere DL 

0.44*** 0.13 0.01 

Grössenklasse (Basiskategorie: 1‐5 VZÄ)    

6‐19 VZÄ  2.71** 1.20 0.02 

20‐99 VZÄ  2.99*** 1.25 0.01 

>100 VZÄ  3.39*** 1.42 0.00 

 Stellenwert Umweltthema im Unternehmen 1.93*** 0.31 0.00 

CO2‐Emissionen  1.00001*** 0.0003  0.00 

Wärmeenergie (Basiskategorie: intern)    

Dritte  1.03 0.30 0.93 

Heizkostenabrechnung  0.52** 0.12 0.00 

Fossile Energieträger  1.50* 0.34 0.07 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 
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Anhang A: Zuordnung Branchengruppen und NOGA-Codes 

Tabelle 17:  Branchendefinitionen gemäss BFS 2013 (Methodenbericht der Ener-
gieverbrauchserhebung von BFS und BFE).  

Bran-
chen-
code 

Unter-
ter-
bran-
che 

Branchen-
beschreibung 

Zusatz 

  Industriesektor  
1 1 Nahrungsmittel  
2 1 Textil/Leder Spinnerei, Weberei, Teppiche, Textilien 
 2  Kleider, Schuhe 
3 1 Papier/Druck Holz- u. Zellstoff, Papier, Karton, Pappe 
 2  Produkte aus Papier u. Karton 
 3  Druckerei 
4 1 Chemie, Pharma  
5 1 Zement/Beton  
6 1 Andere NE-Mineralien  
7 1 Metall/Eisen  
8 1 NE-Metall  
9 1 Metall/Geräte Produkte aus Metall 
 2  Computer, Büromaschinen 
 3  elektrische Motoren und Installations-

materialien u. ä. 
 4  Lampen, Batterien, Kabel 
 5  elektrische Geräte inkl. Unterhaltung, 

Messinstrumente u. ä. 
10 1 Maschinen  
11 1 Andere Industrien  
 2  Rohstoffe (Kies, Salz, …) 
 3  Holzprodukte (ohne Möbel) 
 4  Produkte aus Kunststoffen 

12 1 Bau  
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Tabelle 17: Branchendefinition gemäss BFS 2013 (Fortsetzung) 

Bran-
chen-
code 

Unter-
ter-
bran-
che 

Branchen-
beschreibung 

Zusatz 

  Dienstleistungssektor 
13 1 Handel Autogaragen, Tankstellen, Handel Er-

satzteile 
 2  Grosshandel, Handelsvermittlung 
 3  Detailhandel 

14 1 Gastgewerbe Hotels, Gasthöfe, Pensionen 
 2  Restaurants, Bars, Ferienunterkünfte, 

Campingplätze 
 3  Catering 

15 1 Kredit/Versicherungen  
16 1 Verwaltung  
17 1 Unterricht Kindergärten, Primarschulen 
 2  Sekundar- und Berufsschulen 
 3  Hochschulen 
 4  Sport- u. Kulturunterricht, Fahr- u. 

Flugschulen 
18 1 Gesundheits-

/Sozialwesen 
Arztpraxen, Kinder- u. Altenbetreuung, 
Veterinärwesen 

 2  Krankenhäuser, Heime 
19 1 Andere DL Lagerei, Kommunikation (Post, Tele-

kom) 
 2   
 3   

21 1 Transport Personenbeförderung im Eisenbahn-
fernverkehr, in der Binnenschifffahrt, 
mittels Zahnrad-, Seilbahnen und Ski-
liften, Güterbeförderung im Strassen-
verkehr, im Eisenbahnverkehr; Trans-
port in Rohrfernleitungen; 

  Landwirtschaft  
20 1  Anbau von Gemüse, Melonen, Wurzeln, 

Knollen; sonstigen einjährigen Pflanzen 
Quelle: Energieverbrauchserhebung BFE, ergänzt TEP Energy 
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Tabelle 18:  Zuordnung Branchengruppen gemäss BFS (2013) zu den NOGA-
Branchen 

Grup-
pe 

Branche UG Bemerkung NOGA 2008 Un-
terbranchen 
In&DL Erh. BFE 

1 Nahrungsmittel 1 Herstellung von Nahrungs- 
und Futtermitteln, Geträn-
keherstellung, Tabakverarbei-
tung 

10,  11,  12 

2 Textil/Leder 1 Herstellung von Textilien, 
Strumpfwaren, sonstiger Be-
kleidung aus gewirktem und 
gestricktem Stoff, Leder und 
Lederfaserstoff, Zurichtung 
und Färben von Fellen 

13, 14.31, 14.39, 
15.11 

  2 Herstellung von Lederbeklei-
dung, von Arbeits- und Be-
rufsbekleidung, von sonstiger 
Oberbekleidung, von Wäsche 
und von sonstiger Bekleidung 
und Bekleidungszubehör a. n. 
g., von Pelzwaren; Lederver-
arbeitung (ohne Herstellung 
von Lederbekleidung), Her-
stellung von Schuhen 

14.11, 14.12, 14.13, 
14.14, 14.19, 14.20, 
15.12, 15.20 

3 Papier/Druck 1 Herstellung von Holz- u. Zell-
stoff und Papier, Karton, Pap-
pe 

17.11, 17.12 

  2 Produkte aus Papier u. Karton 17.21, 17.22, 17.23, 
17.24, 17.29 

  3 Herstellung von Druckerzeug-
nissen, Vervielfältigung von 
bespielten Ton- Bild- und Da-
tenüberträgern  

18 

4 Chemie, Pharma 1 Herstellung von chemischen 
und pharmazeutischen Er-
zeugnissen 

20, 21 

5 Zement/Beton 1  23.32, 23.51, 23.52 

6 Andere NE-
Mineralien 

1  23 ohne 23.32, 
23.51, 23.52 

7 Metall/Eisen 1  24.10, 24.20, 24.31, 
24.32, 24.33, 24.34, 
24.51, 24.52 

8 NE-Metall 1  24.41, 24.42, 24.43, 
24.44, 24.45, 24.46, 
24.53, 24.54 

9 Metall/Geräte 1 Produkte aus Metall 25 ohne 25.40 

  2 Computer, Büromaschinen 26.20, 28.23 

  3 elektrische Motoren und In-
stallationsmaterialien u. ä. 

27.11, 27.12, 27.33, 
27.90, 29.31 

  4 Lampen, Batterien, Kabel 27.20, 27.31, 27.32, 
27.40 

  5 elektrische Geräte inkl. Un-
terhaltung, Messinstrumente 
u. ä. 

26 ohne 26.20 
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Grup-
pe 

Branche UG Bemerkung NOGA 2008 Un-
terbranchen 
In&DL Erh. BFE 

10 Maschinen 1  25.40, 27.51, 27.52, 
28 ohne 28.23,  
30.40 

11 Ander Industrien 1  7, 29 ohne 29.31,  
30 ohne 30.40, 31, 
32 

  2 Rohstoffe (Kies, Salz, …) 8, 9 

  3 Holzprodukte (ohne Möbel) 16 

  4 Produkte aus Kunststoffen 22 

12 Bau 1  41, 42, 43 

13 Handel 1 Autogaragen, Tankstellen, 
Handel Ersatzteile 

45, 47.3 

  2 Grosshandel, Handelsvermitt-
lung 

46 

  3 Detailhandel 47 ohne 47.30, 95 

14 Gastgewerbe 1 Hotels, Gasthöfe, Pensionen 55.1 

  2 Restaurants, Bars, Ferienun-
terkünfte, Campingplätze 

55.20,   55.30,   
55.90,   56.10,   
56.30 

  3 Catering 56.21,   56.29 

15 Kre-
dit/Versicherunge
n 

1  64, 65, 66 ohne 
66.29 

16 Verwaltung 1  66.29, 84 

17 Unterricht 1 Kindergärten, Primarschulen 85.10,   85.20 

  2 Sekundar- und Berufsschulen 85.31,   85.32 

  3 Hochschulen 85.41,   85.42 

  4 Sport- u. Kulturunterricht, 
Fahr- u. Flugschulen 

85.51, 85.52, 85.53, 
85.59 

18 Gesundheits-
/Sozialwesen 

1 Arztpraxen, Kinder- u. Alten-
betreuung, Veterinärwesen 

75,  86 ohne 86.10, 
88 

  2 Krankenhäuser, Heime 86.10,   87 

19 Andere DL 1 Lagerei, Kommunikation 
(Post, Telekom) 

52, 53, 61 

  2  33, 58, 62, 63 ohne 
63.91, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 77, 
78, 79, 80, 81.10, 
81.21, 81.22, 82, 
85.60 

  3  36, 37, 38, 39, 59, 
60, 63.91, 81.29, 
81.30, 90, 91, 92, 
93, 94, 96 

20 Landwirtschaft 1   1.13, 1.19, 1.28, 
1.30, 1.46 

21 Transport 1   49.10, 49.20, 49.31, 
49.39, 49.41, 49.50, 
50.30 

UG: Untergruppe 
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Anhang B: Stichprobenplanberechnung  

Tabelle 19:  Universum als Basis für die Stichprobenziehung: Anzahl Unternehmen pro 
Branche- und Unterbranche (gemäss Methodenbericht EVE, BFS 2013, siehe 
Tabelle 17) im Betriebs- und Unternehmensregister (BUR) 

Grössenklasse 
Branche Unterbranche 1+2 3 5 Total 

1 1 2605 443 111 3159 
2 1 421 68 12 501 

2 733 24 6 763 
3 1 10 6 6 22 

2 79 36 20 135 
3 1512 165 25 1702 

4 1 493 174 103 770 
5 1 12 10 4 26 
6 1 729 128 29 886 
7 1 58 33 19 110 
8 1 82 23 15 120 
9 1 4907 699 111 5717 

2 64 11 5 80 
3 352 85 40 477 
4 171 33 12 216 
5 1190 380 197 1767 

10 1 1310 472 184 1966 
11 1 2809 275 63 3147 

2 178 62 4 244 
3 4320 311 10 4641 
4 444 175 55 674 

12 1 28968 2616 291 31875 
13 1 11078 452 50 11580 

2 16248 1379 303 17930 
3 23984 711 175 24870 

14 1 2823 567 80 3470 
2 17475 509 41 18025 
3 800 34 16 850 

15 1 8364 665 173 9202 
16 1 1926 740 337 3003 
17 1 1441 787 140 2368 

2 407 258 83 748 
3 68 38 60 166 
4 4207 177 23 4407 

18 1 25264 769 158 26191 
2 864 1126 487 2477 

19 1 1511 215 93 1819 
2 72967 3219 668 76854 
3 28398 1226 166 29790 

20 1 - - - - 
21 1 - - - - 

Total 269272 19101 4375 292748 
Quelle: Bundesamt für Statistik (BUR), Darstellung TEP Energy 
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Anhang C: Leitfaden Pre-Test 

Allgemeiner Teil 

1. Was für ein System hat die Person für das Ausfüllen verwendet? 
Desktop, Notebook, Tablet, Mobile, MAC/WIN, Browser 

2. Konnte der Befragte den FB vollständig abschliessen? 
Haben Sie den FB vollständig ausgefüllt? 

Wenn (N): Bei welcher Frage und wieso haben Sie abgebrochen? 

3. Hatten Sie die nötigen Hintergrundinformationen, um die Fragen beantworten zu können? 
Welche Informationen fehlten? 

Wäre eine andere Person besser gewesen? Gibt es überhaupt eine Person im Unterneh-
men die den FB hätte besser beantworten können? 

4. Wie war Ihr Gesamteindruck des FB? 

5. Wie lange haben Sie für das Ausfüllen gebraucht? 
Wie schätzen Sie die Länge/Komplexität des FB ein? 

Wo haben Sie die meiste Zeit verbraucht? 

6. Hatten Sie den Eindruck, der FB hat einen inhaltlich schlüssigen Verlauf? 
Konnten Sie den roten Faden erkennen? Wirkten Teile des Fragebogens unstrukturiert? 

7. War Ihnen jederzeit während des Ausfüllens klar, was Sie tun sollen? Hatte das Anschrei-
ben/der FB ausreichend Hilfestellungen, Erklärungen und Anweisungen? 
Wenn (N): Wo waren Unklarheiten? Gibt es naheliegende Lösungen? 

8. Hatten Sie insgesamt den Eindruck, dass der FB die Situation Ihres Unternehmens gut 
berücksichtigt hat? 
Haben die Antwortmöglichkeiten Ihnen ausreichend Spielraum gelassen? Konnten Sie bei 
allen Fragen eine sinnvolle/zutreffende Antwort geben? 
Wenn (N): Welche? Was war unklar? 

9. Gab es Fragen, die Sie nicht oder nur schwer verstanden haben? 
Wenn (J): Welche? Was war unklar? 

Spezieller Teil 

1. Hatten Sie vor Beginn der ersten Frage den Eindruck, dass es sich um eine seriö-
se/offizielle Befragung handelt? 
Wahrnehmung des Anschreibens, der Einleitungsseite 

2. War Ihnen die Terminologie des CO2-Abgabe Regimes bereits bekannt? (Verminderungs-
verpflichtung, Zielvereinbarung, EHS, EnAW, fossile Brennstoffe usw.) 

Wenn (N): Gab es ausreichend Erklärungen dieser Terminologie um die Fragen zu verste-
hen? 

3. Frage Energieträger: War klar, dass die Spalten „kontinuierlich“ und „Perioden“ gegensei-
tig ausschliessend sind? 
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4. Konnten Sie die Frage zum „Ambitionslevel der Massnahmen“ (F-21-23, Seite 23) beant-
worten? 

5. Wie sind Sie mit den zeitlichen Dimensionen im Fragebogen zu Recht gekommen? 
a) Hatten Sie Schwierigkeiten zu verstehen, auf welche Jahre sich manche Fragen bezie-
hen? 
b) War es für Sie möglich, die abgefragten Zeiträume zu unterscheiden bzw. die Frage für 
diese Zeiträume zu beantworten? 
c) Fanden Sie die zeitliche Anordnung von „Gegenwart“ zu „Vergangenheit“ störend? 

6. Haben Sie die Möglichkeit zur Weiterleitung des Kapitels „Ereignisse“ genutzt? 
Wenn (J): Hat alles funktioniert? War die Option hilfreich? 

7. Konnten Sie den Datenteil ausfüllen? 
a) Wäre es hilfreich gewesen ihn weiter leiten zu können, wie bei den „Emissionsrelevan-
ten Ereignissen“? 
b) Wie hätten Sie den Teil ausgefüllt? (Excel, online, per Email, hochladen) 

8. Gab es Fragen/Antworten, die Sie nicht verstanden haben? 
Wie fanden Sie die Antwortmöglichkeiten, konnten Sie mit diesen die Fragen ausreichend 
beantworten? (spielte eine Rolle, Wichtig, Richtig usw.) 

9. Gibt es weitere Fragen die Revisionsbedarf haben oder die man streichen kann? 
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Anhang D: Branchen- und mitarbeiterspezifische CO2-Emissionen 

Branchen- und mitarbeiterspezifische CO2-Emissionen werden anhand der Anzahl Mitar-
beiter und der Branche eines Unternehmens, basierend auf der Erhebung zum Energie-
verbrauch in der Industrie und im Dienstleistungssektor des BFE (BFE 2014), berechnet 
(siehe Tabelle 21 und Abbildung 31). 

Tabelle 21: Berechnete branchen- und mitarbeiterspezifische CO2-Emissionen. 

Branche tCO2 Emissionen/Mitarbeiter 
1 10.5 
2 5.3 
3 17.4 
4 19.5 
5 700.7 
6 10.8 
7 28.4 
8 15.7 
9 2.0 
10 1.8 
11 2.1 
12 0.7 
13 1.8 
14 3.0 
15 0.9 
16 1.7 
17 4.7 
18 2.1 
19 1.6 
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Quelle: Bundesamt für Energie (BFE), Darstellung TEP Energy 

Abbildung 31: Darstellung der berechneten branchen- und mitarbeiterspezifischen CO2-
Emissionen, aufgeteilt in die einzelnen Branchen. Zur besseren Lesbarkeit, 
wird die Branche 5 (Zement/Beton) mit rund 700 t CO2-Emissionen / Mitar-
beiter nicht dargestellt. 

Tabelle 22: Unterteilung der befragten Unternehmen gemäss ihren berechneten, branchenspe-
zifischen CO2-Emissionen in kleine und grosse Emittenten. Aufgelistet sind die mitt-
leren Emissionsmengen pro Kategorie. 

Unternehmenskategorie 

Mittlere berechnete branchenspezifische CO2‐Emissionen [t] 

aufgeteilt nach den Unternehmenskategorien 

Kleiner Emittent  Grosser Emittent 

VV und EHS2013‐2015  76.8 t  5731.5 t 

AmZV2013‐2015  53.1 t  3970.4 t 

AoZV2013‐2015  51.0 t  1186.8 t 

Quelle: Unternehmensbefragung, Berechnungen TEP Energy 
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Anhang E: Weitergehende Dokumentation Discrete Choice Analyse 

Tabelle 23: Summary Statistics der betrachteten Variablen 

Einflussfaktoren 
Anzahl Beo-
bachtungen 

Mittelwert Standard-
abweichung 

Mini-
mum 

Maxi-
mum 

fZV oder VV (2008-2012) 1075 0.255 0.436 0 1 
VV (2008-2012) 1075 0.133 0.340 0 1 
Branche 1075 11.403 5.868 1 19 
Unternehmensgrösse 1075 3.518 1.423 1 5 
Ökologieorientierung 1075 0.365 0.482 0 1 
CO2-Emissionen 1075 1.570 5.778 0.00071 118.11 
Wärmeenergie 1075 1.703 1.215 1 4 
Fossile Energieträger 1075 0.657 0.475 0 1 
Beitritt EnAW vor 2008 1075 0.172 0.378 0 1 
 

Da die letzte erklärende Variable „Beitritt EnAW vor 2008“ als möglicherweise endogen 
eingeschätzt wird (siehe Tabelle 23), wird im Folgenden eine zweite Version des ersten 
logistischen Regressionsmodells aufgeführt, wobei der „Beitritt EnAW vor 2008“ wegge-
lassen wird (vgl. Tabelle 24). 

Das Resultat unterscheidet sich nur in wenigen Punkten von der Variante 2a. Nur in der 
Branche „Andere Industrien“ entscheiden sich Unternehmen signifikant weniger wahr-
scheinlich für eine Befreiung als in der Referenzbranche „Nahrungsmittel“, sowie lassen 
sich diejenigen Unternehmen mit einer Heizkostenabrechnung signifikant weniger wahr-
scheinlich befreien als Unternehmen, die sich selbst um die Angelegenheiten der Wärme-
energiebeschaffung kümmern.  

Daher kann die Variable „Beitritt EnAW vor 2008“ für die Discrete Choice Analyse in Be-
tracht gezogen werden.  
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Tabelle 24: Variante 2b, 1. Grundsatzentscheid Befreiung (2008-2012) ohne „EnAW Beitritt 
vor 2008“ mit logistischem Regressionsmodell (Codierung: befreit=1, Abgabe 
zahlend=0). N=1082; LR chi2(23)=178.53; Prob > chi2=0.00; Pseudo 
R2=0.21, Log likelihood=-331.34 

 Odds 
Ratio 

Standard-
fehler 

Signifikanz 

Branche (Basis: Nahrungsmittel)     

2 Textil/Leder 0.87 0.45 0.78 

3 Papier/Druck 0.47 0.22 0.11 

4 Chemie/Pharma 0.4** 0.16 0.02 

5 Zement/Beton (empty)    

6 Andere NE-Mineralien 0.84 0.41 0.72 

7 Metall/Eisen 0.93 0.69 0.93 

8 NE-Metall 0.26* 0.19 0.06 

9 Metall/Geräte 0.11*** 0.05 0.00 

10 Maschinen 0.11*** 0.07 0.00 

11 Andere Industrien 0.45** 0.17 0.04 

12 Bau 0.2** 0.13 0.02 

13 Handel 0.17*** 0.08 0.00 

14 Gastgewerbe 0.07*** 0.04 0.00 

15 Kredit/Versicherungen 0.24** 0.17 0.04 

16-19 Verwaltung, Unterricht, Gesundheits-
/Sozialwesen und Andere DL 

0.14*** 0.05 0.00 

Grössenklasse (Basis: 1-5 VZÄ)     

6-19 VZÄ 1.56 1.01 0.49 

20-99 VZÄ 1.14 0.68 0.83 

>100 VZÄ 1.65 0.99 0.41 

Ökologieorientierung 2.1*** 0.44 0.00 

CO2-Emissionen 1.00003* 0.00002 0.10 

Wärmeenergie (Basis: intern)     

Dritte 0.64 0.29 0.33 

Heizkostenabrechnung 0.48** 0.17 0.04 

Fossile Energieträger 3.63*** 1.43 0.00 
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Anhang F: BAFU Evaluation CO2-Abgabe: Online Fragebogen 

Fragebogenlogik 

Frage Sei-
te 

Frage/Text Wer bekommt diese Frage? 

T1 132  Alle 

T2 132  A Gruppe 1 
B Gruppen die Abgabe befreit sind 
C Gruppen die freiwillige EnAW Teilnehmer sind 

T3 133  Alle 

F1 134 Kontaktangaben Alle 

F2 134 Bekanntheit der Abgabe Alle 

F3 135 Bekanntheit der Abgabe in der 
Geschäftsleitung 

Alle 

T4 135 Erläuterung Funktionsweise 
der Abgabe 

Alle 

F4 135 Gründungsdatum Alle 

F5 c) 136 Standortbestimmung (Ver-
minderungsverpflichtung) 

Gruppen 4,5,6,7,9,20,21 

F6 b) 137 Standortbestimmung (Zielver-
einbarung) 

Gruppen 2,3,8,18,19 

F6 d) 138 Standortbestimmung (EHS) Gruppen 10,11,12,13,14,15,16,17 

F7 140 Mietsituation Alle 

F8 140 Energieanlagen Wenn F7 1 

F9 141 Heizkostenabrechnung Wenn F7 2 

F10 141 Änderung der Mietsituation Alle 

F11 141 Mietsituation vorher Wenn F10Ja 

F12 141 Energieanlagen Wenn F11 1 

F13 141 Heizkostenabrechnung Wenn F11 2 

F14a) 142 Energieträger Grosse UN (>=20VZÄ) 

F14b) 142 Energieträger Kleine Unternehmen (<20VZÄ) 

F15 143 Reaktion vor 2008 auf die 
CO2-Abgabe 

1,2,4,5,6,7,8,9,10 für Gruppen 1,3,5,7,8,9,11, 
13,15,16,17,19,21 
3,4,5,6,7,8,9,10 für Gruppen 
2,4,6,10,12,14,18,20 
Nicht wenn es das UN vor 2008 nicht gab (F4 
tGründung>2007) 
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F16 & 
F17 

143 Reaktion nach 2008 auf die 
CO2-Abgabe 

1,2,5,6,7,8,9,10,11 für Gruppen 1,17 
3,5,6,7,8,9,10,11 für Gruppen 3,8,15,16,19 
4,5,6,7,8,9,10,11 
für Gruppen 4,5,10,12,20,21 
3,4,5,6,7,8,9,10,11für Gruppen 6,7,9,11, 13 
5,6,7,8,9,10,11 für Gruppen 2,14,18 

F18a) 145 Entscheidung „bezahlen“ Gruppen 1,8,9,17 
UN die 2008-2012 Abgabe zahlend waren und 
keine ZV hatten 

F18b)I 146 Entscheidung „ZV“ Gruppen 2,3,4,6,7,8,10,12,13,14,15,16,18,19,20 
Alle UN die jemals eine ZV hatten, ausser ZV zur 
gleichen Zeit abgeschlossen wie VV 
4 nur für 4,6,7,10,12,13,20 

F18b)I
I  

147 Entscheidung „nicht VV“ Gruppen 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19 
4 nur für 2,6,12,14,18 
6,7 nicht für 6,7,12,13 

0c) 149 Entscheidung „VV“ Gruppen 4,5,6,7,9,10,11,12,13,20,21 
1 nur für 4,10,20 

F18d) 150 Entscheidung „EHS“ Gruppen 10,11,12,13,14,15,16,17 & wenn 
F6d)III mit “Nein, nicht obligatorisch beim EHS“ 
antwortet. 

F19 151 Massnahmen durchgeführt Alle 

F20 152 Zeitpunkt der Massnahmen Nur die Massnahmen auflisten, die in F19 ange-
kreuzt wurden 

F21 153 Ambitionslevel 2013- Nur wenn 2013- Massnahmen getätigt wurden 
(F20) 

F22 153 Ambitionslevel 2008-2012 Nur wenn 2008-2012 Massnahmen getätigt wur-
den (F20) 

F23 154 Ambitionslevel 2004-2008 Nur wenn 2004-2008 Massnahmen getätigt wur-
den (F20) 

F24 154 Einflussfaktoren Massnahmen 
2008-2012 

Nur wenn 2008-2012 Massnahmen getätigt wur-
den (F20) 
1,2,3,4,5,6 
für Gruppen 1,8,9,17 
1,2,3,4,5,6,7 
für Gruppen 2,3,6,7,12,13,14,15,16,18,19 
1,2,3,4,5,6,7,8 
für Gruppen 4,5,10,11,20,21 

F25 155 Wie gut konnte die Person die 
Fragen beantworten? 

Nur wenn die Person nach 2008 ins UN gekom-
men ist (F1) 

F26 155 Emissionsrelevante Ereignisse, 
weiter reichen? 

Grosse UN 

F27 155 Rolle der CO2-Abgabe an stra-
tegischen Entscheiden 

Kleine UN 
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F28 155 Dateneingabe für die Weiter-
leitung  

Grosse UN 

F29 156 Emissionsrelevante Ereignis-
se/Strategische Entscheide 

Grosse UN 

F30 157 Zeitraum Emissionsrelevante 
Ereignisse/Strategische Ent-
scheide 

Nur die Ereignisse, die in F29 angekreuzt werden 

F31 158 Einfluss auf die CO2-
Emissionen von Angebots-, 
Produktions- und Abläufe-
änderungen 

Nur die Ereignisse, die in F29 angekreuzt werden 

F32 159 Rolle der CO2-Abgabe bei stra-
tegischen Entscheidungen seit 
2008 

Nur die Ereignisse, die in F29 angekreuzt werden 

F33 160 Rolle der CO2-Abgabe bei stra-
tegischen Entscheidungen vor 
2008 

Nur die Ereignisse, die in F29 angekreuzt werden 

F34 161 Weitere strategische Entschie-
de mit CO2A als Einfluss 

Grosse UN 

F35A 161 Rückverteilung Grosse UN 
1,2,3,4,5,6 für Gruppen 2,3,8 
1,2,3,5,6 für Gruppen 1, 18, 19, 20, 21 

F35B 161 Rückvertei-
lung/Rückerstattung 

Grosse UN 
1,2,3,4,5,6 für Gruppen 4,5,6,7,9-17 

F36 162 Erlaubnis EnAW Gruppen 2-16 und 18-21 

T5 163 Einleitungsdatentext & Bedan-
kung dass Daten von der 
EnAW bezogen werden dürfen 

Wenn in F36 Erlaubnis erteilt wurde. 

T6 163 Einleitungsdatentext Alle die T5 nicht bekommen (Also 1, 17 oder 
wenn in F36 das Erlaubnis nicht erteilt wurde) 
T6� für grosse UN 
T6� für kleine UN 

F37 163 Methode dateneintragen Alle 

T7A) 164 Email text GROSS Wenn F37 4 UND grosse UN 

T7B) 164 Email text KLEIN Wenn F37 4 UND kleine UN 

T8 164 Excel Formulare F37 2 

T9 164 Daten hochladen F37 3 oder nach T8 
 
 

T10 166 Hinweis EnAW  Wenn in F36 Erlaubnis erteilt wurde 

F38 166 Einheiten Energieträger Wenn F37 1. Nur die Energieträger einblenden, 
wozu in F14a)oder F14b)eine positive Antwort 
vorliegt 

F39A) 169 Energieträger Zeitreihe Wenn F37 1; grosse UN 

F39B) 170 Energieträger 1 Jahr Wenn F37 1; kleine UN 

F40 171 Heizwerte andere Brennstoffe Nur wenn F14a)oder F14b) „andere“ angekreuzt 
wurden 
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T11 171 Hinweis EnAW  Wenn in F36 Erlaubnis erteilt wurde 

F41A) 172 CO2-Emissionen Datenreihe Wenn F37 1; grosse UN 

F41B) 172 CO2-Emissionen 1Jahr Wenn F37 1; kleine UN 

F42 172 Auswahl #Mitarbeiter, Um-
satz, Bruttogeschossfläche, 
Produktion 

Alle 

F43 173 Methode dateneintragen Alle 

T12 173 Erklärungstext GROSS Grosse UN 

T13 173 Erklärungstext KLEIN Kleine UN 

T14 173 Excel Formulare F43 2 

T15 173 Daten hochladen F43 3 

T16 175 Email Text (fehlt was für die 
kleinen) 

F43 4 

F44A 175 Zeitreihe Mitarbeiter F42 1, F43 1 Grosse UN 

F44B 176 Mitarbeiter 1 Jahr F42 1, F43 1 Kleine UN 

F45A) 176 Zeitreihe Bruttolohnsumme  F42 1, F43 1 Grosse UN 

F46A) 176 Zeitreihe Produktion F42 2, F43 1 Grosse UN 

F46B) 177 Produktion 1 Jahr F42 2, F43 1 Kleine UN 

F47 178 Bruttogeschossfläche jetzt F42 3, F43 1 Grosse UN 

F48 178 Änderung in der Bruttoge-
schossfläche? 

F42 3, F43 1 Grosse UN 

F49 178 Zeitreihe Bruttogeschossfläche Wenn F48 Ja 

F50 178 Bruttogeschossfläche 1 Jahr F42 3, F43 1 Kleine UN 

F51a 179 Zeitreihe Umsatz F42 4, F43 1 Grosse UN 

F51b 179 Umsatz 1 Jahr F42 4, F43 1 Kleine UN 

F52 179 Anteil Exporte an Umsatz Alle 

F53 180 Einschätzung CO2 Abgabe Alle 
1,2,3,5,8 für Gruppen 1,8,9,16,17 
1,2,3,5,6,8 für Gruppen 
2,3,6,7,12,13,14,15,18,19 
1,2,4,6,7,8 
für Gruppen 4,5,10,11,20,21 

F54 180 Information Funktionsweise Gruppe 1 

F55 181 Information Befreiung Gruppe 1 

F56 181 Aufwand 1,2,3 für Gruppen 2-8 und 18-21 
1,2,3,4 für Gruppen 9-16  

F57 181 Aufwand EHS Gruppe 17 

F58A 181 Aktuelle CO2 Abgabe Alle ausser EHS (NICHT 10-17) 

F58B 182 Aktuelle CO2 Abgabe EHS (Gruppen 10-17) 

F59 182 Wünsche Klimapolitik Alle 

F60 182 Anregungen FB Alle 

F61 182 Interesse an Zusammenfas-
sung? 

Alle 
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Fragebogen 

T1. Ziel der Befragung  

Gestützt auf Art. 40 des CO2-Gesetzes führt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) eine 
Evaluation der 2008 eingeführten CO2-Abgabe durch. Diese Unternehmensbefragung 
ist Teil dieser Evaluation. 

Ziel der Evaluation ist zum einen eine Beurteilung der bisherigen Wirkung der CO2-
Abgabe. Zum anderen soll diese Evaluation auch dazu beitragen, die Klimapolitik der 
Schweiz weiter zu verbessern. Die Anliegen und Erfahrungen der betroffenen Unter-
nehmen sind dabei von entscheidender Wichtigkeit. Mit Ihrer Teilnahme leisten Sie 
einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung und zur Verbesserung der Klimapolitik 
der Schweiz. 

Themen  

Es werden sowohl Unternehmen, die die CO2-Abgabe bezahlen, als auch solche, die 
von der Zahlung der CO2-Abgabe befreit sind, befragt. Dieser Fragebogen befasst sich 
mit den Entscheidungen, die Ihr Unternehmen im Hinblick auf die Einführung der CO2-
Abgabe oder als Folge davon getroffen hat. Berücksichtigt werden spezifische Mass-
nahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen sowie Ihre Einschätzungen zur CO2-
Abgabe. Zudem bitten wir Sie um einige Unternehmensdaten, die für unsere Auswer-
tungen wichtig sind. 

Wenn Sie an den Ergebnissen dieser Befragung interessiert sind, können Sie dies am 
Ende des Fragebogens anmerken. Ein zusammenfassender Bericht dieser Studie wird 
Ihnen dann nach der Auswertung (Herbst 2015) zugeschickt. 

T2. Wieso wurde Ihr Unternehmen angeschrieben? 
 

A. Für die Gruppe 1: 
 
Ihr Unternehmen ist von der CO2-Abgabe direkt betroffen. Als Vertreter Ihrer Branche 
und Grössenklasse sind Ihre Angaben für diese Evaluation von grossem Interesse.  
 

B. Für Gruppen, die jetzt Abgabe befreit sind: 
 
Ihr Unternehmen wurde ausgewählt, da es von der CO2-Abgabe befreit ist (und dafür 
entweder eine Verminderungsverpflichtung mit dem Bund eingegangen ist oder am 
Emissionshandelssystem teilnimmt). Damit das aktuelle System mit seinen Möglich-
keiten zur Befreiung von der CO2-Abgabe weiter verbessert werden kann, sind Ihre 
Angaben für diese Evaluation von grossem Interesse. 
 

C.  Für Gruppen die freiwillig bei der EnAW sind: 

Ihr Unternehmen wurde ausgewählt, da es direkt von der CO2-Abgabe betroffen ist 
und zudem eine freiwillige Zielvereinbarung mit der EnAW abgeschlossen hat. Daher 
sind Ihre Angaben für diese Evaluation von grossem Interesse. 

 

Rückfragen  

Die Befragung wird im Auftrag des BAFU durch TEP Energy, Zürich, und Rütter 
Soceco, Rüschlikon, durchgeführt. Die Auswertungen erfolgen unter Einbezug der 
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Universität Neuenburg. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Ihr Ansprechpartner:  

TEP Energy GmbH, Rotbuchstr. 68, 8037 Zürich 

Martin Jakob (Projektleiter)  

CO2@abgabe.ch, Telefon 043 500 71 71  

Welche Person im Unternehmen sollte den Fragebogen ausfüllen?  

Der Fragebogen sollte von einer Person im Unternehmen ausgefüllt werden, die mit 
Energieverbrauch und Klimaschutz im Unternehmen vertraut ist. Bei einzelnen Ab-
schnitten kann es sinnvoll sein, weitere Personen (z. B. aus der Geschäfts-
leitung/Buchhaltung) einzubeziehen. Sie erhalten dort die Möglichkeit, diese Abschnit-
te weiterzuleiten und die entsprechenden Passagen zu überspringen. 

Die Beantwortung des Fragebogens wird voraussichtlich eine halbe Stunde in An-
spruch nehmen (je nach Datenverfügbarkeit ist im letzten Teil jedoch mit etwas zu-
sätzlichem Aufwand zu rechnen). Wir sind Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich diese 
Zeit nehmen.  

 
Was sollten Sie beim Ausfüllen des Fragebogens beachten?  

Der Fragebogen und die Antworten beziehen sich ausschliesslich auf das folgende 
Unternehmen:  

{{ invite.un_name }}, {{ invite.un_adresse_stadt }} 

Einzubeziehen sind: alle zugehörigen Produktions- und Arbeitsstätten sowie Filialen 
Ihres Unternehmens in der Schweiz (soweit es sich nicht um eigenständige Unter-
nehmen handelt). 

Nicht einzubeziehen sind:  

 Tochtergesellschaften im In- und Ausland  

 Konzerngesellschaft oder Muttergesellschaft Ihres Unternehmens (beantwor-
ten Sie die Fragen bitte nur für Ihr Unternehmen, nicht für die gesamte Kon-
zerngesellschaft). 

 Treibstoffverbräuche für Fahrzeuge (inklusive Werksverkehr und Baumaschi-
nen) 

 
T3. Was geschieht mit Ihren Daten?  

Hinweis zum Datenschutz:  

Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen und Daten werden von uns 
ausschliesslich für statistische Auswertungen verwendet. Die Ergebnisse der Auswer-
tungen fliessen in aggregierter Form in einen Bericht an das BAFU ein. Der Name oder 
individuelle Daten Ihrer Firma/Organisation tauchen in den Ergebnissen nicht auf und 
sind in keiner Weise aus ihnen ableitbar. Ihre Daten werden weder an das BAFU noch 
an Dritte weitergegeben.  

Datenschutz geniesst in unseren Projekten höchste Priorität. Wir ergreifen alle erfor-
derlichen technischen und organisatorischen Massnahmen, um sicherzustellen, dass 
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Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder 
gegen den Zugriff unberechtigter Personen geschützt sind.  

Hier können Sie die Datenschutzerklärung zu diesem Projekt herunterladen. 

F1. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass wir Rückfragen zu den von Ihnen ge-
machten Angaben haben. Bitte geben Sie zu diesem Zweck Ihre Kontaktangaben an. 

Vorname, Nachname 

  

Position im Unternehmen 

  

Telefonnummer 

  

E-Mail Adresse 

  

Seit wann sind Sie in diesem Unternehmen tätig? [Zeitangabe von „2000 oder früher“ 
und dann Jahre bis 2015] 

 

 

Seit wann sind Sie mit dem Energieverbrauch und Klimaschutz im Unternehmen ver-
traut? [Zeitangabe von „2000 oder früher“ und dann Jahre bis 2015] 

 

 

Bemerkungen: 

 

 

Wenn die Person erst seit 2008 oder später im Unternehmen tätig ist, wird Folgendes 
eingeblendet: 

Einige Fragen in diesem Fragebogen beziehen sich auf Zeiträume vor Ihrem Eintritt in 
das Unternehmen. Bitte beantworten Sie diese Fragen, wenn Sie über ausreichend 
Informationen zum jeweiligen Thema und Zeitraum verfügen. 

F2. Wichtiger Hinweis: Sie können den Fragebogen zu jeder Zeit unterbrechen und den 
Browser schliessen. Um an die Stelle zurück zu kommen, wo Sie unterbrochen haben, 
müssen Sie nur den Ihnen zugeschickten Link nochmals aufrufen. 
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Ist Ihnen bekannt, dass in der Schweiz eine CO2-Abgabe auf fossile Brennstoffe25 (wie 
z. B. Heizöl, Erdgas, Kohle) erhoben wird? 

 Ja 

 Nein 
 

F3. Ist diese CO2-Abgabe der Geschäftsleitung in Ihrem Unternehmen bekannt? 

 Ja 

 Nein 

 Weiss nicht 
 

T4. Hintergrundinformation zur CO2-Abgabe 

Anfang 2008 wurde in der Schweiz die CO2-Abgabe eingeführt. Sie wird auf den Ver-
brauch fossiler Brennstoffe26 erhoben (z. B. Heizöl, Erdgas, Kohle) und grösstenteils 
an die Bevölkerung und die Wirtschaft rückverteilt. Die Abgabe betrug Anfang 2008 
12 CHF pro Tonne CO2. Seither wurde der Abgabesatz zweimal erhöht: Anfang 2010 
auf 36 CHF pro Tonne CO2 und Anfang 2014 auf den heute gültigen Wert von 60 CHF 
pro Tonne CO2. Wenn Ihr Unternehmen die CO2-Abgabe bezahlt, ist dies auf den 
Rechnungen Ihres Brennstofflieferanten aufgeführt.  

Energieintensive Unternehmen können sich von der CO2-Abgabe befreien lassen, 
wenn sie am Emissionshandel teilnehmen oder sich zu einer Emissionsbegrenzung 
verpflichten (Verminderungsverpflichtung bzw. verpflichtende Zielvereinbarung). Bis 
Ende 2012 stand diese Möglichkeit zur Befreiung von der CO2-Abgabe allen Unter-
nehmen offen, seit 2013 nur noch bestimmten Branchen.  

F4. Wann wurde Ihr Unternehmen gegründet? 

 2007 oder früher 

 2008-2012 

 2013 oder später 

Für Unternehmen mit Gründungsjahr nach 2007: In diesem Fragebogen beziehen sich 
einige Fragen teilweise auch auf Zeiträume, die vor das Gründungsdatum Ihres Un-
ternehmens fallen. Bitte beachten Sie in solchen Fällen nur die Zeiträume nach der 
Gründung Ihres Unternehmens. 

                                                 

25 Bei Mouseover: Mit fossilen Brennstoffen sind in diesem Fragebogen v. a. Heizöl, Erdgas, Koh-
le, Propan und Butan gemeint. NICHT dazu gehören andere Energieträger wie Benzin, Diesel, 
Strom, Abfälle oder erneuerbare Energien. 

26 Bei Mouseover: Mit fossilen Brennstoffen sind in diesem Fragebogen v. a. Heizöl, Erdgas, Koh-
le, Propan und Butan gemeint. NICHT dazu gehören andere Energieträger wie Benzin, Diesel, 
Strom, Abfälle oder erneuerbare Energien. 
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F5. c)  
I. Ihr Unternehmen hat im Jahr {{ invite.vv_date }} eine Verminderungsver-

pflichtung mit dem Bund abgeschlossen. Stimmt dies mit Ihren Kenntnissen 
überein? 

 Ja 

 Nein 

II. Wann hat Ihr Unternehmen eine Zielvereinbarung mit der Energie-Agentur der 
Wirtschaft (EnAW) abgeschlossen? 

 2000 oder früher 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 

III. Ist Ihr Unternehmen heute noch EnAW-Teilnehmer27? 
 Ja 

 Nein 

IV. Seit wann ist Ihr Unternehmen nicht mehr EnAW- Teilnehmer? 
 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

                                                 

27 Bei Mouseover: “Dies ist der Fall wenn Ihr Unternehmen eine Zielvereinbarung (mit CO2-Abgabebefreiung 
oder freiwillig) mit der EnAW hat“. 
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 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 

V. Warum hat Ihr Unternehmen die Zielvereinbarung beendet? 
 
 
 

VI. Bemerkungen zur Zielvereinbarung/Verminderungsverpflichtung: 
 
 
 

F6. b)  
I. Hat Ihr Unternehmen seit dem Jahr 2000 mit der Energie-Agentur der Wirt-

schaft (EnAW) eine Zielvereinbarung abgeschlossen? 
 Ja 

 Nein 

II. Wann hat Ihr Unternehmen eine Zielvereinbarung mit der Energie-Agentur der 
Wirtschaft (EnAW) abgeschlossen? 

 2000 oder früher 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 
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III. Ist Ihr Unternehmen heute noch EnAW-Teilnehmer28? 
 Ja 

 Nein 

IV. Seit wann ist Ihr Unternehmen nicht mehr EnAW- Teilnehmer? 
 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 

V. Warum ist Ihr Unternehmen nicht mehr EnAW-Teilnehmer? 
 
 
 
 

VI. Bemerkungen zur Zielvereinbarung: 
 
 
 

F6. d)  
I. Ihr Unternehmen nimmt am Emissionshandelssystem (EHS) teil. Stimmt dies 

mit Ihren Kenntnissen überein? 
 Ja 

 Nein 

II. Seit wann nimmt Ihr Unternehmen am EHS teil? 

 2013 

 2014 

 2015 

III. Ist die Teilnahme am EHS für Ihr Unternehmen obligatorisch (gemäss Anhang 
6 der CO2-Verordnung)? 

                                                 

28 Bei Mouseover: “Dies ist der Fall wenn Ihr Unternehmen eine Zielvereinbarung (mit CO2-Abgabebefreiung 
oder freiwillig) mit der EnAW hat“. 
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 Ja 

 Nein 

 Weiss nicht 

IV. Welche Situation traf für die Zeit vor der Teilnahme am EHS zu? 
 Wir hatten eine Verminderungsverpflichtung mit dem Bund (verpflichtende 

Zielvereinbarung mit der Energie-Agentur der Wirtschaft (EnAW)) und wa-
ren daher von der CO2-Abgabe befreit. 

 Wir hatten eine freiwillige Zielvereinbarung mit der EnAW und bezahlten die 
CO2-Abgabe. 

 Wir hatten keine Zielvereinbarung mit der EnAW und bezahlten die CO2-
Abgabe. 

 Weiss nicht 

V. Wann hat Ihr Unternehmen eine Zielvereinbarung mit der Energie-Agentur der 
Wirtschaft (EnAW) abgeschlossen? 

 2000 oder früher 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 

VI. Wann hat Ihr Unternehmen eine Verminderungsverpflichtung29 abgeschlos-
sen? 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

                                                 

29 Bei Mouseover: “Zielvereinbarung mit CO2-Abgabebefreiung”. 
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 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 

VII. Falls Ihr Unternehmen vor dem Abschluss der Verminderungsverpflichtung ei-
ne freiwillige Zielvereinbarung mit der EnAW hatte, geben Sie bitte das Jahr 
des Abschlusses dieser freiwilligen Zielvereinbarung an. 

 2000 oder früher 

 2001 

 2002 

 2003 

 2004 

 2005 

 2006 

 2007 

 2008 

 2009 

 2010 

 2011 

 2012 

 2013 

 2014 

 2015 

 Weiss nicht 

VIII.  Bemerkungen zur Zielvereinbarung oder Verminderungsverpflichtung oder 
zum EHS (falls zutreffend): 

 
 
 

F7. Bezogen auf Energie für Wärmezwecke (Heizen, Warmwasser, Prozesswärme etc.), 
welche der folgenden Situationen trifft derzeit am besten auf Ihr Unternehmen zu?  

1. Unser Unternehmen befindet sich ganz oder grösstenteils in unterneh-
menseigenen Gebäuden (inkl. Produktionsgebäude, Geschäftshaus, 
Gewerbeliegenschaft, Bürogebäude, etc.) 

2. Unser Unternehmen ist ganz oder grösstenteils in Gebäuden eingemie-
tet (inkl. Einkaufszentrum, Geschäftshaus, Gewerbeliegenschaft, Büro-
gebäude etc.)  

 

F8. Welche der folgenden Aussagen trifft heute für Ihr Unternehmen am ehesten zu? 

1. Wir betreiben unsere Energieanlagen (Heizung, Prozessanlage etc.) 
selbst. 
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2. Wir lassen unsere Energieanlagen von Dritten betreiben (z. B. 
Energieversorgungsunternehmen, Contractor etc.). 

 

F9. Welche der folgenden Aussagen trifft den Umgang mit Wärmeenergie in Ihrem Miet-
verhältnis heute am ehesten? 

1. Wir kaufen unsere Energie für Wärmezwecke selbst direkt beim 
Lieferanten ein (Ölhändler, Fernwärme-, Gas- oder Stromversorgungs-
unternehmen, Nahwärmeverbund, Holz- oder Kohlelieferant, Dampflie-
ferant, etc.). 

2. Wir erhalten eine pauschale Heizkostenabrechnung vom Vermieter, 
der Eigentümergemeinschaft, der Genossenschaft, etc. 

3. Wir erhalten eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung 
(VHKA) vom Vermieter, der Eigentümergemeinschaft, der Genossen-
schaft, etc. 

 

F10. Hat sich diese Situation seit 2008 grundsätzlich geändert? 

 Ja 

 Nein 
 

F11. Bezogen auf Energie für Wärmezwecke (Heizen, Warmwasser, Prozesswärme etc.), 
welche der folgenden Situationen traf vor dieser Änderung am besten auf Ihr Unter-
nehmen zu? 

1. Unser Unternehmen befand sich ganz oder grösstenteils in unterneh-
menseigenen Gebäuden (inkl. Produktionsgebäude, Geschäftshaus, Ge-
werbeliegenschaft, Bürogebäude, etc.) 

2. Unser Unternehmen war ganz oder grösstenteils in Gebäuden (inkl. Ein-
kaufszentrum, Geschäftshaus, Gewerbeliegenschaft, Bürogebäude etc.) 
eingemietet. 

 
 

F12. Welche der folgenden Aussagen traf vor der Änderung für Ihr Unternehmen am ehes-
ten zu? 

Bitte geben Sie an, für welche Perioden die Aussagen zutreffen. 

1. Wir betrieben unsere Energieanlagen (Heizung, Prozessanlage, etc.) 
selbst. 

2. Wir liessen unsere Energieanlagen von Dritten betreiben (z. B. Energie-
versorgungsunternehmen, Contractor, etc.). 

 

F13. Welche der folgenden Aussagen traf vor der Änderung den Umgang mit Wärmeener-
gie in Ihrem Mietverhältnis am ehesten? 

1. Wir kauften unsere Energie für Wärmezwecke selbst direkt beim Liefe-
ranten ein (Ölhändler, Fernwärme-, Gas- oder Stromversorgungsunter-
nehmen, Nahwärmeverbund, Holz- oder Kohlelieferant, Dampflieferant, 
etc.). 

2. Wir erhielten eine pauschale Heizkostenabrechnung vom Vermieter, der 
Eigentümergemeinschaft, der Genossenschaft, etc. 

3. Wir erhielten eine verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung (VHKA) 
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vom Vermieter, der Eigentümergemeinschaft, der Genossenschaft, etc. 
 

F14. a) Welche Energieträger werden bzw. wurden in Ihrem Unternehmen oder in den 
von Ihrem Unternehmen gemieteten Gebäuden verwendet? Es sind nur die 
Energieträger anzugeben, die für stationäre oder ortsfeste Anlagen gebraucht 
werden. 

 

Bitte geben Sie für alle genutzten Energieträger an, in welchen der einzelnen Perioden 
Sie diese genutzt haben. 

 2013-
2015 

2008-
2012 

2004-
2007 

1. Heizöl (leicht, mittel, schwer)    

2. Andere flüssige Brennstoffe    

3. Erdgas    

4. Propan    

5. Butan    

6. Andere gasförmige Brennstoffe    

7. Steinkohle, Steinkohlenkoks, Braunkohle, 
Braunkohlenkoks, Petrolkoks 

   

8. Andere fossile Brennstoffe    

9. Nah- oder Fernwärme    

10 Holz    

11 Industrieabfälle     

12 Elektrizität (Strom zum Heizen (z. B. Wär-
mepumpen, Direktheizung, Lufterhitzer), 
Warmwasser, Prozesswärme oder zur Nut-
zung von Abwärme) 

   

13 Andere Energieträger    
 

F14. b)  

Welche Energieträger werden bzw. wurden in Ihrem Unternehmen oder in den von 
Ihrem Unternehmen gemieteten Gebäuden verwendet? 

Wenn bekannt, kreuzen Sie bitte alle seit 2004 benutzten Energieträger an. 

1.  Heizöl (leicht, mittel, schwer) 

2.  Andere flüssige Brennstoffe 

3.  Erdgas 

4.  Propan 

5.  Butan 

6.  Andere gasförmige Brennstoffe 

7.  Steinkohle, Steinkohlenkoks, Braunkohle, Braunkohlenkoks, Petrol-
koks 

8.  Andere fossile Brennstoffe 
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9.  Nah- oder Fernwärme 

10.  Holz 

11.  Industrieabfälle 

12.  Elektrizität (Strom zum Heizen (z. B. Wärmepumpen, Direktheizung, 
Lufterhitzer), Warmwasser, Prozesswärme oder zur Nutzung von Ab-
wärme) 

13.  Andere Energieträger 
 

F15. Vor deren Einführung wurde über die CO2-Abgabe längere Zeit diskutiert. Wie hat Ihr 
Unternehmen bis und mit 2007 auf diese Diskussionen reagiert? 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. 

1. Wir haben unseren Energieverbrauch analysiert bzw. analysieren las-
sen. 

2. Wir haben eine Energiebuchhaltung eingeführt und/oder Energie in 
unsere Umweltberichterstattung aufgenommen. 

3. Wir haben eine Zielvereinbarung mit der EnAW oder mit dem Kanton 
zur Reduktion unserer CO2-Emissionen abgeschlossen. 

4. Wir haben die CO2-Abgabe bei Instandsetzungen und Erneuerung von 
energie- und emissionsrelevanten Anlagen und Geräten berücksichtigt. 

5. Wir haben spezielle Massnahmen durchgeführt, um unseren Energie-
verbrauch bzw. unsere CO2-Emissionen zu verringern (z. B. Erhöhung 
Energieeffizienz, Wechsel Energieträger, Investition in energiesparende 
Anlagen, Betriebsoptimierung). 

6. Wir haben die CO2-Abgabe bei anderen operativen Entscheiden be-
rücksichtigt (z. B. Ausbildung des Personals, Änderung von Abläufen). 

7. Wir haben die CO2-Abgabe bei unseren strategischen Entscheidungen 
berücksichtigt (z. B. Standortwahl, Änderung des Produktportfolios, 
Änderung der Produktionsprozesse). 

8. Wir haben nicht speziell auf die Diskussion reagiert. 

9. Andere Reaktionen: 

______________________ 

10. Weiss nicht 
 

F16. Im Jahr 2008 wurde die CO2-Abgabe eingeführt. Wie hat Ihr Unternehmen darauf 
reagiert? (Zeitraum 2008 bis heute) 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. 

1. Wir haben unseren Energieverbrauch analysiert bzw. analysieren las-
sen. 

2. Wir haben eine Energiebuchhaltung eingeführt und/oder Energie in 
unsere Umweltberichterstattung aufgenommen. 
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3. Wir haben eine Zielvereinbarung mit der EnAW oder mit dem Kanton 
zur Reduktion unserer CO2-Emissionen abgeschlossen. 

4. Wir haben mit dem Bund eine Verminderungsverpflichtung30 zur Re-
duktion unserer CO2-Emissionen abgeschlossen (verpflichtende Ziel-
vereinbarung). 

5. Wir berücksichtigen die CO2-Abgabe bei Instandsetzungen und Erneu-
erung von energie- und emissionsrelevanten Anlagen und Geräten. 

6. Wir haben spezielle Massnahmen durchgeführt, um unseren Energie-
verbrauch bzw. unsere CO2-Emissionen zu verringern (z. B. Erhöhung 
Energieeffizienz, Wechsel Energieträger, Investition in energiesparende 
Anlagen, Betriebsoptimierung). 

7. Wir berücksichtigen die CO2-Abgabe bei anderen operativen Entschei-
den (z. B. Ausbildung des Personals, Änderung von Abläufen). 

8. Wir berücksichtigen die CO2-Abgabe bei unseren strategischen Ent-
scheidungen (z. B. Standortwahl, Änderung des Produktportfolios, Än-
derung der Produktionsprozesse). 

9. Wir haben nicht speziell auf die CO2-Abgabe reagiert. 

10. Andere Reaktionen: ______________________ 

11. Weiss nicht 
 

F17. Sie haben die folgenden Reaktionen Ihres Unternehmens auf die CO2-Abgabe ange-
geben. In welchen Zeiträumen haben diese Reaktionen stattgefunden? [Mehrfachant-
worten möglich] 

 2013-
2015 

2008-
2012 

1. Wir haben unseren Energieverbrauch analysiert bzw. 
analysieren lassen. 

  

2. Wir haben eine Energiebuchhaltung eingeführt oder 
Energie in unsere Umweltberichterstattung aufgenom-
men. 

  

3. Wir haben eine Zielvereinbarung zur Reduktion unserer 
CO2-Emissionen abgeschlossen. 

  

4. Wir haben eine Verminderungsverpflichtung31 mit dem 
Bund zur Reduktion unserer CO2-Emissionen abge-
schlossen (verpflichtende Zielvereinbarung). 

  

5. Wir berücksichtigen die CO2-Abgabe bei Instandsetzun-
gen und Erneuerung von energie- und emissionsrelevan-
ten Anlagen und Geräten. 

  

6. Wir haben spezielle Massnahmen durchgeführt, um un-
seren Energieverbrauch bzw. unsere CO2-Emissionen zu 

  

                                                 

30 Bei Mouseover: “Zielvereinbarung mit CO2-Abgabebefreiung”. 

31 Bei Mouseover: “Zielvereinbarung mit CO2-Abgabebefreiung”. 
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verringern (z. B. Erhöhung Energieeffizienz, Wechsel 
Energieträger, Investition in energiesparende Anlagen, 
Betriebsoptimierung). 

7. Wir berücksichtigen die CO2-Abgabe bei anderen opera-
tiven Entscheiden (z. B. Ausbildung des Personals, Än-
derung von Abläufen). 

  

8. Wir berücksichtigen die CO2-Abgabe bei unseren strate-
gischen Entscheidungen (z. B. Standortwahl, Änderung 
des Produktportfolios, Änderung der Produktionsprozes-
se). 

  

9. Wir haben nicht speziell auf die CO2-Abgabe reagiert.   

10. Andere Reaktionen: 

______________________ 

  

 

F18. a) Ihr Unternehmen bezahlte die CO2-Abgabe und Sie haben von einer Befreiung 
abgesehen im Zeitraum 2008-2012.Wie wichtig waren dafür die folgenden 
Gründe? 

 Sehr 
wich
tig 

Eher 
wich
tig 

Eher 
un-
wich
tig 

Un-
wich
tig 

Weis
s 
nicht 

 

1. Da die CO2-Abgabe für uns wirtschaft-
lich tragbar war, gab es keinen Hand-
lungsbedarf. 

      

2. Die Kosten (investiv, laufend) für die 
erforderlichen emissionsmindernden 
Massnahmen waren zu hoch. 

      

3. Die CO2-Abgabe war geringer als die 
Erträge aus der Rückverteilung32. 

      

4. Die Kosten der CO2-Abgabe konnten 
an die Kunden weiter gegeben wer-
den. 

      

5. Der Aufwand und die Kosten, eine 
verpflichtende Zielvereinbarung für 
eine Befreiung abzuschliessen, waren 
für uns zu hoch. 

      

6. Die von der EnAW angebotenen Um-
setzungsmodelle für den Abschluss 
einer Zielvereinbarung waren nicht 
überzeugend. 

      

7. Eine Prüfung der Befreiungsmöglich-
keiten war nicht möglich (z. B. wegen 

      

                                                 

32 Bei Mouseover: In der Periode 2008-2012 wurde ein Teil der CO2-Abgabe über die Ausgleichskassen an 
Abgabe zahlende Unternehmen rückverteilt. Seit 2013 wird sie an alle Unternehmen rückverteilt. 
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fehlender interner Ressourcen). 

8. Wir haben uns nicht mit der Befrei-
ungsmöglichkeit befasst (es hat sich 
so ergeben). 

      

9. Uns war diese Befreiungsmöglichkeit 
nicht bekannt. 

      

10. Andere Gründe:       

Welche anderen Gründe? 

  

F18. b)  
I. Ihr Unternehmen hat eine freiwillige Zielvereinbarung mit der EnAW abge-

schlossen. Wie wichtig waren die folgenden Gründe zum Zeitpunkt des Ab-
schlusses? 
 Sehr 

wich
tig 

Eher 
wich
tig 

Eher 
un-
wich
tig 

Un-
wich
tig 

Weiss 
nicht 

1. Die Einführung der CO2-Abgabe 
war für uns ein Anstoss, uns mit 
energiesparenden und emissions-
mindernden Massnahmen zu be-
fassen. 

     

2. Die freiwillige Zielvereinbarung 
erlaubte uns, Energiekosten zu 
sparen. 

     

3. Die Kosten (investiv, laufend) für 
die erforderlichen emissionsmin-
dernden Massnahmen waren trag-
bar. 

     

4. Die freiwillige Zielvereinbarung 
half uns bei der Durchführung von 
ohnehin geplanten energie- und 
emissionsmindernden Massnah-
men. 

     

5. Wir haben die freiwillige Zielver-
einbarung im Hinblick auf eine 
Befreiung von der CO2-Abgabe 
abgeschlossen. 

     

6. Gesetzliche Vorschriften konnten 
mit der Zielvereinbarung erfüllt 
werden (z. B. kantonaler Gross-
verbraucherartikel) 

     

7. Die freiwillige Zielvereinbarung 
ermöglichte, Fördermassnahmen 
in Anspruch zu nehmen (z. B. vom 
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Staat, Energieversorgungsunter-
nehmen, etc.). 

8. Wir versprachen uns davon weite-
re Nutzen wie z. B. effizientere 
Produktionsabläufe, bessere Pro-
duktqualität, höhere Zuverlässig-
keit, geringere Personalkosten, 
etc., die sich aus dem Beitritt zur 
EnAW und aus der Umsetzung von 
Massnahmen ergeben sollten. 

     

9. Der Abschluss einer freiwilligen 
Zielvereinbarung wurde uns von 
einem EnAW-Moderator, unserem 
Energieberater, Branchenverband 
oder einer staatlichen Stelle emp-
fohlen (Bund/Kanton, Energie-
fachstelle). 

     

10 Wir erhofften uns vom Abschluss 
der Zielvereinbarung einen wert-
vollen Erfahrungsaustausch mit 
anderen Unternehmen. 

     

11 Das von der EnAW angebotene 
Umsetzungsmodell hat uns insge-
samt überzeugt. 

     

12 Andere Gründe       

Welche weitere Nutzen haben Sie sich von der freiwilligen Zielvereinbarung mit der 
EnAW versprochen? 

  

Welche anderen Gründe? 

  

II. Ihr Unternehmen hat sich trotz freiwilliger Zielvereinbarung nicht von der CO2-
Abgabe befreien lassen (Zeitraum 2008-2012). Wie wichtig waren dafür fol-
gende Gründe? 
 Sehr 

wich
tig 

Eher 
wich
tig 

Eher 
un-
wich
tig 

Un-
wich
tig 

Weis
s 
nicht 

1. Da die CO2-Abgabe für uns wirt-
schaftlich tragbar war, gab es 
keinen Handlungsbedarf. 
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2. Die CO2-Abgabe war für uns ge-
ringer als die Erträge aus der 
Rückverteilung33. 

     

3. Unsere freiwillige Zielvereinba-
rung bezog sich überwiegend auf 
die Verringerung unseres Strom-
verbrauchs. 

     

4. Wir hatten die freiwillige Zielver-
einbarung bereits vor der Einfüh-
rung der CO2-Abgabe abgeschlos-
sen und führten sie ohne Befrei-
ung weiter. 

     

5. Der Aufwand und die Kosten für 
eine verpflichtende Zielvereinba-
rung (Zielvereinbarung mit CO2-
Abgabebefreiung) wären zu hoch 
gewesen. 

     

6. Eine freiwillige Zielvereinbarung 
liess uns grössere Freiheiten als 
eine verpflichtende Zielvereinba-
rung (Zielvereinbarung mit CO2-
Abgabebefreiung). 

     

7. Wir strebten die Befreiung an, 
aber die Zielvereinbarung wurde 
vom BAFU nicht anerkannt. 

     

8. Wir haben uns nicht mit der Be-
freiungsmöglichkeit befasst (es 
hat sich so ergeben) 

     

9. Die Möglichkeit einer Befreiung 
war uns nicht bekannt. 

     

10 Andere Gründe      

7 Welche anderen Gründe? 

  

  

                                                 

33 Bei Mouseover: In der Periode 2008-2012 wurde ein Teil der CO2-Abgabe über die Ausgleichs-
kassen an Abgabe zahlende Unternehmen rückverteilt. Seit 2013 wird an alle Unternehmen 
rückverteilt. 
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F18. c) Ihr Unternehmen hat eine verpflichtende Zielvereinbarung (Verminderungs-

verpflichtung) mit dem BAFU abgeschlossen und wurde dadurch von der CO2-
Abgabe befreit. Wie wichtig waren dafür die folgenden Gründe zum Zeitpunkt 
des Abschlusses? 

  Sehr 
wich
tig 

Eher 
wich
tig 

Eher 
un-
wich
tig 

Un-
wich
tig 

Weis
s 
nicht 

 

1. Wir hatten schon eine freiwillige Ziel-
vereinbarung mit der EnAW, die wir 
in eine Verminderungsverpflichtung 
überführen konnten. 

      

2. Der Abschluss einer Verminderungs-
verpflichtung und ihre Umsetzung 
war für uns insgesamt wirtschaftli-
cher als das Zahlen der CO2-Abgabe. 

      

3. Wir konnten/können uns dadurch 
von der Zahlung der CO2-Abgabe 
befreien lassen. 

      

4. Der Abschluss einer Verminderungs-
verpflichtung war für uns ein An-
stoss, uns mit emissionsmindernden 
Massnahmen zu befassen. 

      

5. Die Verminderungsverpflichtung er-
laubte uns, Energiekosten zu sparen. 

      

6. Die Verminderungsverpflichtung half 
uns bei der Durchführung von ohne-
hin geplanten energie- und emissi-
onsmindernden Massnahmen. 

      

7. Andere gesetzliche Vorschriften 
konnten mit der Verminderungsver-
pflichtung erfüllt werden (z. B. kan-
tonaler Grossverbraucherartikel). 

      

8. Die Verminderungsverpflichtung er-
möglichte, Fördermassnahmen in 
Anspruch zu nehmen (z. B. vom 
Staat, Energieversorgungsunterneh-
men, etc.). 

      

9. Wir versprachen uns weitere Nutzen 
wie z. B. effizientere Produktionsab-
läufe, bessere Produktqualität, höhe-
re Zuverlässigkeit, geringere Perso-
nalkosten etc., die sich aus dem Bei-
tritt zur EnAW und aus der Umset-
zung von Massnahmen ergeben soll-
ten. 

      

10 Der Abschluss einer Verminderungs-       
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verpflichtung wurde uns von einem 
EnAW-Moderator, unserem Energie-
berater, Branchenverband oder einer 
staatlichen Stelle empfohlen 
(Bund/Kanton, Energiefachstelle). 

11 Wir erhofften uns vom Abschluss der 
Verminderungsverpflichtung einen 
wertvollen Erfahrungsaustausch mit 
anderen Unternehmen. 

      

12 Das Umsetzungsmodell der EnAW 
hat uns insgesamt überzeugt. 

      

13 Andere Gründe       

Welche anderen Gründe? 

  

Welche weitere Nutzen haben Sie sich vom Abschluss der Verminderungsverpflichtung 
versprochen? 

  

 

F18. d) Wie wichtig waren die folgenden Gründe für die Entscheidung, am Emissions-
handelssystem (EHS) teilzunehmen? 
 Sehr 

wich
tig 

Eher 
wich
tig 

Eher 
un-
wich
tig 

Un-
wich
tig 

Weis
s 
nicht 

 

1. Der Beitritt zum EHS ist für uns 
gemäss CO2-Gesetz seit 2013 
obligatorisch. 

      

2. Der Beitritt zum EHS war wirt-
schaftlicher als das Zahlen der 
CO2-Abgabe. 

      

3. Der Beitritt zum EHS war wirt-
schaftlicher als die Erarbeitung 
einer Verminderungsverpflichtung 
mit der EnAW und dem BAFU. 

      

4. Wir können uns dadurch von der 
Zahlung der CO2-Abgabe befreien 
lassen. 

      

5. Der Beitritt zum EHS war für uns 
ein Anstoss, uns mit emissions-
mindernden Massnahmen zu be-
fassen. 

      

6. Die Teilnahme am EHS erlaubte 
uns, Energiekosten zu sparen. 

      



151 

7. Der Beitritt zum EHS half uns bei 
der Durchführung von ohnehin 
geplanten energie- und emissi-
onsmindernden Massnahmen. 

      

8. Der Beitritt zum EHS erlaubte uns 
eine höhere Flexibilität als eine 
Verminderungsverpflichtung. 

      

9. Wir versprachen uns weitere Nut-
zen wie z. B. effizientere Produk-
tionsabläufe, bessere Produktqua-
lität, höhere Zuverlässigkeit, ge-
ringere Personalkosten etc., die 
sich aus dem Beitritt zum EHS 
ergeben sollten. 

      

10 Die Teilnahme wurde uns von 
einem EnAW-Moderator, unserem 
Energieberater, Branchenverband 
oder einer staatlichen Stelle emp-
fohlen (Bund/Kanton, Energie-
fachstelle). 

      

11 Wir erhofften uns durch den Bei-
tritt zum EHS einen interessanten 
Erfahrungsaustausch. 

      

12 Andere Gründe       

Welche anderen Gründe? 

  

Welche weitere Nutzen haben Sie sich von der Teilnahme am EHS versprochen? 

  

 Massnahmen 
F19. Hat Ihr Unternehmen seit 2004 in den folgenden Bereichen gezielt Massnahmen zur 

Reduktion der CO2-Emissionen und/oder des Energieverbrauchs umgesetzt? 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. 

 Umge-
setzt 

Nicht 
umge-
setzt 

Weiss 
nicht 

Energieträgerwahl (z. B. Umstellung von Öl auf Gas 
oder auf Fernwärme, Nutzung von Biomasse, etc.) 

   

Heizung (z. B. Anpassung Raumtemperatur, Sanierung 
Wärmeerzeugung oder -verteilung) 

   

Warmwasser (z. B. Verbrauchsminimierung, Sanierung, 
etc.) 

   

Prozesswärme (z. B. Wärmerückgewinnung durch Re-    
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kuperation, Heisswasser statt Dampf, Steue-
rung/Regelung, mechanische oder elektrische statt 
thermische Verfahren, etc.) 

Lüftung/Klimakälte (z. B.: betriebliche Anpassungen, 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Sanierung 
oder Optimierung der Steuerung und Regelung etc.) 

   

Gebäudehülle (z. B. Fensterersatz, Wärmedämmung 
etc.) 

   

Abwärmenutzung (z. B. aus Prozesswärme, Kälteer-
zeugung, etc.) 

   

Weitere Produkt-/Prozessmassnahmen im Bereich 
Wärme/CO2-Emissionen 

   

Stromeffizienz, z. B. im Bereich Beleuchtung, Druckluft, 
Prozesskälte, weitere motorische Antriebe, Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (z. B. Installation 
von Zeitschaltuhren, Temperaturniveauerhöhung, Re-
duktion Nenndruck (Druckluft), Free cooling, etc.) 

   

Stromerzeugung, Wärmekraftkopplung    

Andere    

Welche anderen Massnahmen haben Sie seit 2004 umgesetzt? 

  

F20. In welchem Zeitraum wurden die entsprechenden Massnahmen umgesetzt? 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. Wenn eine Massnahme über mehrere 
Perioden umgesetzt wurde, geben Sie die Periode an, in der mit ihrer Umsetzung be-
gonnen wurde. 

 2013-
2015 

2008-
2012 

2004-
2007 

Energieträgerwahl (z. B. Umstellung von Öl auf Gas 
oder auf Fernwärme, Nutzung von Biomasse, etc.) 

   

Heizung (z. B. Anpassung Raumtemperatur, Sanierung 
Wärmeerzeugung oder -verteilung) 

   

Warmwasser (z. B. Verbrauchsminimierung, Sanierung, 
etc.) 

   

Prozesswärme (z. B. Wärmerückgewinnung durch Re-
kuperation, Heisswasser statt Dampf, Steue-
rung/Regelung, mechanische oder elektrische statt 
thermische Verfahren, etc.) 

   

Lüftung/Klimakälte (z. B.: betriebliche Anpassungen, 
Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung, Sanierung 
oder Optimierung der Steuerung und Regelung etc.) 

   

Gebäudehülle (z. B. Fensterersatz, Wärmedämmung 
etc.) 
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Abwärmenutzung (z. B. aus Prozesswärme, Kälteer-
zeugung, etc.) 

   

Weitere Produkt-/Prozessmassnahmen im Bereich 
Wärme/CO2-Emissionen 

   

Stromeffizienz, z. B. im Bereich Beleuchtung, Druckluft, 
Prozesskälte, weitere motorische Antriebe, Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (z. B. Installation 
von Zeitschaltuhren, Temperaturniveauerhöhung, Re-
duktion Nenndruck (Druckluft), Free cooling, etc.) 

   

Stromerzeugung, Wärmekraftkopplung    

Andere    
 

F21. Sie haben angegeben, dass in Ihrem Unternehmen seit 2013 Massnahmen umgesetzt 
wurden. Wie sind Sie dabei in der Regel vorgegangen? 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. 

 Nach dem (damals) üblichen Stand der Technik. 

 Bewusst besser als der (damals) übliche Stand der Technik. 

 Massnahmen wurden am Ende der technischen Lebensdauer durchgeführt. 

 Massnahmen wurden bewusst vor dem Ende der technischen Lebensdauer 
durchgeführt. 

 Bewusst Ersatz und umfassende Erneuerungen statt Instandsetzungen durchge-
führt. 

 Wir haben Nachrüstungen vorgenommen. 

 Wir haben spezielle betriebliche oder organisatorische Massnahmen ergriffen. 

 Bemerkungen…. ______________________ 

 Weiss nicht 
 

F22. Sie haben angegeben, dass Ihr Unternehmen zwischen 2008-2012 Massnahmen um-
gesetzt hat. Wie sind Sie dabei in der Regel vorgegangen? 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. 

 Nach dem (damals) üblichen Stand der Technik. 

 Bewusst besser als der (damals) übliche Stand der Technik. 

 Massnahmen wurden am Ende der technischen Lebensdauer durchgeführt. 

 Massnahmen wurden bewusst vor dem Ende der technischen Lebensdauer 
durchgeführt. 

 Bewusst Ersatz und umfassende Erneuerungen statt Instandsetzungen durchge-
führt. 

 Wir haben Nachrüstungen vorgenommen. 

 Wir haben spezielle betriebliche oder organisatorische Massnahmen ergriffen. 

 Bemerkungen…. ______________________ 

 Weiss nicht 
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F23. Sie haben angegeben, dass Ihr Unternehmen zwischen 2004-2007 Massnahmen um-
gesetzt hat. Wie sind Sie dabei in der Regel vorgegangen? 

Bitte geben Sie alle zutreffenden Optionen an. 

 Nach dem (damals) üblichen Stand der Technik. 

 Bewusst besser als der (damals) übliche Stand der Technik. 

 Massnahmen wurden am Ende der technischen Lebensdauer durchgeführt. 

 Massnahmen wurden bewusst vor dem Ende der technischen Lebensdauer durch-
geführt. 

 Bewusst Ersatz und umfassende Erneuerungen statt Instandsetzungen durchge-
führt. 

 Wir haben Nachrüstungen vorgenommen. 

 Wir haben spezielle betriebliche oder organisatorische Massnahmen ergriffen. 

 Bemerkungen…. ______________________ 

 Weiss nicht 
 

F24. Welche der folgenden Gründe waren wichtig für die Umsetzung der Massnahmen? 

Bitte beziehen Sie sich nur auf den Zeitraum 2008-2012. 

 Wichtig Un-
wichtig 

Weiss 
nicht 

1 Reduktion der zu bezahlenden CO2-Abgabe 
durch geringeren Energieverbrauch. 

   

2 Reduktion der Energiekosten des Unterneh-
mens. 

   

3 Unser Anspruch ist, CO2-Emissionen unabhän-
gig von gesetzlichen Vorgaben so weit wie be-
triebswirtschaftlich vertretbar zu senken (z. B. 
im Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie). 

   

4 Image des Unternehmens/Aussenwirkung der 
Massnahmen. 

   

5 Weitere Nutzen (abgesehen von den oben ge-
nannten Gründen) wie z. B. effizientere Produk-
tionsabläufe, bessere Produktqualität, höhere 
Zuverlässigkeit, geringere Personalkosten, etc. 

   

6 Aufforderung des Standortkantons, aufgrund 
des Grossverbraucherartikels (GVA), einer kan-
tonalen Zielvereinbarung (KZV) oder einer 
Energieverbrauchsanalyse (EVA) Massnahmen 
durchzuführen. 

   

7 Mit der EnAW abgeschlossene freiwillige Ziel-
vereinbarung. 
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8 Mit dem Bund abgeschlossene Verminderungs-
verpflichtung34. 

   

 

F25. Wie gut konnten Sie die Fragen die sich auf Perioden vor Ihrem Eintritt im Unterneh-
men bezogen beantworten? 

 Gut 
 Eher gut 
 Eher schlecht 
 Schlecht 

 
Bemerkungen: 
 

F26. Emissionsrelevante Ereignisse 

Im folgenden Teil geht es um emissionsrelevante Ereignisse in Ihrem Unternehmen. 
Gemeint sind damit vor allem strategische Entscheidungen wie z. B. grössere Verän-
derungen bei Produktion, angebotenen Dienstleistungen, beheizten Flächen, Mitarbei-
terzahlen, An- oder Verkauf von Unternehmensteilen, etc. Diese Informationen sind 
für uns sehr wichtig, da solche Ereignisse ein erklärender Faktor für die CO2-
Emissionen Ihres Unternehmens sind. 

Wenn Ihnen die notwendigen Informationen bzw. das nötige Hintergrundwissen feh-
len, um Fragen zu diesem Thema zu beantworten, können Sie diesen Teil des Frage-
bogens via Email an eine andere Person in Ihrem Unternehmen weiterleiten. Diese 
Person erhält einen Zugangslink zu diesem Abschnitt des Fragebogens sowie einige 
Hintergrundinformationen und Hinweise. Sie können dann direkt mit dem übernächs-
ten Abschnitt weitermachen.  

Möchten Sie diesen Abschnitt von einer anderen Person ausfüllen lassen? 

 Ja 

 Nein 
 

F27. Bei welchen strategischen Entscheiden in Ihrem Unternehmen spielte die CO2-Abgabe 
eine Rolle? 

  

Welche anderen strategischen Entscheidungen haben den CO2-Ausstoss Ihres Unter-
nehmens beeinflusst? 

F28. Bitte geben Sie die E-Mail-Adresse der entsprechenden Person ein: 

Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Person, die diese Email empfängt, direkten Zu-
gang zu diesem Fragebogen - und damit zu Ihren bisherigen Angaben - erhält. Bitte 
geben Sie daher nur unternehmensinterne E-Mail-Adressen, bzw. von Personen denen 
Sie vertrauen an. 

  

Bitte geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein: 

                                                 

34 Bei Mouseover „Zielvereinbarung mit CO2-Abgabebefreiung“. 
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Diese Adresse wird als Absender angezeigt und erhält eine Kopie der Nachricht. 

  

Bitte geben Sie eine passende Anrede für die E-Mail an: 

z. B. "Sehr geehrte Frau Schmid" oder "Lieber Urs" 

  

Hier können Sie einen kurzen Text für den Empfänger eingeben. Dieser Text wird di-
rekt nach der Anrede in die E-Mail integriert. 

Die automatisch generierte E-Mail enthält, zusätzlich zu dem von Ihnen eingegebenen 
Text, eine Anleitung und Hinweise zur Bearbeitung dieses Abschnitts. 

  

Wenn alle Angaben korrekt sind, klicken Sie unten auf E-Mail senden. 
Wenn Sie Angaben korrigieren möchten, klicken Sie auf Zurück. 

Die E-Mail wurde erfolgreich verschickt. Bitte klicken Sie auf weiter, um mit dem 
nächsten Abschnitt fortzufahren. 

F29. Haben eines oder mehrere der folgenden Ereignisse seit 2004 in Ihrem Unternehmen 
stattgefunden? 

 Ja Nein Weiss 
nicht 

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile zugekauft. 

   

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile verkauft. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte in der Schweiz auf-
gemacht. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte in der Schweiz ge-
schlossen. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte in der Schweiz zu-
sammengelegt. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte aus der Schweiz ins 
Ausland verlagert. 

   

Die Produktion unseres Unternehmens wurde stark aus-
gedehnt (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 

   

Die Produktion unseres Unternehmens wurde stark redu-
ziert (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 

   

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich stark ausge-
dehnt (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 

   

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich stark redu-
ziert (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 
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Die Anzahl der Beschäftigten in Unternehmens ist stark 
gestiegen (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 Jahren). 

   

Die Anzahl der Beschäftigten in Unternehmens ist stark 
gesunken (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 Jahren). 

   

Die in unserem Unternehmen beheizte Fläche wurde 
stark ausgedehnt (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 
Jahren). 

   

Die in unserem Unternehmen beheizte Fläche wurde 
stark reduziert (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 Jah-
ren). 

   

Das Angebot (Produktion, Dienstleistungen) unseres 
Unternehmens hat sich grundlegend verändert. 

   

Wir haben unsere Produktionsweise grundlegend verän-
dert. 

   

Wir haben Abläufe im Unternehmen grundlegend verän-
dert. 

   

 

F30. In welchem Zeitraum haben die angegebenen Ereignisse stattgefunden? 

Sollten Ereignisse in mehreren Zeiträumen stattgefunden haben, können Sie mehrere 
Optionen auswählen. 

 2013-
2015 

2008-
2012 

2004-
2007 

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile zugekauft. 

   

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile verkauft. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte in der Schweiz auf-
gemacht. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte in der Schweiz ge-
schlossen. 

   

Unser Unternehmen hat Standorte in der Schweiz zu-
sammengelegt 

   

Unser Unternehmen hat Standorte aus der Schweiz ins 
Ausland verlagert. 

   

Die Produktion unseres Unternehmens wurde stark 
ausgedehnt (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jah-
ren). 

   

Die Produktion unseres Unternehmens wurde stark 
reduziert (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 

   

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich stark aus-
gedehnt (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 

   

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich stark redu-
ziert (mehr als rund 30 % innerhalb von 4 Jahren). 

   

Die Anzahl der Beschäftigten in Unternehmens ist 
stark gestiegen (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 
Jahren). 

   

Die Anzahl der Beschäftigten in Unternehmens ist    
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stark gesunken (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 
Jahren). 
Die in unserem Unternehmen beheizte Fläche wurde 
stark ausgedehnt (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 
Jahren). 

   

Die in unserem Unternehmen beheizte Fläche wurde 
stark reduziert (mehr als rund 30 % innerhalb von 10 
Jahren). 

   

Das Angebot (Produktion, Dienstleistun-
gen) unseres Unternehmens hat sich grundlegend ver-
ändert. 

   

Wir haben unsere Produktionsweise grundlegend 
verändert. 

   

Wir haben Abläufe im Unternehmen grundlegend 
verändert. 

   

 

F31. Sie haben angegeben, dass sich das Angebot (Produktion, Dienstleistungen) Ihres 
Unternehmens grundlegend verändert hat. 

 

Haben diese Veränderungen des Angebots (Produktion, Dienstleistungen) die CO2-
Emissionen Ihres Unternehmens eher erhöht oder eher verringert? 

 eher erhöht 

 eher verringert 

 weiss nicht 

Sie haben angegeben, dass sich Abläufe in Ihrem Unternehmen grundlegend verän-
dert haben. 

 

Haben diese Veränderungen die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens eher erhöht 
oder eher verringert? 

 eher erhöht 

 eher verringert 

 weiss nicht 

Sie haben angegeben, dass sich die Produktionsweise in Ihrem Unternehmen grund-
legend verändert hat. 

 

Haben diese Veränderungen die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens eher erhöht 
oder eher verringert? 

 eher erhöht 

 eher verringert 
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 weiss nicht 
 

F32. Welche Rolle spielte die CO2-Abgabe bei den folgenden Ereignissen seit 2008? 

 Spielte 
eine 
grosse 
Rolle 

Spielte 
eine 
kleine 
Rolle 

Spielte 
keine 
Rolle 

Weiss 
nicht 

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile zugekauft. 

    

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile verkauft. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte in der 
Schweiz aufgemacht. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte in der 
Schweiz geschlossen. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte in der 
Schweiz zusammengelegt. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte aus der 
Schweiz ins Ausland verlagert. 

    

Die Produktion unseres Unternehmens 
wurde stark ausgedehnt (mehr als rund 
30 % innerhalb von 4 Jahren). 

    

Die Produktion unseres Unternehmens 
wurde stark reduziert (mehr als rund 30 % 
innerhalb von 4 Jahren). 

    

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich 
stark ausgedehnt (mehr als rund 30 % in-
nerhalb von 4 Jahren). 

    

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich 
stark reduziert (mehr als rund 30 % inner-
halb von 4 Jahren). 

    

Die Anzahl der Beschäftigten in Unter-
nehmens ist stark gestiegen (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Die Anzahl der Beschäftigten in Unter-
nehmens ist stark gesunken (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Die in unserem Unternehmen beheizte Flä-
che wurde stark ausgedehnt (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Die in unserem Unternehmen beheizte Flä-
che wurde stark reduziert (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Das Angebot (Produktion, Dienstleis-     
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tungen) unseres Unternehmens hat sich 
grundlegend verändert. 

Wir haben unsere Produktionswei-
se grundlegend verändert. 

    

Wir haben Abläufe im Unterneh-
men grundlegend verändert. 

    

 

F33. Welche Rolle spielte die Ankündigung der CO2-Abgabe bei den folgenden Ereignissen 
im Zeitraum 2004-2007? 

 Spielte 
eine 
grosse 
Rolle 

Spielte 
eine 
kleine 
Rolle 

Spielte 
keine 
Rolle 

Weiss 
nicht 

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile zugekauft. 

    

Unser Unternehmen hat in der 
Schweiz Unternehmensteile verkauft. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte in der 
Schweiz aufgemacht. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte in der 
Schweiz geschlossen. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte in der 
Schweiz zusammengelegt. 

    

Unser Unternehmen hat Standorte aus der 
Schweiz ins Ausland verlagert 

    

Die Produktion unseres Unternehmens 
wurde stark ausgedehnt (mehr als rund 
30 % innerhalb von 4 Jahren). 

    

Die Produktion unseres Unternehmens 
wurde stark reduziert (mehr als rund 30 % 
innerhalb von 4 Jahren). 

    

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich 
stark ausgedehnt (mehr als rund 30 % in-
nerhalb von 4 Jahren). 

    

Der Umsatz unseres Unternehmens hat sich 
stark reduziert (mehr als rund 30 % inner-
halb von 4 Jahren). 

    

Die Anzahl der Beschäftigten in Unter-
nehmens ist stark gestiegen (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Die Anzahl der Beschäftigten in Unter-
nehmens ist stark gesunken (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Die in unserem Unternehmen beheizte Flä-
che wurde stark ausgedehnt (mehr als rund 
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30 % innerhalb von 10 Jahren). 

Die in unserem Unternehmen beheizte Flä-
che wurde stark reduziert (mehr als rund 
30 % innerhalb von 10 Jahren). 

    

Das Angebot (Produktion, Dienstleis-
tungen) unseres Unternehmens hat sich 
grundlegend verändert. 

    

Wir haben unsere Produktionswei-
se grundlegend verändert. 

    

Wir haben Abläufe im Unterneh-
men grundlegend verändert. 

    

 

F34. Bei welchen weiteren strategischen Entscheiden in Ihrem Unternehmen spielte die 
CO2-Abgabe eine Rolle? 

  

F35. A. Ein Teil der Erträge aus der CO2-Abgabe wird über die AHV-Kassen an Unter-
nehmen rückverteilt. Wie wurde die rückverteilte CO2-Abgabe in Ihrem Unter-
nehmen mehrheitlich verwendet (2008 bis heute)? 

1.  Wird als Ertrag verbucht. 

2.  Wird für Massnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen und/oder 
des Energieverbrauchs (oder für andere Bereiche des Umweltmana-
gements) verwendet. 

3.  Wird gespendet (z. B. an die Klimastiftung). 

4.  Wird eingesetzt um den Beitrag an die EnAW zu zahlen. 

5.  Wird für einen bestimmten anderen Zweck verwendet (bitte ange-
ben): ______________________ 

6.  Weiss nicht 
 

F35. B. Die gezahlte CO2-Abgabe wird für Unternehmen, die von der CO2-Abgabe be-
freit sind35, über die Eidgenössische Zollverwaltung EZV an die Unterneh-
men rückerstattet. Zudem wird seit 2013 ein Teil der Erträge aus der CO2-
Abgabe über die AHV-Kassen an Unternehmen rückverteilt. Wie wurden diese 
Beträge in Ihrem Unternehmen mehrheitlich verwendet (2008 bis heute)? 

1.  Wird als Ertrag verbucht. 

2.  Wird für Massnahmen zur Verringerung der CO2-Emissionen und/oder 
des Energieverbrauchs (oder für andere Bereiche des Umweltmana-
gements) verwendet. 

3.  Wird gespendet (z. B. an die Klimastiftung). 

                                                 

35 Bei Mouseover: Ein Gesuch um Rückerstattung einreichen können:  
 • Unternehmen, die sich zu einer Verminderung ihrer Treibhausgase verpflichtet haben   
  (Art. 31 Abs. 1 Bst. b CO2-Gesetz);  
 • Unternehmen, die am Emissionshandelssystem teilnehmen (Art. 17 CO2-Gesetz);  
 • Fossil-thermische Kraftwerke mit Kompensationspflicht (Art. 25 CO2-Gesetz).   
  Quelle: BAFU. 
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4.  Wird eingesetzt um den Beitrag an die EnAW zu zahlen. 

5.  Wird für einen bestimmten anderen Zweck verwendet (bitte ange-
ben): ______________________ 

6.  Weiss nicht 
 

F36. Unternehmensdaten 

Um die Wirkung der CO2-Abgabe einschätzen zu können, sind einige quantitative An-
gaben zu Ihrem Unternehmen36 sehr wichtig (Energieverbrauch, Anzahl Mitarbeiten-
de, Produktion etc.). Wir bitten Sie daher um die folgenden Angaben für den Zeitraum 
2004 bis 2014. 

 Mengen der verschiedenen Energieträger in den Jahren 2004-2014 in Ihrem 
Unternehmen verwendet wurden, 

oder  

 CO2-Emissionen Ihres Unternehmens im selben Zeitraum, 

sowie eine der folgenden Datenreihen für denselben Zeitraum:  

 Anzahl Mitarbeiter oder Bruttolohnsumme 

 Produktionsmenge (für Industrie- und Gewerbe-Unternehmen) 

 Bruttogeschossfläche des Unternehmens (für Dienstleistungsunternehmen) 

 Umsatz 

Falls die Daten nicht genau bekannt sind, können Sie auch Schätzungen angeben. 

Um Ihren Aufwand zu reduzieren und die Beantwortung der Befragung zu verkürzen, 
können wir mit Ihrer Zustimmung bereits bei der Energie-Agentur der Wirtschaft 
(EnAW) vorhandene Daten nutzen.  

Bitte wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten: 

 Wir erteilen der EnAW hiermit die Erlaubnis, Angaben zum Energieverbrauch 
und zu den CO2-Emissionen unseres Unternehmens sowie –falls enthalten- die 
Bruttogeschossfläche oder die Produktion aus dem EnAW-Monitoring den Auf-
tragnehmern zur Verfügung zu stellen. 

Hinweis, wenn das angekreuzt wird: 

Wichtiger Hinweis für EnAW-Teilnehmer: Vielen Dank für die Erlaubnis, 
einen Teil dieser Daten bei der EnAW zu beziehen. 
Bitte beziehen Sie sich in den folgenden Fragen nur noch auf die Jahre, in 

                                                 

36 Bei Mouseover: “Einzubeziehen sind: alle zugehörigen Produktions- und Arbeitsstätten sowie Filialen Ihres 
Unternehmens in der Schweiz (soweit es sich nicht um eigenständige Unternehmen han-delt). Nicht einzu-
beziehen sind:  Tochtergesellschaften im In- und Ausland  Konzerngesellschaft oder Muttergesellschaft Ih-
res Unternehmens“. 
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denen Sie nicht am EnAW Monitoring teilgenommen haben. 

 

 Wir möchten diese Daten nachfolgend selber angeben (möglich als File upload, 
per Online-Formular oder per Email). 

Wie möchten Sie weiter verfahren? 

 Wir möchten diese Daten jetzt nachfolgend selber angeben (möglich als File 
upload, per Online-Formular oder per Email) 

 Wir möchten diese Daten zu einem späteren Zeitpunkt selber angeben (mög-
lich als File upload, per Online-Formular oder per Email). 

Hinweis, wenn dies angekreuzt wird: 

- Wenn Sie diese Option auswählen (z. B. weil Sie diese Daten erst zusammen-
tragen möchten), überspringen Sie den folgenden Abschnitt des Fragebogens 
zum Thema Unternehmensdaten zunächst und können direkt mit dem letzten 
Abschnitt beginnen. 
Sie können zu einem späteren Zeitpunkt erneut auf diesen Abschnitt zugreifen, 
um die Daten nachträglich anzugeben. Bitte geben Sie zu diesem Zweck Ihre 
E-Mail-Adresse an. Sie erhalten dann eine kurze Nachricht mit einem Link, mit 
dem Sie zu einem späteren Zeitpunkt direkt auf diese Seite zugreifen können. 

 

T5. Besten Dank für Ihre Erlaubnis an die EnAW, die Energieverbrauchsdaten und die 
CO2-Emissionen sowie eine der Datenreihen Bruttogeschossfläche oder Produktion 
(aus dem EnAW-Monitoring) den Auftragnehmern zur Verfügung zu stellen. 

In den folgenden Fragen geht es um quantitative Daten zu Ihrem Unternehmen. Ge-
ben Sie bitte an, welche Mengen der verschiedenen Energieträger in den Jahren 
2004-2014 in Ihrem Unternehmen verwendet wurden oder wie hoch die CO2-
Emissionen Ihres Unternehmens im selben Zeitraum waren. 

Besten Dank für Ihre Erlaubnis an die EnAW, die Energieverbrauchsdaten und die 
CO2-Emissionen sowie eine der Datenreihen Bruttogeschossfläche oder Produktion 
(aus dem EnAW-Monitoring) dem beauftragten Projektteam TEP Energy, Rütter 
Soceco und der Universität Neuenburg zur Verfügung zu stellen. 

T6.  In den folgenden Fragen geht es um quantitative Daten zu Ihrem Unterneh-
men. Geben Sie bitte an, welche Mengen der verschiedenen Energieträger in 
den Jahren 2004-2014 in Ihrem Unternehmen verwendet wurden oder wie 
hoch die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens im selben Zeitraum waren. 

 In den folgenden Fragen geht es um quantitative Daten zu Ihrem Unterneh-
men. Geben Sie bitte an, welche Mengen der verschiedenen Energieträger in 
Ihrem Unternehmen verwendet wurden oder wie hoch die CO2-Emissionen Ih-
res Unternehmens waren. Bitte machen Sie die Angaben jeweils für eines der 
Jahre 2012, 2013 oder 2014. 

Wichtiger Hinweis für EnAW-Teilnehmer: Um die Analyse vollständig durchzuführen, 
wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie in den folgenden Fragen nur noch die Jahre 
angeben, in denen Sie nicht am EnAW-Monitoring teilgenommen haben. 

F37. Es kann sein, dass Sie die Informationen zu Energieverbrauch und CO2-Emissionen 
zusammentragen müssen. Um Ihnen dies so leicht wie möglich zu gestalten, haben 
Sie vier Möglichkeiten. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Methode: 
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1. Daten in Online-Maske eingeben: Sie können die Informationen direkt hier in 
einer Online-Maske eintragen. Sie können das Ausfüllen jederzeit unterbre-
chen und wieder aufnehmen. 

2. Excel Datei herunterladen und Daten sammeln: Sie können die Informatio-
nen in einer von uns speziell dafür gestalteten Excel-Datei zunächst im Un-
ternehmen sammeln und dann die vollständige Datei hier hochladen. 

3. Individuelle Daten hochladen: Wenn die Informationen in individuellen Do-
kumenten Ihrer Firma bereits vorliegen, können Sie auch diese Dokumente 
hier hochladen. 

4. Daten per Email einsenden: Sie können uns die Informationen auch per 
Email zukommen lassen. 

 

T7. A) Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns die folgenden Datenreihen per Email 
zustellen können.  

 Menge der verschiedenen Energieträger, die Sie in den Jahren 2004-
2014 verwendet haben (inkl. Einheit) 
ODER 

 CO2-Emissionen Ihres Unternehmens in den Jahren 2004-2014 

Adresse  

Bitte senden Sie die Daten per Email an:  

Martin Jakob (Projektleiter) 

CO2@abgabe.ch, Telefon 043 500 71 71 

 
B) Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns die folgenden Daten per Email zustel-

len können. Menge der verschiedenen Energieträger, die Sie in einem der Jah-
re 2012, 2013 oder 2014 verwendet haben (inkl. Einheit) CO2-Emissionen Ih-
res Unternehmens in einem der Jahre 2012, 2013 oder 2014 

Adresse  

Bitte senden Sie die Daten per Email an:  

Martin Jakob (Projektleiter) 

CO2@abgabe.ch, Telefon 043 500 71 71 

T8. Sie können das formatierte Excel Formular unter dem folgenden Link herunterladen. 
Download Excel Formular (deutsch) Excel Formular (français) Die Datei ist auch mit 
nicht-Microsoft-Office-Paketen (wie z. B. Open Office) kompatibel. Sollten Sie techni-
sche Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.  

T9. Zusatz wenn Excel Formular ausgewählt wurde: 

Sie können das formatierte Excel Formular unter dem folgenden Link herunterladen. 
 
Download Excel Formular (deutsch) 
Excel Formular (français) 

 

Die Datei ist auch mit nicht-Microsoft-Office-Paketen (wie z. B. Open Office) kompati-
bel. 
Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an uns wen-
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den. 

 
Datenhochladen: 

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns die folgenden Daten zur Verfügung 
stellen können. 

 Menge der verschiedenen Energieträger, die Sie in den Jahren 2004-2014 
verwendet haben (inkl. Einheit) 

ODER 

 CO2-Emissionen Ihres Unternehmens in den Jahren 2004-2014 

Sie können hier eine oder mehrere Dateien auf unseren Server zu übertragen. Bitte 
wählen Sie dafür die entsprechende/n Datei/en aus und klicken Sie auf "Hochladen" 
um die Datei auf unseren Server zu übertragen.  

 

Je nach Dateigrösse und Ihrer Internet-Geschwindigkeit kann die Übertragung von 
wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten dauern. Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
nur einmal auf "Hochladen" zu klicken und dann zu warten, bis die nächste Seite er-
scheint.  

 

Wenn Sie nur eine Datei hochladen möchten, verwenden Sie einfach nur eine der Op-
tionen. Wenn Sie mehrere Dateien hochladen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

 Sie können Die Dateien entweder zunächst zu einem komprimierten Archiv zu-
sammenfassen (z. B: .zip, .7zip, rar, tar o.ä)  

 Oder einzeln hochladen. 
 
 
 
 

Datei 1 

  

Datei 2 

  

Datei 3 

  

Datei 4 

  

Datei 5 

  

Datei 6 

  

Datei 7 

  

Datei 8 
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Datei 9 

  

Datei 10 

  

Datei 11 

  

 

Ihre Daten wurden erfolgreich übertragen.  

 

Sollten Sie noch weitere Daten/Dateien haben, die Sie uns zur Verfügung stellen 
möchten. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:  

 

Projektleiter: Martin Jakob 

CO2@abgabe.ch  

Tel. +41 43 500 71 71 

Fax +41 43 500 71 79 

 

TEP Energy GmbH  

Rotbuchstrasse 68 

CH-8037 Zürich 

 

www.tep-energy.ch 

 

T10. Wichtiger Hinweis für EnAW-Teilnehmer: Sie haben uns die Erlaubnis erteilt, einen 
Teil dieser Daten bei der EnAW zu beziehen. Dafür nochmals vielen Dank. Um die 
Analyse vollständig durchzuführen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei die-
ser Frage nur noch die Jahre angeben, in denen Sie nicht am EnAW-Monitoring teilge-
nommen haben. 

F38. Sie haben am Anfang des Fragebogens angegeben, dass Ihr Unternehmen die folgen-
den Energieträger verwendet bzw. verwendet hat. 

Bitte wählen Sie die Einheit für den jeweiligen Energieträger aus. 

Sie können die Einheit für jeden relevanten Energieträger individuell auswählen. Ster 
und Sm^3 (Schnitzelkubikmeter) sind Einheiten für Holz! 

Heizöl (leicht, mittel, schwer)  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 
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 Ster 

 Sm^3 
 

Andere flüssige Brennstoffe  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Erdgas  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Propan  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Butan  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Andere gasförmige Brennstoffe  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Steinkohle, Steinkohlenkoks, Braunkoh-
le, Braunkohlenkoks, Petrolkoks 

 kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 
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 Ster 

 Sm^3 
 

Andere fossile Brennstoffe  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Nah- oder Fernwärme  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Holz  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Industrieabfälle  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Elektrizität (Strom zum Heizen (z. B. 
Wärmepumpen, Direktheizung, Lufter-
hitzer), Warmwasser, Prozesswärme 
oder zur Nutzung von Abwärme) 

 kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 

 Ster 

 Sm^3 
 

Andere Energieträger  kWh 

 Liter 

 m^3 

 Tonnen 
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 Ster 

 Sm^3 
 

Anmerkung: Ster und Sm^3 (Schnitzelkubikmeter) sind Einheiten für Holz!  

 
Bitte in folgendem Feld ergänzen: Beziehen sich Ihre Angaben für Erdgas auf 
den Heizwert (Hu) oder den Brennwert (Ho)? Wenn sich diese Bezugsgrösse in 
dem Zeitraum 2004 bis 2014 geändert hat, geben Sie das bitte ebenfalls an: 

 
F39. A) Welche Mengen dieser Energieträger hat Ihr Unternehmen zwischen 2004 und 

2014 eingekauft? 
Bitte scrollen Sie zur Seite, um die weiteren Jahre zu sehen. Sie können auch Tabula-
tor auf Ihrer Tastatur verwenden, um zwischen den Zellen zu wechseln. 

Hinweis für EnAW- Teilnehmer (Falls Sie der Datenübergabe durch die EnAW NICHT 
zugestimmt haben): „Hinweis: Daten zu den Energieverbräuchen und CO2-Emissionen 
finden Sie in den EnAW Monitoring Berichten.“ 

 2014 2013 2012 

Heizöl (leicht, 
mittel, schwer) 

 

 

  

 

Andere flüssige 
Brennstoffe 

 

 

  

 

Erdgas  

 

  

 

Propan  

 

  

 

Butan  

 

  

 

Andere gasför-
mige Brennstof-
fe 

 

 

  

 

Steinkohle, 
Steinkohlen-
koks, Braunkoh-
le, Braunkoh-
lenkoks, Petrol-
koks 

 

 

  

 

Andere fossile 
Brennstoffe 
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Nah- oder 
Fernwärme 

 

 

  

 

Holz  

 

  

 

Industrieabfälle  

 

  

 

Elektrizität 
(Strom zum 
Heizen (z. B. 
Wärmepumpen, 
Direktheizung, 
Lufterhitzer), 
Warmwasser, 
Prozesswärme 
oder zur Nut-
zung von Ab-
wärme) 

 

 

  

 

Andere Energie-
träger 

 

 

  

 

B) Welche Mengen dieser Energieträger hat Ihr Unternehmen zwischen 2012 und 
2014 eingekauft? Bitte machen Sie Angaben für eines der Jahre. 

 
Wenn Ihr Unternehmen den Energieträger nur vor 2012 benutzt hat, lassen Sie die 
entsprechenden Felder bitte leer. 
 2014 2013 2012 

Heizöl (leicht, 
mittel, schwer) 

 

 

  

 

Andere flüssige 
Brennstoffe 

 

 

  

 

Erdgas  

 

  

 

Propan  

 

  

 

Butan  

 

  

 

Andere gasför-
mige Brennstof-
fe 

 

 

  

 

Steinkohle, 
Steinkohlen-
koks, Braunkoh-
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le, Braunkoh-
lenkoks, Petrol-
koks 

Andere fossile 
Brennstoffe 

 

 

  

 

Nah- oder 
Fernwärme 

 

 

  

 

Holz  

 

  

 

Industrieabfälle  

 

  

 

Elektrizität 
(Strom zum 
Heizen (z. B. 
Wärmepumpen, 
Direktheizung, 
Lufterhitzer), 
Warmwasser, 
Prozesswärme 
oder zur Nut-
zung von Ab-
wärme) 

 

 

  

 

Andere Energie-
träger 

 

 

  

 
 

F40. Bitte geben Sie den Namen (bzw. eine Beschreibung) und den durchschnittlichen 
Heizwert der folgenden von Ihnen verwendeten "anderen Energieträger“ an. 

Bitte machen Sie die Angabe des unteren Heizwerts in MJ/kg 

 Name/Beschreibung Unterer Heizwert in 
MJ/kg 

Andere flüssige Brennstoffe  

 
  

Andere gasförmige Brenn-
stoffe 

 

 
  

Industrieabfälle  

 
  

Andere fossile Brennstoffe  

 
  

 

T11. Wichtiger Hinweis für EnAW-Teilnehmer: Sie haben uns die Erlaubnis erteilt, einen 
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Teil dieser Daten bei der EnAW zu beziehen. Dafür nochmals vielen Dank. Um die 
Analyse vollständig durchzuführen, wären wir Ihnen sehr dankbar, wenn Sie bei die-
ser Frage nur noch die Jahre angeben, in denen Sie nicht am EnAW Monitoring teilge-
nommen haben. 

F41. A) Wie hoch waren die CO2-Emissionen (in Tonnen) Ihres Unternehmens in den 
einzelnen Jahren? 

Wenn Sie die vorherige Frage zu den Energieträgern bereits vollständig aus-
gefüllt haben, müssen Sie diese Angaben nicht machen. 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 
 

2004 
 

  

B) Wie hoch waren die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens (in Tonnen) in eines 
der Jahre 2012 bis 2014? 

Wenn Sie die vorherige Frage zu den Energieträgern bereits vollständig aus-
gefüllt haben, müssen Sie diese Angaben nicht machen. 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

 

F42. Nun bitten wir Sie um die Angabe einer der folgenden Grössen. Bitte geben Sie die 
Daten an, welche die CO2-Emissionen Ihres Unternehmens Ihrer Ansicht nach am 
besten widerspiegeln und die Sie mit vertretbarem Aufwand zusammenstellen können 
(z. B. die Grösse, die im EnAW-Monitoring festgehalten wird, falls dies für Sie zutrifft). 
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Bitte wählen Sie eine der folgenden Grössen aus: 

Hinweis für kleine Unternehmen: Es wird nur eins der Jahre 2012, 2013, 2014 benö-
tigt! 
 

1. Anzahl Mitarbeiter oder Bruttolohnsumme 

2. Produktionsmenge (für Industrie- und Gewerbeunternehmen) 

3. Bruttogeschossfläche des Unternehmens (für Dienstleistungsun-
ternehmen) 

4. Umsatz 
 

F43. Es kann sein, dass Sie einige dieser Informationen zusammentragen müssen. Um 
Ihnen dies so leicht wie möglich zu gestalten, haben Sie vier Möglichkeiten. Bitte 
wählen Sie Ihre gewünschte Methode: 

1. Daten in Online Maske eingeben: Sie können die Informationen direkt hier in 
einer Online Maske eintragen. Sie können den Fragebogen jederzeit unter-
brechen und wieder aufnehmen. 

2. Excel Datei herunterladen und Daten sammeln: Sie können die Informatio-
nen in einer von uns speziell dafür gestalteten Excel-Datei zunächst im Un-
ternehmen sammeln und dann die vollständige Datei hier hochladen. 

3. Individuelle Daten hochladen: Wenn die Informationen in individuellen Do-
kumenten Ihrer Firma bereits vorliegen, können Sie auch diese Dokumente 
hier hochladen. 

4. Daten per Email einsenden: Sie können uns die Informationen auch per 
Email zukommen lassen. 
 

T12. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine der folgenden Datenreihen für die Jahre 
2004-2014 angeben könnten. 

 Anzahl Mitarbeiter oder Bruttolohnsumme 
 Produktionsmenge (für Industrie- und Gewerbe-Unternehmen) 
 Bruttogeschossfläche des Unternehmens (für Dienstleistungsunternehmen) 
 Umsatz 

T13. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns für eines der Jahre 2012, 2013 oder 2014 
eine der folgenden Informationen angeben könnten. 

 Anzahl Mitarbeiter oder Bruttolohnsumme  
  Produktionsmenge (für Industrie- und Gewerbe-Unternehmen) 
 Bruttogeschossfläche des Unternehmens (für Dienstleistungsunternehmen) 
 Umsatz 

T14. Sie können das formatierte Excel Formular unter dem folgenden Link herunterladen.  

Download Excel Formular (deutsch) 

Excel Formular (français)  

Die Datei ist auch mit nicht-Microsoft-OfficePaketen (wie z. B. Open Office) kompati-
bel. Sollten Sie technische Unterstützung benötigen, können Sie sich gerne an uns 
wenden.  

T15. Sie können hier eine oder mehrere Dateien auf unseren Server zu übertragen. Bitte 
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wählen Sie dafür die entsprechende/n Datei/en aus und klicken Sie auf "Hochladen" 
um die Datei auf unseren Server zu übertragen.  

 

Je nach Dateigrösse und Ihrer Internet-Geschwindigkeit kann die Übertragung von 
wenigen Sekunden bis zu einigen Minuten dauern. Aus diesem Grund bitten wir Sie, 
nur einmal auf "Hochladen" zu klicken und dann zu warten, bis die nächste Seite er-
scheint.  

 

Wenn Sie nur eine Datei hochladen möchten, verwenden Sie einfach nur eine der Op-
tionen. Wenn Sie mehrere Dateien hochladen möchten, haben Sie zwei Möglichkeiten: 

 Sie können Die Dateien entweder zunächst zu einem komprimierten Archiv zu-
sammenfassen (z. B: .zip, .7zip, rar, tar o.ä.) 

 Oder einzeln hochladen. 
 

Datei 1 

  

Datei 2 

  

Datei 3 

  

Datei 4 

  

Datei 5 

  

Datei 6 

  

Datei 7 

  

Datei 8 

  

Datei 9 

  

Datei 10 

  

Datei 11 

  

 

Ihre Daten wurden erfolgreich übertragen.  

Sollten Sie noch weitere Daten/Dateien haben, die Sie uns zur Verfügung stellen 
möchten. Nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf:  

Projektleiter: Martin Jakob 

CO2@abgabe.ch 

Tel. +41 43 500 71 71 
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Fax +41 43 500 71 79 

TEP Energy GmbH  

Rotbuchstrasse 68 

CH-8037 Zürich 

www.tep-energy.ch 

T16. Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns eine der folgenden Datenreihen für die Jahre 
2004-2014 angeben könnten.  

 Anzahl Mitarbeiter oder Bruttolohnsumme 
 Produktionsmenge (für Industrie- und Gewerbe-Unternehmen) 
 Bruttogeschossfläche des Unternehmens (für Dienstleistungsunternehmen) 
 Umsatz  

 

Adresse  

Bitte senden Sie die Daten per Email an:  

Martin Jakob (Projektleiter) 

CO2@abgabe.ch, Telefon 043 500 71 71 

Hinweis: Kleinstunternehmen (<20VZÄ) werden nur für die Jahre 2012-2014 befragt. 

F44. A. Wie viele Mitarbeitende hatte Ihr Unternehmen in den Jahren 2004 bis 2014? 
Bitte wählen Sie die Einheit aus, in der Sie die Angaben machen möchten. Entweder 
in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) z. B. drei 50 % Stellen = 1.5 VZÄ oder in Anzahl Mitar-
beiter. 

Einheit  In VZÄ 

 Anzahl Mitarbeiter 
 

2014 
  

2013 
  

2012 
  

2011 
  

2010 
  

2009 
  

2008 
  

2007 
  

2006 
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2005 
  

2004 
  

B. Wie viele Mitarbeitende hatte Ihr Unternehmen in einem der Jahre 2012 bis 
2014? Bitte geben Sie die Zahl der AHV-pflichtigen Mitarbeitenden, umgerech-
net in Vollzeitstellen, an. 

 

Bitte wählen Sie die Einheit aus, in der Sie die Angaben machen möchten. Entweder 
in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) z. B. drei 50 % Stellen = 1.5 VZÄ oder in Anzahl Mitar-
beiter. 

Einheit  In VZÄ 

 Anzahl Mitarbeiter 
 

2014 
  

2013 
  

2012 
  

 

F45. A) Wie hoch war die Bruttolohnsumme Ihrer Mitarbeitenden in den Jahren 2004 
bis 2014 (in CHF)? (Angabe nur nötig, wenn keine Angaben zur Anzahl Mitar-
beiter möglich) 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 
 

2004 
 

 

F46. A) Wie gross war die Produktion Ihres Unternehmens in den Jahren 2004 bis 
2014? Bitte beziehen Sie sich auf das oder die Produkte, welche(s) die CO2-
Emissionen Ihres Unternehmens Ihrer Ansicht nach am meisten beeinflusst 
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haben. Bitte geben Sie nur die Produktion der in der Schweiz ansässigen Un-
ternehmensteile an (in t). 

Bitte geben Sie Ihre Produktion in Tonnen, Stück oder einem Index z. B. Produkti-
onsmenge 2014 = 100 % an. 

Hinweis für EnAW Unternehmen (Falls Sie NICHT zugestimmt haben zur Datenüber-
gabe von der EnAW): „Hinweis: Daten zu der Produktion finden Sie in den EnAW Mo-
nitoring Berichten.“ 

 

Einheit  Index 

 Stückzahl 

 Tonnen 

 Liter 
 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 
 

2004 
 

B) Wie gross war die Produktion Ihres Unternehmens in einem der Jahre 2012 bis 
2014? Bitte beziehen Sie sich auf das oder die Produkte, welche(s) die CO2-
Emissionen Ihres Unternehmens Ihrer Ansicht nach am meisten beeinflusst 
haben. Bitte geben Sie nur die Produktion der in der Schweiz ansässigen Un-
ternehmensteile an (in t). 

Bitte geben Sie Ihre Produktion in Tonnen, Stück oder einem Index z. B. Produkti-
onsmenge 2014 = 100 % an. 

Einheit  Index 

 Stückzahl 

 Tonnen 

 Liter 
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2014 
 

2013 
 

2012 
 

 

F47. Wie gross ist die Bruttogeschossfläche Ihres Unternehmens (Angabe in m2)? 

  

 

F48. Hat sich die von Ihrem Unternehmen genutzte Bruttogeschossfläche bzw. die beheizte 
Fläche zwischen 2004 und 2014 wesentlich verändert (mehr als rund 30 % in 10 Jah-
ren)? 

 Ja 

 Nein 
 

F49. Wie hoch war die Bruttogeschossfläche Ihres Unternehmens in den Jahren 2004 bis 
2014? Bitte geben Sie die Fläche in Quadratmeter (m2) an. 

 
2014 

 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 
 

2004 
 

 

F50. Wie hoch war die Bruttogeschossfläche Ihres Unternehmens in einem der Jahre 2012 
bis 2014? Bitte geben Sie die Fläche in Quadratmeter (m2) an. 

2014 
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2013 
 

2012 
 

 

F51. a. Wie hoch war der Umsatz Ihres Unternehmens in den Jahren 2004 bis 
2014? Bitte geben Sie nur den Umsatz der in der Schweiz ansässigen 
Unternehmensteile an (in 1000 CHF). 

Z. B. 4.2 Mio. CHF = 4200240.000 CHF = 240 

 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

2011 
 

2010 
 

2009 
 

2008 
 

2007 
 

2006 
 

2005 
 

2004 
 

b. Wie hoch war der Umsatz Ihres Unternehmens in eines der Jahre 2012 
bis 2014? Bitte geben Sie nur den Umsatz der in der Schweiz ansässi-
gen Unternehmensteile an (in 1000 CHF). 

z. B. 4.2 Mio. CHF = 4200240.000 CHF = 240 

2014 
 

2013 
 

2012 
 

 

F52. Wie hoch war der Anteil der Exporte am Umsatz Ihres Unternehmens im Jahr 2012?  

Eine Schätzung in Prozent ist ausreichend. 

 0 %-25 % 

 26 %-50 % 

 51 %-75 % 
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 76 %-100 % 

  
 

 Einschätzungen zur CO2-Abgabe 
F53. Treffen folgende Aussagen für Ihr Unternehmen zu (Zeitraum 2008 bis 2012)?  

 Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
eher 
nicht 
zu 

Keine 
Angabe 

1. Das Informationsangebot (bezüglich der Funk-
tionsweise der Abgabe und der Rückverteilung) 
seitens des Bundes war insgesamt zufrieden-
stellend. 

   

2. Das Informationsangebot seitens unseres Bran-
chenverbandes war insgesamt zufriedenstel-
lend. 

   

3. Die Zusammenarbeit mit den Ausgleichskassen 
war zufriedenstellend (Rückverteilung der Ab-
gabe: In der Periode 2008-2012 wurde ein Teil 
der CO2-Abgabe über die Ausgleichskassen an 
Abgabe zahlende Unternehmen rückverteilt. 
Seit 2013 wird an alle Unternehmen rückver-
teilt.). 

   

4. Die administrativen Kosten für die interne Be-
arbeitung der Rückerstattung (durch die Zoll-
verwaltung) waren verhältnismässig. 

   

5. Die administrativen Kosten für die interne Be-
arbeitung der Rückverteilung waren verhält-
nismässig. (In der Periode 2008-2012 wurde 
ein Teil der CO2-Abgabe über die Ausgleichs-
kassen an Abgabe zahlende Unternehmen 
rückverteilt. Seit 2013 wird an alle Unterneh-
men rückverteilt.). 

   

6. Unsere Zusammenarbeit mit der EnAW war 
zufriedenstellend. 

   

7. Unsere Zusammenarbeit mit dem BAFU war 
zielführend. 

   

8. Wir haben die Erhöhungen der CO2-Abgabe seit 
2008 wahrgenommen. 

   
 

F54. Wie haben Sie sich bezüglich der Funktionsweise der CO2-Abgabe und der Rückvertei-
lung informiert? 

 Webseite des BAFU 

 Webseite unseres Branchenverbands 

 Anderer Kommunikationsweg über unseren Branchenver-
band 

 Über die EnAW 

 Andere Beratung (bitte angeben): 
______________________ 

 Wir haben uns nicht informiert. 
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F55. Wie haben Sie sich bezüglich der (möglichen) Befreiung von der CO2-Abgabe infor-
miert? 

 Webseite des BAFU 

 Webseite unseres Branchenverbands 

 Anderer Kommunikationsweg über unseren Branchenver-
band 

 Über die EnAW 

 Andere Beratung (bitte angeben): 
______________________ 

 Wir haben uns nicht informiert. 
 

F56. Wie gross war aus Ihrer Sicht der administrative Aufwand in den folgenden Berei-
chen? 

 Eher 
gross 

Eher 
klein 

Weiss 
nicht 

1 Erstmalige Erarbeitung der emissionsmin-
dernden Massnahmen (mit Unterstützung 
der EnAW) 

   

2 Erstmaliger Abschluss der Zielvereinbarung    

3 Jährliche Monitoring-Berichte    

4 Teilnahme am Emissionshandel    
 

F57. Wie gross war aus Ihrer Sicht der administrative Aufwand an der Teilnahme am Emis-
sionshandel? 

 

 Eher gross 

 Eher klein 

 Weiss nicht 

F58. A. Treffen folgende Aussagen zur aktuellen CO2-Abgabe seit 2013 für Ihr Unter-
nehmen zu? 

 Trifft 
eher 
zu 

Trifft 
eher 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

Die gesetzlich vorgegebene Entwicklung der 
CO2-Abgabe gibt uns ausreichende Planungssi-
cherheit bis 2020. 

   

Die Einbeziehung der von der CO2-Abgabe be-
freiten Unternehmen (neu seit 2013) in die 
Rückverteilung bewerten wir positiv. 

   

Die CO2-Abgabe ist für uns ein Anreiz zur Re-
duktion unserer Emissionen. 

   

Die CO2-Abgabe halten wir für ein effizientes 
Politikinstrument. 
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B. Treffen folgende Aussagen zum aktuellen CO2-Gesetz seit 2013 für Ihr Unter-

nehmen zu? 
 Trifft 

eher 
zu 

Trifft 
eher 
nicht zu 

Keine 
Angabe 

Die gesetzlich vorgegebene Entwicklung der 
CO2-Abagbe gibt uns ausreichende Planungssi-
cherheit bis 2020. 

   

Die Einbeziehung der von der CO2-Abgabe be-
freiten Unternehmen (neu seit 2013) in die 
Rückverteilung bewerten wir positiv. 

   

Die Regelungen des CO2-Gesetzes, die unser 
Unternehmen betreffen, sind für uns ein Anreiz 
zur Reduktion unserer Emissionen. 

   

Das CO2-Gesetz halten wir für eine zielführende 
Grundlage zur Reduktion der Treibhaus-
gasemissionen in der Schweiz. 

   

 

F59. Derzeit wird die Klimapolitik nach 2020 vorbereitet. Welche Wünsche bzw. Verbesse-
rungsvorschläge haben Sie für die Gestaltung der künftigen Klimapolitik? 

  

F60. Hat Ihr Unternehmen eine Umweltstrategie oder ist es Mitglied einer Umweltorganisa-
tion? 

  

 Ja, wir sind Mitglied einer Umweltorganisation. 

 Ja, wir haben eine Umweltstrategie. 

 Nein, wir haben weder eine Umweltstrategie noch sind wir Mitglied einer 
Umweltorganisation. 

 Weiss nicht 

 

Bemerkungen: 

 

F61. Falls Sie Interesse an den Ergebnissen dieses Forschungsprojekts haben, senden wir 
Ihnen gerne eine Zusammenfassung der Studie zu. Bitte setzen Sie dazu ein entspre-
chendes Kreuz bei der nächsten Option. 

 Ich bin an einer Zusammenfassung interessiert. 
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